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Erster Teil.
Die Trdger der Verfassung.

Die verschiedenen Klassen, die durch die Verengerung des
Biirgerrechts entstanden sind, miissen im folgenden dargestellt
werden. Rechtlich sind es die regimentsfdhigen Biirger, die
Neubiirger, die alten Hintersdssen, die Schirmuntergebenen und
die Untertanen der Landschaft. Lesitere konnen erst in der
Behandlung der Vogteien beriicksichtigt werden. Faktisch
scheidet sich dieses Staatsvolk in die akfiven und passiven
Tridger der Verfassung. Als aktive in vollem Sinne haben nur
die Patrizier, in ganz beschrianktem Masse die gewdhnlichen
Altbiirger zu gelten. Durchaus passiv waren im politischen Leben
alle iibrigen Klassen. Dies beweist die Entwicklung, welche
der Biirgerrechtsbegriff auf Grund der Ordnung von 1682 nahm,
immer deutlicher.

| 9. Kapitel.
Die Enftwicklung des Biirgerrechts nach 1682.

Die’ Satung von 1682 bot nur die Grundziige der Klassen-
scheidung. Sie stellte noch nicht alle Rechtsverhdltnisse der
4 Klassen fest und bot noch hinreichende Maoglichkeit, neue
Biirger aufzunehmen.

Der wichtigste Vorgang der DBiirgerrechtsentwicklung des
18. Jahrhunderts ist nun die Erschwerung und schliessliche Verhin-
derung der Biirgeraufnahmen iiberhaupt. Verschiedene Gesetes-
erlasse bezeichnen diesen Weg. Zwar wurde die Bestimmung des
Statuts von 1682, dass nur alle 3 Jahre neue Biirger angenommen
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werden diirften, vorerst nicht genau innegehalten. 1682 fanden
noch 4 Aufnahmen statt, 1685: 5, 1687: 2, 1688: 7, 1690: 2,
1691: 1, 1693: 1, 1694: 8").

Aber bald wurden auch diese Petenten griindlicher ange-
schaut, und nicht selten wurden sie abgewiesen. 1685 wurden
sogar 3 Bewerber, die vom kleinen Rate angenommen worden
waren, vom grossen nichf anerkannt?). Bei diesem Anlasse
wurde neuerdings erkannt, dass nur Kandidaten mit ansehn-
lichen Mitteln, die das Biirgergeld bar bezahlen und sich selber
durchzubringen vermochten, angenommen werden sollten.

Ein de Péchéry wurde 1687 auf Empfehlung des Gesandten
de Tambonneau und des QGubernators von Hiiningen, Mark-
grafen de Puysieulx, angenommen, — ein in dieser Zeit doppelt
begreiflicher Gefélligkeitsakt gegen Frankreich. De Péchéry
wurde aber verpflichtet, ,etwas wohl Ertrdgliches an Erdreich
oder anderm*® hier zu erhandeln.

1688 wurde u. a. ein Lothringer Claude Liabé, der sich
27 Jahre in Solothurn aufgehalten hatte, mit seinen 3 Sothnen
aufgenommen ®), nachdem er sapungsgemdss sein Vermdgen
von Fr. 15,000 vor der dazu bestellten Kommission beglaubigt
hatte. Er hatte in einem Feuereimer 1000 Kr. in bar zu Handen
des Stadtseckels zu bezahlen; ferner ein H. Bannwart, Ziegler,
von Olten, mit 2 Sohnen, fiir 760 Pfd. Die Gebiihr fiir den
einen Sohn wurde ihm geschenkt. Ein Freiburger Kleinbiirger-
sohn wurde ohne Gebiihr angenommen *).

1689 wurde die Biirgerrechtsordnung von 1682 bestdtigt °).
Schon 1685 war angeregt worden, den neuen Biirgern sei die
Verpflichtung aufzuerlegen, auf dem durch den Schanzenbau in
der Vorstadt entstandenen leeren Plat ein Haus zu bauen. Der
Antrag drang aber noch nicht durch. Der grosse Rat iiberliess

). Mehrere davon waren sogar noch blosse Handwerker aus der Land-
schaft (Seidenweber, Hutmacher, Zimmermann, Zinngiesser, Schuhmacher,
1688, ein Sattler, da man sein Handwerk noétig habe, ein Grund, der wohl
auch fiir die andern galt.)

¥ 20. Juni (s. R. M. sub dato).

) R. M. Juni 5. p. 295 fi. _

) R. M. 300. Ratifikation durch R. u. B. p. 336.

’) R. M. Jan. 8.
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es dem kleinen, einzelne Neubiirger dazu anzuhalten. Dagegen
sollten wenigstens alle Edeln und Kaufleute, die der Gunst des
neuen Biirgerrechts teilhaftig wurden, nicht nur hier wohnen,
sondern auch 4000 gl. hinterlegen und bei Verfall dieser Kaution
und des Biirgerrechts innert 3 Jahren ein Haus bauen.

Trots dieser immer empfindlicheren Bedingungen fiihlten
sich die Altbiirger noch nicht geniigend in ihren Vorrechten ge-
sichert. Wahrscheinlich hatten neue Biirger versucht, sich ihnen
gleichzustellen. Darum erliessen R. und B. nach Beratung durch
eine Kommission und Beschlussfassung durch den kleinen Rat
eine Erlduterung iiber die ,Beobachtung und Handhabung
alten Burgerrechfens*, am 19. Dezember 1690 '), um den Passus:
~ohne hochste unentbehrliche Notdurft“ solle kein Biirger mehr
angenommen werden, zu erkldren. Dieses Vorgehen, an den
Sapungen fortwahrend zu flicken, entsprach der unsystematischen,
gewohnheitsrechtlichen Gesegebung. Die neue Ordnung wurde
aufgestellt, damit ,das billig unschdtbare Kleinod des durch die
in QGott ruhenden lieben Vorvordern mit Darsesung ihres Leibs,
Guts und Bluts so treu erworbenen Frei- und uneingeschréankten
alten Burgerrechtens in das kiinftige nicht weiter missbraucht,
andern so leichtlich hingegeben, sondern desselben edler Wert
auf die Posteritdt derjenigen, welche solches erwerben halfen,
schuldigermassen aufbewahrt werde“, — eine Begriindung, welche
die ganze politische Denkweise dieser souverdnen Herren der
Stadt beleuchtet !

Zu diesem Zwecke sollte niemand mehr, was fiir Beruf,
Stand, Sprache ihm auch eigen sei, als Altbiirger aufgenommen
werden, solange von den jesit lebenden Burgerfamilien und
Geschlechtern noch 25 vorhanden wéren®). Damit der Zutritt
gdnzlich abgeschnitten sei, sollte jedermann, der von einer Neu-
aufnahme sprach oder dafiir agitierte, eo ipso des Biirgerrechts
verlustig gehen und von Stadt und Land verwiesen werden.
Ausgenommen sollten sein Fiirsten und Prélaten, die zu Standes-
dmtern und Kriegsdiensten nicht prédtendieren und gelangen

) Stadtrecht, Original, p. 119 f.

) Dieses Gesefs war unstreitig das vorsorglichste und weitestaus-

schauende, das die alten Solothurner je erlassen haben. Beim Sturze ihres
Regimentes 1798 lebten noch ca. 80 altbiirgerliche Familien!



konnen, laut Ergdnzung von 1692 auch hohe Standespersonen
aus den gleichen QGriinden?).

Damit man die altbiirgerlichen Familien fiir alle Zukunft
kenne, wurde deren Einfragung in ein besonderes Buch ver-
fiigt®), das mit dem Standessekretinsiegel zu versehen und
jahrlich an der Biirgerbesagung oder bei Verhor der grossen
Rechnung abzulesen war. Es wurde sogar, dhnlich der bernischen
Burgerkammer von 1680, doch nicht stdndig, ein grosser Aus-
schuss eingesest *), der die alten biirgerlichen Familien ,erdauern®
und sie von den andern sondern sollte. Er sollte auch iiber
eine Limitierung der meuen Biirger réatig werden.

Die Aufnahmen begannen nun wirklich zu stocken, wie die
obige Zusammenstellung zeigt. 1692 wurde neuerdings ein
Dekret erlassen, dass sich niemand ,erfrechen® solle, zur Auf-
nahme und zwar sogar eines Neubiirgers zu raten*®).

Das Biirgerbuch wurde wirklich eingerichtet. Es wies auf
Ende 1690 noch 136 altbiirgerliche Geschlechter auf und 444
regimentsfahige Biirger.

Erst 1694 wurde iiber die Neubiirgeraufnahmen wieder be-
schlossen, ob auf Grund der Kommissionsverhandlungen, die
bei der Natur des Gegenstandes einen recht schleppenden Gang
nahmen, ist nicht ersichtlich, wohl eher veranlasst durch neue
Gesuche”). Es wurden 8 neue Biirger aufgenommen, von denen
freilich einer bald darauf des Biirgerrechts wieder verlustig ging.
Zugleich wurde aber beschlossen ®), dass kiinftig nur noch al/e
6 Jahre zu Neuaufnahmen geschritten werden solle, dass man
sehr behutsam vorgehe und wohl iiberlege, ob die Zahl der
Neubiirger nicht gefdhrlich vermehrt werde ?) und die Kandidaten

) Der Beschluss hatte sein Absehen auf die Ambassade, denn gleich-
zeitig (Dez. 16.) wurde dem vom Stande aus der Taufe gehobenen SGhn-
" lein des Ambassadors Amelot das Biirgerrecht ,wie gebrduchlich” ge-
schenkt. R. M. p. 933.

) Es befindet sich im B. A. Sol. Titel: ,Register und Namen der
alten Burgeren 1690“. Doch wurde anscheinend die Deszendenz nirgends
in weltlichen Akten nachgefiihrt, bloss in den Pfarrbiichern.

) R. M. p. 852 ;

*) Auch am 16. Dez.

% Juni 24. und 25. Die Frist von 3 Jahren war eben um!

% M. B. Il. p. 538.

") Man fiirchtete jedenfalls, sie konnten die Mehrheit erlangen und das
Regiment stiirzen wollen. .
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geniigend Mittel besdssen. Das Statut sollte jeweilen ein Jahr
vor Ablauf des Stillstandes verlesen und dariiber beraten werden.

1699 wurde es wirklich hervorgenommen, nachdem in der
Zwischenzeit keine Aufnahmen stattgefunden hatten. R. und B.
beschlossen ') die Frist auf 10 Jahre zu verldngern. Die ,h6chste
Gewalt“ solle nach 4 Jahren wieder daran erinnert werden.

Trots dieses Beschlusses fand zwar 1701 und 1702 je eine
Aufnahme statt ).

Datfiir ,vergass“ man 1703, ,die Erinnerung zu tun“. Erst
am 23. und 26. Juni 7704 °) beriet man bei Anlass neuer Ge-
suche iiber den unleidigen Gegenstand. Es warteten jedenfalls
immer eine Anzahl Petenten auf den neuen Termin. In der
Qrossratssisung vom 26. Juni brachte der Gemeinmann von
"Roll vor, dass ihn verschiedene alte Biirger gebeten hdtfen,
vorzubringen (natiirlich in der bekannten, den gnéddigen Herren
gegeniiber schuldigen Ehrerbietung!), sie wollten zwar der
Obrigkeit nichts vorschreiben, bdten aber angelegentlich, die
Kandidaten mit solcher Restriktion anzunehmen, dass es den
Altbiirgern nicht zum Schaden gereiche. Wie bezeichnend ist
diese, anscheinend erste auf die Biirgerannahmen beziigliche
Petition fiir den engen Klassengeist dieser Kleinstddter, die sich
durch alle moglichen Schranken vor Konkurrenz zu schiisen
suchten! Es waltete nun die , Question“; die Bewerber erhielten
Audienz und gaben ihre Mittel an®). Allein bei der grossen
Zahl der Gesuche (8) wurden die entschiedensten Bedenken
laut, weshalb fiir notig befunden wurde:

1. die Satung von 1699 ausdriicklich zu bestdtigen ;

2. diePrivilegiender alten Biirger noch genauer abzugrenzen®);

3. allen neuen Biirgern, ungeachfet sie schon ein Haus in

der Vorstadt besassen, die Pflicht aufzubinden, dort nach
obrigkeitlicher Anordnung®) ein Haus zu bauen und
dariiber hinaus noch geniigend Mittel zur Fortseung

eines Berufes aufzuweisen.

1) ibid. p. 729 Juni 26.

2) Deschanais und Schiirmann.

) R. M. p. 474, 485 ff.

) Z. B. ein Uhrenmacher 8000 Pfd., ein Handelsmann Losco aus dem
Maiental 5000 Pfd.

®) s. 11. Kapitel, Abschnitt A, a, p. 143 ff, Die Altbiirger.

®) D. h. die bessern Bauplde wurden ausdriicklich den Altbiirgern
vorbehalten,
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Am 28. Juni gingen R. und B. noch einen Schritt weiter,
offenbar auf neue Anliegen von Altbiirgern hin. Es wurde
statuiert !), kiinftig nur noch von 15 zu 16 Jahren an Aufnahmen
zu denken, und sich jeweilen im 14. Jahre wohl zu iiberlegen,
ob man solche wagen diirfe. Es sollten bei diesem Anlasse
genaue Untersuchungen gemacht werden, wie stark die neuen
Biirger an alter und junger Mannschaft seien, damit deren Zah/
nie hoher als der 6. Teil der Altbiirger werde!

Merkwiirdigerweise wurde beschlossen, die diesmal even-
tuell Aufgenommenen vom Hausbau noch zu dispensieren. Es
mochten hier wie so oft personliche Motive mitspielen, da
manchmal solche Neubiirgerkandidaten sich die Protektion ein-
zelner Patrizier zu verschaffen wussten. Diese DBestimmung
scheint also, getreu dem Geiste der damaligen staatlichen Erlasse,
als Abschreckungsmittel gedacht gewesen zu sein.

Nach dieser dngstlichen Sicherung jener Stellung konnte
man neue Aufnahmen ohne Gefahr vornehmen ).
In den folgenden Jahren hatte der Rat kaum notig, sich mit

) R. M. p. 500.

*) Es waren 8 Anwirter: Passera la Chapelle (soll ein neues Haus
bauen und dem Stadtseckel innert 8 Tagen 2000 Pfd. zahlen), ein Marinet
(fiir 3000 Pfd.) ein Ph. Hinterfahr (fiir 2000 Pfd.). Alle drei hatten Gewehr
und Eimer anzuschaffen und innert 3 oder ldngstens 4 (!) Monaten ihr
Mannrecht (Leumund) vorzulegen, ,dass sie keinen nachjagenden Herrn
haben“. Man hatte wahrscheinlich mit Fremden, gegen die man immer,
wenigstens wenn sie nicht zum Anhang des ,Hofes" gehorten, ein ge-
wisses Misstrauen hegte, schlechte Erfahrungen gemacht. Die Vorsicht war
auch nicht ganz unbegriindet, indem la Chapelle, der Banquier war, 1718
fallierte und der Stand, sowie viele Biirger in schwere Mitleidenschaft ge-
zogen wurden. Solche Vorkommnisse mussten in der Folge die Abneigung
gegen Neuaufnahmen nur noch bekraftigen.

Neben diesen 3 Ausldndern fanden auch noch & Untertanen Gnade:
ein Halbysen, dessen Vater Hintersdsse, Grossvater Biirger gewesen,
aber dessen Biirgerrecht in Vergessenheit geraten war; in Ansehen seines
Ruhmes als Schulmeister wurde ihm die Hdlfte der Taxe geschenkt. Ferner
ein Wirt und 2 Handwerker zu den satungsgemdssen Bedingungen, und
ein Maientaler Untertan Losco, mit Sthnlein, fiir 1500 Pid., der als nicht
unmittelbarer Angehoriger ebenfalls sein Mannrecht vorzuweisen hatte. Ab-
gewiesen wurden ,der Konsequenzen halber“ 2 Briider Frolicher von
Bellach, deren Grossvater Burger gewesen war, die aber ihren Anspruch
nicht geniigend dokumentieren konnten.
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solchen Geschdften zu befassen. Nach diesen Beschliissen war
die Anschauung von der Unnahbarkeit dieser privilegierten
Stellung schon so lebhaft in die 6ffentliche Meinung eingedrungen,
dass neuzuziehende Elemente zufrieden waren, wenn sie das
Domizil erhielten, und der Rat schon nach ]ahresfrist fand, es
geniige, die Sapung alten und neuen Burgerrechtens nur am
Rosengarten zu verlesen?).

Wabhrscheinlich war der Ausschuss zur Ausscheidung der
Einwohnerschaft noch immer an der Arbeit; denn 1706 wurde
angeordnet, dass alle angenommenen Biirger und Hinfersdssen
beweisen sollten, dass und wie sie ihre Gebiihr bezahlt hétten
und angenommen worden seien. Die Ausfithrung des Befehls
ist nicht ndher zu belegen. Wahrscheinlich handelte es sich um
einen Anlauf des Rates zu einer bessern Kontrolle iiber die
Einwohnerschaft oder zur Eintreibung alter Riickstdnde.

Da es gelegentlich vorkam, wie diese Befehle und die Auf-
nahmen von 1704 bewiesen, dass das Biirgerrecht einzelner
Personen fraglich war, ordneten die R. und B. 1711 das Biirger-
und Wappenrecht vorldufig der unechelichen Personen ?).

Uneheliche, von 2 ledigen Altbiirgern herstammende Wild-
fliigel *), welche vom Vater entweder giitlich oder rechtlich aner-
kannt worden sind, sollen kiinffig nicht anders denn als neue
Biirger gehalten werden und anstatt des Wappens den Buch-
staben B allein fiihren.

Von 2 ledigen Neubiirgern unehelich erzeugte Wildfliigel,
welche vom Vater giitlich oder rechtlich anerkannt worden sind,
sollen samt Deszendenz nur als Llintertanen gelfen.

Die von verdammter Geburt erzeugten Kinder (d. h. Kinder
Linehelicher) sollen gdnzlich vom alten und neuen Biirgerrecht
verstossen sein?).

) R. M. p. 435. ‘

#) Merkwiirdigerweise in einem Reglement iiber Grabsteine, Verga-
bungen und Unterpfander R. M. p. 11756 M. u. V. VIL p. 170 abgedr. N. Sol.
Whbl. 1911 p. 483.

%) Zugelaufene Leute, welche Niederlassung suchen. Schw. ldiotikon, I.
p. 1181.

%) Wahrscheinlich war diese Ordnung durch das Gesuch des unehe-
lichen Sohnes eines Altbiirgers Tscharandi um das Altbiirgerrecht veran-
lasst worden. Der Petent wurde dann nach freiwilliger Namensédnderung in
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Erst 7718 dachte man dann wieder an Biirgerrechtsfragen.
Am 1. Juli erinnerte man sich wirklich der Ordnung von 1704
und befahl Protokollnachschlagungen'). Am 27. Juli 1719 wurde
einem ,Ehrenausschuss“ von R. und B. aufgetragen, iiber
Aufnahme neuer Biirger und Aufsetung des Hintersdsseneides *)
zu beraten. Die Arbeit des Ausschusses schritt langsam vor-
wdérts, wohl auch aus dem Grunde, weil die Rate nunmehr mit
Finanzschwierigkeiten und mit dem Hausstreite des grossen
gegen den iibermachtig werdenden kleinen Rat beschdftigt waren.

Bei den Untersuchungen der Biirgerrechtsakten machte man
die unangenehme Entdeckung, dass die Biirgerbiicher schlecht:
gefiihrt waren, weshalb R. und B. 1720 die Anlegung von be-
sondern Verzeichnissen fiir Alt- und Neubiirger und Hintersdssen
anordneten, in denen die Deszendenz weitergefiihrt werden
sollte, damit man wisse, woher die Betreffenden stammen.

Diese Rodel in Ordnung zu bringen, erwies sich aber die
damalige Regierung allem Anscheine nach als unfdhig. Die
Arbeit zog sich jahrelang hin und fiihrte sehr wahrscheinlich zu
keiner Ordnung der Einwohnerkontrolle?).

Jakob Willig als Neubiirger angenommen (1716 X. 30). Das Reglement ist
typisch fiir die damalige Gesetsgebung, die selten einen Fragenkomplex
vollstdndig erfasste; denn das Biirgerrecht von ausserehelichen Kindern
wurde darin nicht geordnet, — Solche Fdlle scheinen zwar selten vorgekommen
zu sein; denn 1793 wurde eine Kommission bestellt, iiber diesen Gegen-
stand zu beraten, wenn nicht schon geniigende Sattungen vorhanden seien.
Man kannte also diese Gesefie nicht!

) R. M. p. 616.

) R. M. p. VIL 27.

Der Ausschuss war wahrscheinlich die ,grosse Kommission®, welche
wdhrend der Streitigkeiten zwischen Kkl. u. gr. Rat die hdngigen Fragen
vorberiet. Der Hintersdsseneid war 1682 angeordnet worden!

#) Diese Beratung bietet ein uniibertreffliches Bild von der idyllischen
Regierungsweise der Zeit. Das Altbiirgerverzeichnis wurde 1721 vor R. u. B.
verlesen, aber beanstandet, neuerdings 1723, und zur Korrektur an einen
Ausschuss gewiesen. 1724 berichtet dieser, es miisse noch ins Reine ge-
tragen werden. 1730 brachte es der Seckelmeister als Prdsident der Kom-
mission wieder vor. Es wurde ,wegen einiger Ursachen" zuriickgewiesen.
1751 wurde zur Erledigung dieses Instruments eine ausserordentliche Gross-
ratssitung anberaumt, doch vernimmt man nichts mehr von diesem Werke.
Ebenso wurde 1732 iiber das Neubiirgerbuch beraten, anscheinend ebenso
erfolglos. Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass diese Biicher gar nie
fertiggesitellt wurden! Das Biirgerarchiv, -das alle diesbeziiglichen Akten
aufbewahrt, besipt auch keine Biirgerbiicher, die um diese Ze:t beginnen.
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Dagegen hatten die Beratungen des Ausschusses wenigstens
ein Ergebnis: R. und B. beschlossen am 30. Januar 1721 '), mit
der Aufnahme neuer Biirger abermals ,stille zu sigen“ und
zwar wieder fiir 15 Jahre. Falls aber in dieser Zeit gewaltige
oder wohlbemittelte Fabrikanten oder Trafikanfen (Handelsleute),
welche Manufakturen oder Trafiken zu gemeinem Nusen anstellen,
oder beriihmte Kiinstler oder Handwerksmeister, die eine an-
stdndige Wissenschaft oder scheinbaren Nusen in die Stadt
bringen wiirden, sich um das DBiirgerrecht bewerben sollten,
wolle man sich freie Hand vorbehalten ®).

Selbstverstdandlich wurden die Privilegien der alten Biirger
bei diesem Anlasse neuerdings sankfioniert. Die Bewerber
mussten auch zuvor bei ihrer bisherigen Obrigkeit ihr Mannrecht
wegziehen und durften weder bei ihrer vorigen Obrigkeit, noch
sonst bei grossen Herren Protektion suchen, dadurch M. Gn.
H. und O. nur in Verdriesslichkeiten gebracht werden kénnten ).
Ein lesster Passus richtete sich als Wiederholung fritherer Be-
stimmungen gegen solche Bewerber, die mit Hilfe des Lands-
burgerrechts neue Biirger werden wollten.

Dieses Statut war aber dem Kkleinbiirgerlichen Geiste schon
zu weitherzig, weshalb am 13. Februar der grosse Rat berief,
ob nicht die Aufnahme von Trafikanten den stddtischen Kauf-
leuten Nachteil bringe; doch hielt die Behdrde mit Mehrheit am
Beschluss vom 30. Januar fest?).

Allein getreu dem militaristischen Charakter des Solothurner
Pafriziates, das gleich dem bernischen fiir Handel und Industrie,
wenigstens noch in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts, fast
kein Interesse zeigte, scheint weder versucht worden zu sein,
Fabrikanten und Trafikanten anzuziehen, noch je ein solches
Gesuch vorgelegen zu haben, ausser dem des Handelsmannes

) R M. p. 9.

%) Die Stadt hatte eben nach dem la Chappelle’schen Bankkrach und
den Verlusten in Frankreich eine wirtschaftliche Stdrkung dringend notig.
Dorfliger p. 314. Biichi p. 82 f.

*) Deutliche Spite gegen la Chappelle, dessen Strafverfolgung Frank-
reich erschwert hatte.

) R. M. p. 188.
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Peter Zetter, 1787'). Es fanden in diesem Jahrzehnt iiberhaupt
nur zwei Aufnahmen statt, im folgenden gar keine.

Die beiden Fdlle zeigen, was fiir ausserordentlicher Um-
stande es schon brauchte, um sich dieses kostbare Gut zu
erwerben, vor allem besonderer Verdienste und Protektion, und
mit was fiir einer Umstandlichkeit und Vorsicht solche Gesuche be-
handelt wurden, als ob es sich um eine grosse Staatsaktion handle.

1726 hielt der vor 10 Jahren zum Stadtphysikus (Stadtarzt)
ernannte Wiirtemberger F. Chr. Dilenius in einem beweglichen
Bittgesuch um das Neubiirgerrecht an?). R. u. B. ordneten zu-
ndchst Protokollnachschlagungen an. Das Gesuch hatte zu
mehreren andern Anlass gegeben, die wohl schon lange im
Hintergrunde gelauert hatten. Man nahm nun?®) alle seit 1682
iiber das Biirgerrecht ergangenen Satungen vor, verlas sie
umstdndlich und konfirmierte sie in aller Form, indem speziell
auf die Vorrechte der alten Biirger autmerksam gemacht wurde.
Darauf trat man erst auf Dilenius’ Gesuch ein, wobei wiederum
zuerst die Frage waltete, ob man nur ihn oder alle Bewerber
anhoren wolle. Lesteres wurde beschlossen. Es lagen Gesuche
von Solothurner und Maientaler Lintertanen vor; nur 4 erkldrfen
aber, sich den Satungen unterwerfen zu wollen. Schliesslich
wurde allein Dilenius angenommen, mit der Bedingung, dass
er die Verpflichtungen erfiille. Die iibrigen Fdlle kamen zur
prinzipiellen reiflichen Ueberlegung an eine achtkdpfige Kom-
mission ‘). Merkwiirdigerweise war gerade der einzige ange-
nommene iiber die Sapung nicht unterrichtet, weshalb er noch
einmal vor gr. R. gelangte, um vom Hausbau, von dem er
nichts gewusst habe, dispensiert zu werden. Dilenius hatte
wenig Mittel und wurde darum nur verhalten, Gewehr und Eimer
anzuschaffen und ziinftig zu werden. Dann wurde er vereidigt.

Es spielten in diesem Falle wieder personliche Motive mit.
Dilenius war Konvertit und darum in seiner Heimat des Biirger-
rechts verlustig gegangen. Seine Frau gehorte dem Patriziate

') Auch Luzern versuchte durch eine Ordnung von 1755, den Handel
durch neue Biirger zu beleben.

#) 7. Médrz R. M. p. 267.

) 13, Médrz R. M. p. 298.

) R. M. p. 298.



95

an (von Vivis), und er war jedenfalls ein in der Gesellschaft
beliebter Mann.

Die iibrigen Gesuche wurden verschleppt. Die Kommission
fiir Biirgerrechtsgeschdfte, die gelegentlich wieder in den Akten
auftaucht, suchte durch reifliche ,Erdauerung“ die Félle abzutun.
1728 wurden 2 Freiburger, 7729 ein bernischer Konvertit abge-
wiesen !). Dagegen wurde im gleichen Jahre Kahrer aus Dorneck,
Oberst iiber ein Schweizerregiment in Frankreich, angenommen?),
ein Untertan, der das seltene Qliick gehabt hatte, soweit zu
avancieren. Seine Aufnahme erfolgte wohl auf Verwendung
der Ambassade hin.

Damit war aber die Gnade der Obrigkeit wieder erschopft,
und am 10. Januar 7732 erkannten?® R. und B. nach endlicher
Relation der Kommission, es sei dermalen nicht ratsam, sich
mif neuen Biirgern zu beladen. Die Statute von 1704 wurden
in dem Sinne erneuert, dass von jesst an 20 Jahre lang Keine
neuen Biirger mehr angenommen werden sollten, Kiinstler,
Fabrikanten und Trafikanten ausgenommen. Im Zusammenhange -
mit diesen Verhandlungen hatte man auch wieder der Biirger-
biicher gedacht, ohne diese Arbeit ins Reine zu bringen. Mit
dem neuen Stillstand der Biirgeraufnahmen schlief auch diese
Angelegenheit wieder ein ).

Der Mangel ordentlicher Register hatte zur Folge, dass
gelegentlich iiber das Biirgerrecht einzelner Personen Unklarheit
herrschte und dass aus den Akten kein sicherer Aufschluss iiber
die Rechte zu erhalten war. Der Staat hatte keine zuverldssige
Handhabe in der Feststellung der Biirgerrechte seiner Ange-
horigen. In dieser Erkenntnis brachte Amfsschultheiss Sury
1725 vor, es konnten sich Leute in der Fremde das hiesige
Biirgerrecht anmassen, weshalb beschlossen wurde®), keinem,
der aus der Fremde hiecher komme und um das Biirgerrecht
anhalte, den Eid zu geben, er habe denn eine authentische
Legitimation seines Herkommens und einen Schein, ,hinter

) S. o. pag. 64 Anm. 2%

) R. M. p. 653 20. Juli, Auch Karrer geschrieben.
D R M. p 21,

Y S. o. pag. 90, Anm. &

5) 28. Mai, R. M. p. 553.
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welcher Obrigkeit* er bisher gesessen habe, — eine Vorsicht, die
gegen die eigenen Leufe nicht notig gewesen wdére, wenn die
Kontrollen der Kanzlei richtig gefithrt worden wdren. Wahrend
der Versuche, die Biirgerbiicher einzurichten, beeilten sich na-
tiirlich Biirger, deren Rechte angezweifelt wurden, ihren Stand
zu beglaubigen. Einigen gelang der Nachweis durch Dokumente,
die sie selber in Hdanden hatten, so 1727 dem Hauptmann Gabriel
von Hallwil, dessen Biirgerrecht von 1415 datierte und dem als
Konvertit daran gelegen sein musste, sich seine katholische
Heimat zu sichern!). Ebenso hatten solche Altbiirger Erfolg,
die glaubhaff machen konnten, dass sie die Sapung nicht ge-
kannt hatten ®).

Es kam aber auch vor, dass sich neue Biirger jahrelang
als alte gerierten, was beweist, wie leicht sich diese Grenzen
in der Praxis verwischen konnten®) und wie unsicher noch
vielfach die Rechtsverhdltnisse der Alt- und Neubiirger waren.
In der Behandlung solcher streitigen Falle wurde die Obrigkeit
“immer peinlicher und reservierter, und nur miihsam konnten
Personen, deren Rechfe im Zweifel waren oder die den Eid
versdumt hatien, ihre Stellung als alte oder neue Biirger sichern.

) Wohnhaft in Thann. R. M. p. 295. Sein Sohn Franz Jos. schwor am
28. Mdrz 1738 den Biirgereid. Am Regiment nahmen sie nicht teil.

)y Z. B. 1726 Martin Kulli, der erkldrte, die Satung von 1681 nicht
gekannt zu haben, da sie nie verkiindet worden sei! Daher habe er den
Eid versdumt (R. M. p.363). Oder 1733 , der ehrwiirdige Geistliche“ Jos. Schiir-
mann, dessen Vater ausser Landes gewesen, daher die Satung nicht ge-
kannt und den Eid nicht geschworen habe. Nach Untersuchung durch eine
Kommission wurde er 1734 als Altblirger anerkannt. (R. M. 1732 p. 94,
1734 p. 73).

%) So reklamierte 1723 ein Liabé, kein Salz erhalten zu haben (das
in diesem Jahre eingefiihrte biirgerliche Gratissalz), da er doch nach
Biirgerbrief alle Freiheiten eines alten Biirgers geniessen diirfe. Sein Brief
wurde abgelesen und gefunden, dass er von 1688, die neue Burgerordnung
aber von 1682 stamme. Liabé wurde abgewiesen und als Neubiirger er-
kldart. (R. M. p. 1481).

Dagegen fand schliesslich der Schneider Willig, ein unehelicher
Tscharandi (s. o. pag. 89 f. Anm, 4), Gnade. Nach umstdndlicher Unter-
suchung der Akten wurde ihm gestattet, seinen Namen in Tscharandi um-
zutaufen und als Altbiirger zu gelten, weil er vor der Safung iiber die
Unehelichen geboren worden sei. (R. M. 1725 p. 1164, 1726 p. 102\
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‘Nach dem Beschlusse von /732 trat vollends ein Stillstand
ein, der auf Jahre hinaus anhielt. Die Bewerbung neuer Kan-
didaten war so nuplos, dass gar keine Versuche mehr gemacht
worden zu sein scheinen, das neue Biirgerrecht zu erlangen..
Wie hartnackig die Obrigkeit an diesem Grundsase festhielt,
oder vielleicht ebenso sehr, wie exklusiv die Biirgerschaft dachte,
zeigt sich bei gelegentlichen Streitigkeiten um die Privilegien
der verschiedenen Klassen, vor allem aber auch in der Art,
wie die Regierung Stellung nahm zu einer Bewegung, die in
den 30er Jahren die Hintersdssen der Stadt ergriff. War schon
in der Ordnung von 1682 der Unterschied zwischen den alfen
Hintersédssen und den Neubiirgern schwer ersichtlich, so ver-
wischte er sich im Laufe der Zeit immer mehr, so dass schliesslich
die Hintersdssen fanden, sie konnten ebenso als Neubiirger
gelten, da ihnen zu dieser Eigenschaft nur der Name fehle. Es
scheint auch, dass ihnen nie ein besonderer Eid auferlegt worden
war, wie die Ordnung von 1682 forderte. Allein die Obrigkeit
konnte sich nur dusserst schwer entschliessen, diese alte Form
fallen zu lassen; denn es wurde in dieser Zeit eben ein Gewicht
auf blosse Namen und Aeusserlichkeiten gelegt, das uns ganz
unglaublich scheint. Schliesslich drangen aber diese Tendenzen,
die wir im Kapitel iiber die alten Hintersdssen ndher betrachten
miissen, doch durch und fiihrten 1745/46 zur Gesamtaufnahme
aller Hinfersdssen als Neubiirger. Es waren kaum ein Dugend
Familien. Die Hartndckigkeit, mit der man am alfen Zustande
festzuhalten suchte, ist darum umso schwerer zu verstehen, und
sie wirft ein grelles Licht auf die Engherzigkeit der hther ge-
stellten Klassen.

Noch deutlicher zeigt sie sich darin, dass nach dieser lesten
Blutserneuerung des solothurnischen Biirgertums bis 7798 nur
noch & Neubiirgeraufnahmen stattfanden, insgesamft 9 madnn-
liche Personen in einem halben Jahrhundert! Dass unfer solchen
Umstdnden die Bevolkerung, d. h. die Biirgerschaft zuriick-
gehen musste, werden wir spdter zu zeigen haben.

Die Neubiirgeraufnahmen der 2. Hélfte des 18. Jahrhunderts
fallen entweder in die Kategorie der notwendigen Berufsarten
oder sind als eine Art Ehrenbiirgerrechte zu befrachten. Sie
zeigen immerhin, dass bei der Klasse der Neubiirger eine Aus-
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schliesslichkeit weder faktisch noch rechtlich eintrat. Es war
auch gar nicht mehr noétig, eine noch strengere Ordnung als
die von 1732 zu erlassen, da sich die Auffassung von der
Unnahbarkeit des biirgerlichen Kreises schon sehr stark einge-
lebt hatte. Das Statut von 1732 war denn auch die leste grossere
Biirgerrechtssapung. Es wirkte aber mehr als Abschreckungs-
mittel und wurde nicht streng gehalten; denn die noch folgenden
Aufnahmen fanden nicht alle 20 Jahre statt, sondern vielmehr
nach dem Bediirfnis und der gnddigen Stimmung der Regierung.
Es bedurfte jedes Mal ciner ganz besondern Legitimation, um
des unschédsbaren Gutes dieses Biirgerrechts teilhaft zu werden
Diese Aufnahmen sind daher kurz zu betrachten.

Die beiden ersten betrafen Mediziner. 1752, als die erste
Frist des Stillstandes um war, wurde ein Chirurg Cartier von
Oensingen mit der Vertrostung auf dieses Recht am Spital
angestellt. Seine Probezeit und die Beratung seiner Bewerbung
dauerte aber bis 1788, in welchem Jahre er vom R. und B. als
Neubiirger anerkannt wurde !). Er verdankte sein Gliick nur dem
Umstande, dass es zu Stadt und Land wenige Chirurgen gab
und man bei Ungliicksfdllen oft auf fremde Feldscherer ange-
wiesen war.

In dieser Erwdgung wurde auch vom Amtsschultheissen
1763 vor R.und B. der Antrag gestellt, einen geiibten Wund-
arzt als Neubiirger aufzunehmen. Der Chirurgienmajor Nus-
baumer von Landskron hatte der Spitaldirektion seine Dienste
angetragen, in der Hoffnung auf das neue Biirgerrecht, da Cartier
schon geniigend beschdftigt war. Nusbaumer wurde als Neu-
biirger und Spitalchirurg angenommen, diesmal merkwiirdig
prompt®). Das Bediirfnis, einen fdhigen Arzt zu bekommen,
muss, danach zu schliessen, sehr dringend gewesen sein.

Schon vor seiner Aufnahme hatte der Amtsschultheiss Buch
im kleinen Rate von einer Reihe von Gesuchen Mitteilung ge-
macht. Diese Behorde fand, es sei jetst nicht der Tag, sie anzu-
horen?), wies sie aber doch an den grossen Rat, damit dieser

') R. M. p. 1089, 1096.

* R. M. 1092 Cartier hatte sich dem eintrdglicheren Wirtschaftsge-
werbe zugewandt und wurde untfer Verdankung nach Nusbaumers Amts-
antrit entlassen.

%) R. M. p. 145,
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entscheide, ob die einzelnen Falle behandelt oder prinzipiell iiber
die Biirgerrechtsfrage beraten werden solle, ebenso, ob die
Neubiirger weitern Einschrankungen zu unterwerfen seien, na-
mentlich im Weinschenken und Bergnusen'®). Der grosse Rat
befasste sich wirklich mit der Sache, wies sie aber natiirlich an
eine Kommission, wo das Traktandum stecken blieb, sogar trot
des Wunsches, zugleich die Stellung der Neubiirger zu ver-
schlechtern. Die Regierung war in diesen Jahren mit andern
Fragen beschdftigt, die im Ratssaale und in der Biirgerschaft
hohe Wellen warfen. Es war die Zeit der Parteikdmpfe um die
Reform der Schweizerregimenter in Frankreich ®).

Erst volle 9 Jahre nach Nusbaumer fand wieder eine Auf-
nahme statt, diesmal der Ambassade zuliebe. 7772, also wieder
nach der verordneten Frist, bat der Trésorier der Gesandtschaft,
Francois Louis Anzillon de Berville, der in Solothurn geboren
war, aus Liebe zu seinem Geburtsorte und in der Absicht, sein
Amt spdter aufzugeben, um diese Gunst. Seine Griinde wurden
anerkannt, da er (der Schatmeister, von dem die Pensionen
kamen!) gegen jedermann dienstbeflissen gewesen sei?®). Er
hatte die gewohnliche Taxe zu bezahlen.

1774 stellten 2 Domizilianten, Zeffer und Mofschi, das
Neubiirgergesuch, da die laut Sapung von 1704 verordnete Zeit
verstrichen sei und wirklich dergleichen Bittgesuche angehort
werden konnten. Sie waren freilich iiber diese Vorschriften
falsch unterrichtet. Der kleine Rat liess die Satungen verlesen
und erkannte, dass ,zu seiner Zeit“ vor R. und B. der Anzug
geschehen solle. 7780 wurde ein Hauptmann in franzosischen
Diensten, Rémer von Ziirich, der um Domizil und Biirgerrecht
nachsuchte, mit der Bemerkung abgewiesen, sein Begehren
konne unmoglich angenommen werden. 1782 wiederholte er
sein Gesuch. Der kleine Rat verweigerte ihm den Zutritt vor
den grossen und verdeutete ihm, ausser Landes zu gehen, da

') In der 2. Hilfte des Jahrh, horen wir fortwdhrend Klagen iiber
schlechten Erirag der Berge. Sie waren eben vorher von den Biirgern zu
stark ausgenust, ,iiberset” worden.

) Wahrscheinlich aus Parteigriinden wurde damals das alte Biirgerrecht
der Familie Voitel angezweifelt, die zum spanischen Dienste hielt. Sie konnte
sich aber legitimieren (R. M. 1762 p. 1406, 1763 p. 247).

) R. M. p. 681.
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sonst die Obrigkeit ernste Massregeln ergreifen miisse. Auch
Moftschi erneuerte 1787 sein Gesuch!), indem er auf die guten
Dienste seines Vaters fiir die solothurnischen Hauser und seine
Vorfahren zur Zeit der Reformation und Bilderstiirmerei, auch
auf sein eigenes Vermodgen und seine Heirat hinwies! Der
kleine Rat belehrte ihn, dass er zuerst Proben seiner eigenen
Fahigkeiten ablegen und sich an einem niiglichen Unfernehmen
beteiligen solle®), eine Beweisfiihrung, die der damaligen Re-
gierung zwar zur Ehre gereicht, aber doch ein erwiinschter
Vorwand war, Motschi fernzuhalten. Sein Fall kam nicht mehr vor.

Dagegen hatte der Handelsmann Peter Zetfer, eine jedenfalls
sehr initiative und um das solothurnische Handels- und Indu-
strieleben verdiente Personlichkeit, schliesslich mehr Gliick. Nach
mehrmaliger erfolgloser Bewerbung wurde er am 18. April 7787
als Neubiirger gegen Erlag des Einzuggeldes aufgenommen,
der erste und einzige Fall, der unter die , gewaltigen oder wohl-
bemittelten Fabrikanten oder Trafikanten® fiel ).

) Es war der Sohn des obigen. R. M. p. 421.

*) Die Obrigkeit und namentlich die 1761 gegriindete konomische
Gesellschaft machten in diesen Jahren Anstrengungen zur Hebung der
solothurn. Volkswirtschaft.

%) Peter Zetter, gebiirtig von Miilhausen, hatte Ende der 50er }ahre
in Solothurn das Domizil erhalten, sich in eine angesehene, nicht patri-
zische Familie (die des spdtern Schiitenhauptmanns und Buchdruckers Ph.
J. Scherer) eingeheiratet und 1765 das Landesburgerrecht erhalten, nachdem
sein Gesuch um das alte Hintersdssenrecht (das ja nicht mehr existierte)
abgewiesen worden war. Er wurde Schirmuntergebener in der Stadt und
entfaliete hier eine bedeutende kaufmdnnische Tatigkeit, wie sich aus seinem
spdtern Gesuch entnehmen ldsst. Die Zollreform der 1780 er Jahre veran-
lasste ihn, sich um das neue Biirgerrecht zu bewerben, um die Handels-
vorteile der Biirger geniessen zu kénnen. Sein Gesuch, das er am 18. April
1787 vor R.und B. vorbrachte (R. M. p. 376 fI), stiipte sich auf eine 30jdhrige
Tatigkeit in Solothurn. Er habe mehrere biirgerliche Handelshduser errichtet
und gleichsam in Solothurn den ersten Grund zum Handel gelegt, wodurch
viele Biirger zum Gliicke gekommen seien. Durch Errichtung einer Manu-
faktur habe er vielen Familien den Unterhalt verschafft und sei selbst zu
offentlichen Geschdften, so zu einem Memoriale fiir Versailles, zugezogen
worden. Durch umfangreiche Tdtigkeit und Spekulation habe er beim Frucht-
mangel von 1770 und 71*) zur Erleichterung der allgemeinen Lage beige-
tragen, sich aber damals im Gegensa zu andern eine Belohnung in der

*) 1771 war ein Hungerjahr. Dindliker Il (1. A.) p. 184,
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Sein Fall zeigt deutlich, welche Summe von besondern
Eigenschaften es brauchte, um nach mehrmaliger Bewerbung
endlich Gehor zu finden. Die Allianz mit einem ,Ehrenhause*
allein geniigfe ldngst nicht mehr. Es musste schon das unmittel-
bare tkonomische Interesse der regierenden Familien mitsprechen,
die sich, nach der in den 60er Jahren eingetretenen Ungunst
des franzosischen Dienstes und der Verschlechterung der Staats-
wirtschaft durch allzustarke Inanspruchnahme des Gemeindegutes,
seit Mitte des Jahrhunderts mehr dem Handel und der Manu-
faktur zuwandten, deren Stiite das gutfundierte Unternehmen
Zetters jedenfalls war. Aber welcher Anstrengungen bedurfte
es, um ftrots diesem Vorteil, der sich durch Zetters Aufnahme
als Neubiirger nur noch vergréssern konnte, den exklusiven
Sinn der im Soéldner- und Pensionenwesen befangenen Herren
und wohl auch der eine Konkurrenz fiirchtenden, vom entarteten
Zunftgeiste beherrschten Biirger zu brechen. Nur so ausser-
gewohnliche (fiir das damalige Solothurn!) Verdienste ver-
mochten nach 15jdhrigem Stillstande die Regierung zu einem
Schritte zu bew'egen, der jedenfalls ordentliches Aufsehen erregte.
Trots der Aufkldrung, die auch in Solothurn Eingang fand, und
frop der Tatsache, dass die patrizischen Geschlechter ziemlich
stark zuriickgingen, sodass seit den 80er Jahren auch einige
bisher vom Regimente ausgeschlossene Familien Zutritt zum
grossen Rat erhielten, fand es die Regierung nicht fiir notig,
vom starren Qrundsase der biirgerlichen Ausschliesslichkeit
abzuweichen. Die Klassenunterschiede wurzelten zu fief in den
Vorstellungen der patrizischen und biirgerlichen Kreise.

Einen &hnlichen Charakter hatte die /efite Biirgeraufnahme
des alten Solothurn insofern, als sie ebenfalls einen Mann be-
traf, dessen Tat fiir das gemeine Wesen von grosstem Nugen
war; denn er rettete durch entschlossenes Handeln beim grossen

Hoffnung auf das Biirgerrecht verbeten. (Sein Gesuch von 1774 war ver-
schleppt worden; s. 0.) Es sei ihm mehrmals fiir dasselbe die Vertrostung
gegeben worden. Mit dem Hinweis auf die giinstigen Aussichten seines
Hauses verband er die Versicherung, dem Stande nie beschwerlich zu fallen.
Seine Aufnahme war denn auch ein Akt der Gerechtigkeit und Anerkennung
grosser Leistungen. Zetters Tadtigkeit zeigt aber auch, dass auch einem
blossen Schirmuntergebenen die Moglichkeit zu einer reichen Erwerbs-
tdligkeit offen stand.



100

Eisgang im Januar 7789 die beiden Aarebriicken in Solothurn,
deren Verlust den Stand teuer zu stehen gekommen wdére. Es
war der Schiffsmann Vikfor Meyer von Olten mit seinen beiden
Sohnen, der zu diesem Rettungswerke noch zwei von der Briicke
gefallene Arbeiter unter eigener Lebensgefahr vom Ertrinken
bewahrte, was ,alle Augenzeugen aufs innigste rithrte“. Die milde
Obrigkeit, die nach gliicklicher Abwendung der Gefahr ein grosses
Dankfest veranstaltete, wobei alle, die bei den Rettungsarbeiten
geholfen hatten, besonders auch die Bucheggberger und Leber-
berger Untertanen, belohnt und bedankt wurden, fand, dass die
mufige Tat der 3 Meyer eciner ausserordentlichen Belohnung
wert sei und erkannte als die angemessenste die Verleihung
des ,Kleinodes des Neubiirgerrechtes“. R. und B. genehmigten
es fiir Meyer und alle seine Nachkommen mit dem landesvaéter-
lichen Verdeuten, er moge immer in diesen treuen Diensten fiir
die Obrigkeit fortfahren'), ein Gnadenakt, der allerdings das
wohlwollende Solothurner Regiment in hohem Masse ehrt.

Solche Gnadenbeweise waren aber seltene Ausnahmen und
vermogen das Urteil iiber den engen Klassengeist nicht zu
entkrdften. Das beweist am besten ein Fall, der nicht nur unge-
mein drastisch die Art der Behandlung solcher Biirgerrechts-
geschdfte, sondern die Regierungsweise des solothurnischen
ancien régime iiberhaupt beleuchtet und darum nicht iibergangen
werden kann. Er betrifft die Familie Reinhard von Oberdorf,
die 1634 auf das Land gezogen war. 1746 erhielten 2 Reinhard,
die behaupteten, von Altbiirgern abzustammen, vom Rate die
Erlaubnis, auf ihre Kosten im Archiv diesbeziigliche Nachschla-
gungen machen zu lassen. Die Obrigkeit war also so gerecht,
diesen Untertanen den Weg zur Nachweisung ihrer Rechtsame
zu Offnen?). 1747 zeigten die beiden Reinhard fiir sich und ihre
Verwandten dem Rate authentische Ausziige aus den Biirger-
rodeln und den Zunfttafeln vor, die das Altburgerrecht ihrer
Voreltern bewiesen®). Allein der Rat wies sie ab, weil sie ihr
Recht wegen Lédnge der Zeit versdumt hétten. Bei Ablauf des

'y R. M. p. 128, 135, 139. Die Verleihung erfolgte natiirlich gratis.

?) Llebrigens wurde die Archivbeniigung durch Private auch sonst
etwa gestattet, so 1744 den Hintersdssen zur Feststellung ihrer Rechtstite!.

%) 17. Sept. R. M. p. 1072.
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Stillstandes 1752, als Cartier die Vertrostung des Neubiirger-
rechtes erhielt, machten sie einen neuen Vorstoss, wenigstens
dieses Recht zu erhalten, wenn nicht das urspriingliche. Der
Bescheid war, es solle ihrer gedacht werden, wenn man neue
Biirger aufnehme'). Sie erschienen in diesem Jahre nochmals
vor Rat, ebenso 1756, wobei sie darauf hinwiesen, dass ihr
Vater die Sasung (von 1681) nicht erfiillen konnte, dass sie aber
sofort nach Kenntnis derselben ihre Rechtsanspriiche angebracht
hatten. Auch 1758 bei der Annahme Cartiers ging es ihnen
entgegen dem Versprechen des Rates nicht besser. Sie erschienen
nun sozusagen nach jeder Neubiirgeraufnahme oder wenn davon
die Rede war, vor Rat, um ihr Recht zu erwirken, indem sie
in immer neuen Variationen ihre Familiengeschichte darlegten,
so 1774, 1787, 1788; allein der Zutritt vor R. und B. wurde
ihnen vom kleinen Rat nie gewdhrt. 1774 wurden sie in Anbe-
tracht ihrer treuen Dienste und der erhaltenen Vertrostung auf
die nédchste Gelegenheit verwiesen, da man wieder Neubiirger
annehmen werde?). 1787 stiiten sie sich dann auch auf Zetters
Aufnahme. lhr Geschéft wurde — an eine Kommission gewiesen,
die besonders die Zahl der auf das Land gezogenen Reinhard
feststellen sollte?®). ~ 1788 traten nochmals 4 Reinhard vor Rat,
um eine Audienz vor R. und B. zu erbitten?). Das Geschéft
ging wieder an eine Kommission, die auch den Auftrag erhielt,
zu untersuchen, wie viele alt- und neubiirgerliche Geschlechter
noch bestdnden. Die Kommission kam zu keinem Resultaf,
obschon ihr der Staatsschreiber Zeltner ein neues Alt- und
Neubiirgerverzeichnis einhdndigte®). Offenbar war das Stdrke-
verhdltnis noch nicht giinstig genug, um die Aufnahme dieser
Familie ,wagen“ zu konnen. Die Regierung konnte sich also
nicht einmal mehr da, wo offenkundige Rechtsanspriiche vor-
handen waren und sie selber Zusicherungen gegeben hatte, zu
der so hochbedeutsamen Staatsaktion einer blossen Biirger-
aufnahme aufraffen. Eine solche Trolerei und Entschlusslosigkeit,
die in nicht geringerem Masse in der Behandlung von Staats-

1) R. M. p. 716.
) R. M. p. 489, 531.
3 R. M. p. 420, 435 f.
) R. M.
%) Es

p. 922.
ist nicht mehr vorhanden.
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geschdften wiederkehrt, macht es leicht verstdandlich, dass sich
das alte Regiment 1798 zu keinen entscheidenden Massnahmen
aufzuraffen vermochte.

Uebrigens veranlasste auch die drohende Warnung der
franzosischen Revolution die Regierung nicht, die alten Schranken
zu durchbrechen, selbst da nicht, wo ein offenbarer Vorteil mit
der Aufnahme verbunden gewesen wdare, wie beim Gesuche der
Familie de Grandvilaire, der Besigerin des Schlosses Angen-
stein, das ein ewiges Lehen des Bischofs von Basel war und
mit Solothurn seit 1802 in ewigem Schirm- und Burgrecht
stand. Sie wiinschte 1794 zum Schuse vor der franzosischen
Bedrohung Schenkung des Biirgerrechts, schliesslich bloss des
Ausbiirgerrechts. Nach Untersuchung der Rechtsverhéltnisse
durch eine Kommission begniigte sich die Regierung mit der
Erkldrung, dass das Schloss in Kriegszeiten in Solothurns
Schups stehe und gab damit diese wichtige Position auf'). Die
Furcht vor den Franzosen und die Scheu vor einer neuen Biir-
gerannahme waren grosser als das Bestreben, sich einen stra-
tegischen Punkt zu sichern.

Schliesslich suchte noch ein Emigrant, Comte de /a Barde
de Brion 1795 mit einer Empfehlung des Kurpfalzischen Kanzlers
von Hertling um das Biirgerrecht nach, da zwei Sohne des
Ambassadors de la Barde 1660 Biirger geworden waren. Es
wurde ihm geantwortet, dieses Biirgerrecht sei verwirkt, da es
nicht sapungsgemdss erneuert worden sei?), doch werde man
der Kurpfalz zuliebe soweit entgegenkommen, als die Ver-
fassung es erlaube?®). Wie dies geschah, ist nicht ersichtlich.
Die immer grossern Schwierigkeiten, die Solothurn mit den
Emigranten hatte, hinderten es offenbar, auf eine so hohe Per-
sonlichkeit Riicksicht zu nehmen, von der man wohl auch ein
Streben nach Beteiligung am Regimente fiirchtete.

Die bisher angefiihrten Neubiirgeraufnahmen stellen die
ganze Blutzufuhr dar, welche die solothurnische Biirgerschaft

) R. M. p. 219. Cop. b. p. 71.

2) Die Nachkommen de la Barde's konnten doch von der Satung
nicht unferrichtet sein, wenn sie nicht einmal den Enkeln des Reinhard in
Oberdorf bekannt war!

) R. M. p. 1481.
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seit 1682 erhielt, in mehr als einem Jahrhundert ungefdahr 66
mannliche Personen, die Hintersdssen von 1745/46 eingerechnet.
Erst die Sturmflut der Helvetik brachte dann der erheblich
zuriickgehenden, kraftlosen Biirgerschaft die so notwendige
Aufirischung. '

Es war ndmlich nicht bloss die Aufnahme neuer Biirger
verhindert worden, sondern es wurde auch die Heirat von
Biirgern (und Untertanen) mit fremden ,,Weibspersonen“ durch
Festsepung eines gewissen Einbringens erschwert. Schon 1583')
wiederholte der Rat ein Mandat, das er vor wenigen Jahren
erlassen hatte, um die Verheiratung von Untertanen mit Fremden,
die weder Haus noch Heim hatten und nichts ins Land brachten,
zu verbieten, bei Androhung der Landesverweisung. Auch hier
waren also wirtschaftliche QGriinde wirksam, die Furcht vor
Armenlasten; aber wie beim Biirgerrecht wurden diese Schuf-
massnahmen immer mehr zu einem starren Grundsate der
Klassenscheidung. Die Mandate wurden im Laufe des 17. Jahr-
hunderts ebenfalls wie die Biirgerordnungen verscharft. So liegt
ein Beschluss von 1699 vor?), der die Ehen mit Fremden nur
gestattete, wenn die Frau von ihrer Obrigkeit eine Aftestafion
mitbrachte, dass sie bei der Ehe mit einem Biirger 1000 Pfd.,
mit einem Unfertanen 500 Pfd. in barem Geld einbringe. Biirger
und Untertanen waren bei Zuwiderhandlung 8 Tage nach der
Hochzeit, eventuell mit Gewalt, auszuweisen. Diese Satung
wurde vom kleinen und grossen Rate sehr oft wiederholt und
verscharft ®), anscheinend nicht mit dem gewiinschten Erfolge.
Die ,Wegbietung“ lag dem Biirgermeister ob, der jedesmal
dafiir 8 Pfd. Gebiihr beziehen durfte. Es liegen ungezdhlte
prinzipielle und besondere Ratserkenntnisse iiber solche Aus-
weisungen vor, und die Biirgermeisterrechnungen verzeichnen
fast Jahr fiir Jahr solche Gebiihren. Allein daraus kann nicht
auf die wirkliche Durchfiihrung des obrigkeitlichen Befehls ge-
schlossen werden, da der Biirgermeister sich oft mit dem Einzug
der Gebiihr begniigte und sich darauf nicht mehr kiimmerte, ob

") Sol. Wbl. 1847 Beitrdge p. 65, erneuert 1606 (R. M. p. 126) 1617 (R.
M. p. 454) u. s. w.

Y M. B. II. p. 871.

%) So 1707, 8. Mirz, 1710, 27. luni.
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die Hinweggebotenen das Land wirklich verliessen, weshalb der
Rat ihm 1721 auftrug, auch fiir die Ausfiihrung des Ausweisungs-
befehls zu sorgen, ansonst er statt der Gebiihr von 5 Pfd. eine
ebenso hohe Busse erleide ).

Noch zahlreicher waren die Ehen von Bliirgerstochtern mit
Fremden, gegen die vor allem der Biirgermeister vorzugehen
hatte, wdhrend bei der Heirat eines Biirgersohnes mit einer
unbemittelten Ausldanderin der Rat auf Bittgesuch hin oft Nach-
sicht iibte. Die Wegbietung ,fremder Hochzeiter* aber bildet
fast ein stdndiges Ratsgeschift, das die Obrigkeit auf alle Arten
zu erledigen suchte, was ihr aber merkwiirdigerweise (da ihr
doch die Unterbindung der Biirgereintritte so gut gelang!) nie
gliicken wollte. Sie hatte eben keine geniigende Kontrolle iiber
solche Hochzeiten, da die Polizeiorgane des alten Solothurn
schlecht funktionierten und die Fiihrung der Zivilstandsregister
der QGeistlichkeit anvertraut war. Dieser wurde denn auch o6fters
eingeschéarft, keine solchen Ehen einzusegnen, so 1723. Allein
schon 1727 wurde im Rate geklagt, die Verordnungen werden
nicht gehalten®). Die zunehmende Armenlast veranlasste die
Regierung immer wieder zum Einschreiten, ein Beweis fiir den
innigen Kontakt von Armen- und Biirgerrechtsfragen. 1727 wurde
die Saung an eine Kommission gewiesen?®), da der grosse
Rat fand, die Strafen seien zu hart und das Gesets wegen allzu-
grosser Armut der Biirgerschaft?) schwer durchzufiihren. Die
Beratung der Kommission hatte wahrscheinlich keinen Erfolg.

Anlédsslich eines neuen Heiratsgesuches dieser Art wurden
1728 Biirgermeister, Gemeinmann und Grossweibel als stdndige
Kommission zur Examinierung aller dieser Geschdfte und
Fiihrung eines Rodels iiber dieselben bestellt?). Sie sollten
jeweils dem Rate Bericht erstatten, der also kiinftig diese Hei-
raten iiberwachen und von Fall zu Fall entscheiden wollte, so
dass nunmehr die durch personliche Motive und traditionelle

') Biirgermeisterrechnung 1720/21 (B. A. Sol.).

) R. M. p. 843.

) R. M. p. 928.

‘) Eine jedenfalls iibertriecbene Behauptung, diec mehr dem Bediirfnis
entsprang, die Fernhaltung fremder Konkurrenz zu rechtfertigen!

5) R. M. p. 806 f.
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Milde beeinflusste Geschdftsfiihrung des Rates stark zur Geltung
kam. Es lassen sich denn auch viele Dispense von den Verord-
nungen nachweisen, freilich nur fiir die Heiraten von Biirgers-
sohnen. ,Fremde Hochzeiter“, die Biirgerstochter geheiratet hatten,
wurden fortwdhrend ausgewiesen, da man von ihnen immer
wieder fiirchten musste, sie kénnten um das Biirgerrecht nach-
suchen oder sonst den Biirgern zur Konkurrenz werden. Eine
Biirgerstochter, die einen Nichtsolothurner geheiratet hatte, wurde
also unweigerlich aus ihrer Heimat ausgewiesen.

Die Satung von 1695 iiber das Einbringen fremder Frauen,
die natiirlich die Patrizier kaum beriihrte, sondern nur die ge-
ringern Biirger, blieb bis 7797, in welchem Jahre sie nach kurzer
Kommissionsberatung durch starke Erhéhung der Ansédge-revi-
diert wurde'). Landesfremde, die einen Biirger heirateten, hatten
2000 Pfd., einen Untertanen, 1000 Pfd. zu besien, ebenso eine
Untertanin, die einen Biirger heiratete, 1000 Pfd. und zwar in
Geld, Giilten oder schleissbaren Sachen. Diesen Besis musste
sie dem Richter erster Kompetenz ihres kiinftigen Mannes (also
in der Regel dem Stadtgericht oder Vogt) durch amtliche Be-
weisstiicke beglaubigen. Wer in solchen Sachen durch Darlehen
zum Betruge mithalf, sollte aller diesbeziiglichen Ansprachen
im Rechten verlustig gehen. Den Biirgern oder Untertanen, die
sich durch einen solchen Betrug verheirateten, war das Heimat-
recht zu entziehen. Heirat mit solchen Frauen unterlag auch
fernerhin der Anzeige und Bewilligung durch den Rat. Biirger-
meister und Vogt hatten iiber das Gut der betreffenden Frau
zu berichten. -

Die kurze Zeif, die noch bis zum Sturze des alten Regi-
mentes blieb, ldsst nicht geniigend erkennen, wie diese strenge
Sapung durchgefiihrt wurde.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die Ein-
wanderung fremder , Weibspersonen“ nicht vollig unterbunden
wurde, wenn es auch das Bestreben der Regierung war, sie
stark zu erschweren. lhre Massnahmen scheiterten aber zum
Teil an der mangelhaften Kontrolle iiber die Bevoélkerung und
an der Nachsicht der Pfarrherren, — gliicklicherweise, indem

) R. M. p. 1015 ff.



106

wenigstens dadurch die Biirgerschaft nicht vollig von aussen
abgeschlossen wurde.

1778 war noch einmal angeregt worden, die Biirgerbiicher
besser einzurichten, um wenigstens dadurch ecinen gewissen
Ueberblick iiber die alt- und neubiirgerlichen Familien zu erhalten,
besonders aber darum, da dem Stande sehr viel daran gelegen
sei, ,dass die alten regimentsfdhigen Geschlechter im unge-
storten Genusse der von den Vitern wohlhergebrachfen Vor-
rechte verbleiben“. Nach mehr als einem halben Jahre Kommis-
sionsberatung wurde beschlossen, die Biirgerbiicher wie bisher
weiterzufithren. Dagegen solle der Staatsschreiber Zeltner ein
neues pergamentenes Buch fiir die alten und die neuen Biirger-
geschlechter verfertigen lassen, darin alle diejenigen einzutragen
seien, die den Biirgereid geleistet hdtten ?).

10. Kapitel.
Rechte und Pflichten der DBiirger.

Die Biirgerrechtsentwicklung geschah aber nicht nur in der
bisher verfolgten Richtung der Erschwerung des Elintrittes in
die Klasse der Biirger und Abspaltung einer neuen Biirgerklasse,
sondern auch als natiirliche Folge dieses Prozesses in einer
schdrfern Umschreibung des Biirgerrechtsbegriffes und spdter
in der Abgrenzung der Privilegien der einzelnen Klassen gegen-
iiber den Untergeordneten.

Es ist darum hier zu untersuchen, was eigentlich unter dem
Biirgerrecht verstanden wurde, d. h. welche Rechte und Pflichten
es auferlegte.

'} Es sind deren 2. Neubiirgerbuch 1779—99. Altbiirgerbuch 1779—
1883 (B. A. Sol.). Lessteres verzeichnet die jungen Altbiirger, die den Biirgereid
leisteten bis 1797 (es sind 222) und wurde dann erst 1809 wieder beniift,
wobei der Staatsschreiber nicht unterliess, einen reaktiondr gehaltenen

Riickblick auf die Helvetik zu werfen. Die seit 1797 aufgenommenen Biirger
wurden nachgetragen.
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Noch im 16. Jahrhundert waren, soviel sich erkennen ldsst,
die Rechte und Pflichten der eingesessenen Biirger nicht so
streng abgegrenzt, wéahrend man schon begann, den Zustrom
von aussen zu hemmen. Vor allem ist nicht genau festzustellen,
wann iiberhaupt ein junger Biirgerssohn ins Biirgerrecht eintrat.
Bei den alten Eidgenossen wurde der Jiingling mit 16 Jahren
wehrpflichtig und damit wohl auch Biirger, resp. Landmann.
Die dlteste bekannte Form des solothurnischen Biirgereides
verlangt, dass wer ,ob vierzechen Jahr alt ist, wirt loben und
sweren“?’). Sie stammt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts.
Es ist immerhin nicht sicher, ob damals die Leistung des Eides
schon zum Vollbesifs der biirgerlichen Rechte fiihrte, also auch
zum passiven Wahlrechte. Spétere Ratserkanntnisse machen es
vielmehr wahrscheinlich, dass eine Altersgrenze noch nicht fest-
gesept war oder nicht beobachtet wurde.

So wurde noch 7652 eine Verordnung des kleinen Rates
des Eides halber erlassen, die dem Missbrauch steuern wollte,
dass etliche, sogar solche, die vielleicht erst aus der Schule
gekommen sind, den Eid zwischen den Jahren?) schwdéren, um
in eine in Aussicht stehende Vakanz des grossen Rates ein-
freten zu konnen®). Dadurch werde einem alten Brauche schlecht
nachgelebt und durch niemand der Eid auf St. Joh. Bapt. ge-
schworen. Deshalb wurde erkannt*), dass kiinftig nur an diesem
Tage der Biirgereid geschworen werden diirfe, ausgenommen,
wenn einer bestanden und bei seinen Jahren in die Fremde
oder in Kriegsdienste sich begebe und nicht warten ko&nne.
Diejenigen aber, die noch jung und erst an die Schule nach
Frankreich gehen, oder anderswohin, sollen diese Vergiinstigung
nicht erhalten.

Ein bestimmtes Altersjahr war also nicht vorgeschrieben,
sonst wdre es in einer so ausfiihrlichen Verordnung genannt
worden. Vielmehr herrschte in der Eidesleistung grosse Willkiir,

) Vergl. A. Lechner, Wortlaut des soloth. Biirgereids. Sol. M. bl. 1913
p. 46, 95.

?) d. h. statt an St. Joh. Bapt. tag.

®) ,so dass manchem, der schon lange Biirger und ziinftig, sein Gliick (1)
vor der Tiire abgeschnitten werde “!

) R. M. p. 408 M. B. Il. p. 28. Dieses Statut wurde 1654 wiederholt
und dem Stadtrechten einverleibt. s. Original p. 130 r.
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und einzelne Familien versuchten mit Erfolg, ihren jungen Sohnen
dadurch in den Rat zu verhelfen, dass ihnen der Schultheiss
den Eid schon frithe gestattete. Es ldsst sich denn auch nach-
weisen, dass im 17. Jahrhundert oft vornehme Sohne vor dem
20. Jahre in den grossen Rat eintraten. Diese frilhen Wahlen
wirkten auch stark bei der Ausbildung des Patriziates mit;
denn solche junge Regierungsmitglieder waren natiirlich noch
gefiigige Werkzeuge der Ratsherren, die sie gewdhlt hatten, und
nicht Vertreter der Biirgerschaft.

Auch zu Haffners Zeit muss diese Uebung des Biirger-
eides noch bestanden haben; denn dieser Chronist spricht nur
von ,jungen Biirgern®, die den Eid noch niemals geleistet haben
und die sich am St. Joh. Tag in der Friilhe im Garten beim
Rathause um ein schlecht Geld ins Biirgerbuch eintragen lassen').
Nach der Messe und der Wegbietung der Unberechtigten wurden
dann die jungen Biirger abgelesen und ihnen der Eid gegeben.
Es scheint also, dass die Verordnung von 1652 gewirkt hatte,
da Haffner von keinem Eid unter den Jahren spricht.

Das Stadtrecht von 1604 bestimmte die Volljdhrigkeif auf
25 Jahre?). Allein diese Vorschriften galten nur fiir das Zivil-
recht und nicht fiir die politischen Rechte. Es darf vielmehr mit
Fug angenommen werden, dass auch im 17. Jahrhundert die
jungen Biirger vor dem 20. Lebensjahre schworen.

Erst 1687 wurde das Biirgerrecht fixiert und zwar in fol-
gender Weise?®): Denjenigen, die in die Fremde ziehen, soll
der Eid gegeben werden, wenn sie es verlangen. Alle Biirgers-

) Haffner Il. p. 61 a.

*) Stadtrecht, gedruckte Ausgabe p. 201, 141. Knaben und Méddchen,
die keinen Vater haben und noch nicht 25 Jahre alt sind, sollen durch
Vogte regiert werden, ausser wenn ein Jiingling so fahig ist, dass man ihm
die Verwaltung seines Gutes vertrauen mochte. Der ist nicht schuldig,
unter Vogten zu sein, er begehre denn dessen eigenen Willens. Bei Eintritt
ins Kloster oder Heirat hort die Vormundschaft auf. — Bis zum 25. Alters-
jahre bedurfte der Knabe zur Heirat der elterlichen Einwilligung. Die Fdhig-
keit eines liinglings zur Vermogensverwaltung war jedenfalls nicht leicht abzu-
grenzen und kam wohl mehr den Vornehmen zugute. Es ist ein krasser Wider-
spruch, wenn Jiinglinge, die vielleicht schon im grossen Rate iiber Staatssachen
zu urteilen hatten, fiir die Heirat der elterlichen Bewilligung bedurften.

) R. M. p. 294. M. B. 1l. p. 203. s. o. pag. 60 f.
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und Hintersdssens6hne sollen, wenn sie 20 Jahre alt sind,
innert 6 Monaten den Biirgereid leisten und zugleich ziinftig
werden oder des Biirgerrechts verlustig gehen. Ausnahmen
wurden fiir Landesabwesende gestattet. Diese sollten aber durch
bevollmdchtigte Prokuratoren das Biirgerrecht zu begehren be-
fugt sein, sofort nach Heimkehr den Eid leisten und einer Zunft
beitreten, bei Verlust des Biirger- oder Hintersdssenrechtes.

Diese Ordnung bezog sich auf alle hiesigen Einwohner
und alle, die auswdrts wohnfen. Ausgenommen wurden noch
die Handwerker, welche laut Ordnung vom 28. April 1681 sich
auf der auf 6 ]Jahre festgesepten Wanderschaft befanden und
deren Manrrechtsbezug (Ausstellung des Heimatscheines) in ein
besonderes Buch einzutragen war?). -

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese wichtige Ordnung,
die endlich einmal die Pflicht, Biirger und ziinftig zu werden,
klar umschrieb, einigermassen im Widerspruche mit dem Statut
von 1652 und der llebung, den Eid nur im Rosengarten zu
schworen, stand; denn Biirgerssthne, die in der 2. Hdlfte des
Jahres das 20. Lebensjahr vollendeten, mussten entweder am
vorhergehenden Rosengarten oder dann am folgenden, also nach
der 6 monatlichen Frist schwoéren; in beiden Fadllen umgingen
sie die Sasung notgedrungen. Solche Widerspriiche finden sich
gelegentlich in der solothurnischen Gesesgebung. Sie riihren
daher, dass die geltenden Rechtsgrundsédte selten genau bekannt
blieben, daher bald wieder vernachldassigt wurden und nicht
jederzeit bei einer neuen Beschlussfassung vorlagen.

Diese Ordnung von 1681, die iibrigens auch die Eigen-
tiimlichkeit zeigt, dass die Biirger und die Hintersdssen, die
damals die gesamte Bevolkerung der Stadt ausmachten, gleich
behandelt werden, hatte ihre starke Wirkung insofern, als es,
wie schon mehrere angefiihrte Fdlle zeigen, gelegentlich vorkam,
dass alten Biirgern, gestiit auf sie, ihr Heimatrecht abgesprochen
wurde, wenn die Viter die Leistung des Eides versdumt hatten.
Trosdem es scheint, dass diese Satung nicht geniigend publi-
ziert wurde und vielen unbekannt war, wurde die Obrigkeit in
der Annahme von Entschuldigungen und Anerkennung der
Rechtstitel im Verlaufe des 18. Jahrhunderts immer minutioser.

N M. B. II. p. 198.
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Es war also nach 1681 die Ausiibung des aktiven Stimm-
rechfes an die Vollendung des 20. Jahres gebunden und ebenso
an den vorherigen Einfritt in eine Zunft. Lestere Uebung galt
jedenfalls schon vorher, da der Biirger nur im Zunftverbande
in den Rosengarten ziehen konnte. Schon im 14. Jahrhundert
war die Zunftzugehorigkeit wahrscheinlich fiir jeden Biirger
obligatorisch. Aber es hatte immer wieder Biirger gegeben, die,
zum vorneherein auf politische Betdtigung verzichtend, aus Armut
oder Nachldssigkeit keiner Zunft beitraten.

Das passive Wahlrecht wurde erst 1692 geregelt durch
Statut des kleinen Rates!), dass nur solche zu obrigkeitlichen
Aemtern und Diensten fdhig seien, welche Biirger und ziinftig
geworden waren, also nach zuriickgelegtem 20. lL.ebensjahre 3).
Dieser Beschluss scheint nicht nur gegen die zu jungen Grossrite,
sondern auch gegen saumselige in der Erfiilllung der Biirger-
pflichten als Druckmittel gefasst worden zu sein, wurde aber
nicht strikte beobachtet. 1711 wurde er genauer formuliert; als
Alter zum grossen Rat wurde nochmals das 20., zum kleinen
Rat und zu Ehrendmtern das 24. Jahr festgesett?®), weil ge-
ahndet worden war, dass einige ledige Grossratsstellen, Vogteien
und andere Aemter mit allzu jungen Herren zum Nachteil des
Standes beseft seien.

Trots den Drohungen mit dem Verlust des Biirgerrechts
hielt es schwer, die Biirger an die Sasung von 1681 zu be-
quemen. Schon 7686 erliess der grosse Rat auf Grund der
Erfahrungen im Rosengarten ein Statut an alle Ziinfte?), das
von den Biirgersohnen bei Verlust der Huld verlangte, nach
Zuriicklegung des 20. Lebensjahres Biirger und ziinftig zu
werden, und sie ermahnte, , dero ernstmeinendem Befehle Schul-
digermassen zu gehorchen“. Bei diesem Anlasse wurde auch
statuiert, dass Kkiinftig bei Aufnahme der jungen Biirger die

R M. p. 152, M. B. IL. p. 412.

?) Beispiele von Patriziern, die vor dem 20. Jahre Grossrat wurden :
Urs Viktor von Roll 1662 geb., 1680 Gr. R., Joh. Vikt. Peter Jos. von Besenval
(Sohn des Schultheissen, der spidtere beriihmte franztsische Diplomat),
1671 geb., 1689 Gr. R, u. a.

" R. M. p. 685.

9 M. B. Il. p. 285.
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gesamte Biirgerschaft den Eid erneuere, ein Beschluss, der aber
nicht durchgefiihrt wurde; denn 1688 wurde auf einen Antrag
hin, am Rosengarten alle Biirger ihren Eid erneuern zu lassen,
geraten, es bei dieser Zeit zu iibergehen und beim alten zu
lassen !). Die Obrigkeit wollte wohl die Biirgerschaft moglichst
wenige politische Akte vornehmen lassen und ihr nicht eine neue
Gelegenheit geben, sich auf ihre politischen Rechte und Pflichten
ndher zu besinnen. Anderseits hielt es wohl auch die Biirger-
schaft fiir bedenklich, bei der Schwere des Eides sich alle Jahre
mift einem solchen neu zu belasten und ihre Abhdngigkeit von
der Obrigkeit auszudriicken.

- 1693 sahen sich die Rdte gezwungen, die Ordnung von
1681 zu mildern?). Es wurde den im Lande Weilenden ein Jahr,
denen ausser Landes 2 Jahre Frist gewdhrt, nach erreichtem
20. Lebensjahre selbst oder durch einen Anwalt Biirger oder
Hintersdss und zugleich ziinftig zu werden, bei Verlust dieses
Rechtes. Den auf der Wanderschaft befindlichen jungen Biirger-
sobhnen wurden ihre 6 Jahre fernerhin vorbehalten?®). Diese
Satung betraf ausdriicklich alle Alt- und Neubiirgers- und Hinter-
sdssensohne und sollte jahrlich im Rosengarten verlesen werden,
eine Uebung, die aber wieder in Abgang kam.

Das wachsende Standesbewusstsein der Alt- und auch der
Neubiirger und die bekannte Behandlung von Altbiirgern, die
selber oder deren Vorfahren den Eid versdaumt hatten, veran-
lassten diese aber doch mit der Zeit, sich der Sasung zu unter-
ziehen. Saumselige gab es freilich immer wieder. So erinnerte
der Gemeinmann 1732*), dass viele Biirgerséhne ausser Landes
verheiratet seien, die nicht vereidigt seien, und fragte an, ob sie
zu zitieren oder des Biirgerrechfts verlustig zu erkldren seien.
Der Rat erkannte, es beim Stadfrechten zu belassen, d. h. vor-
ldufig nichts zu tun. Der Staat iibte also in dieser Beziehung
keinen Zwang auf die Biirger aus. Auch 1748 wurde im Rate

D R. M. p. 325.

) R. M. p. 469, 500, M. B. II. p. 494.

*) 1704 wurde die Satung an eine Kommission gewiesen, weil sie fiir
die Wandergesellen schwer durchfiihrbar sei, soweit ersichtlich, ohne Re-
sultat. R. M. p. 457. Man behalf sich fernerhin mit Wanderschaftsdispensen,
damit die Betreffenden den Eid leisten konnten.

Y R M. p. 12
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bemerkt!), es gebe einige ziemlich alte Biirgersohne, die den
Eid nie geleistet hdtten und nicht ziinftig seien?). Der Biirger-
meister wurde beauftragt, ihnen nachzuforschen und ihren Ver-
wandten die Bedenklichkeiten, die daraus entspringen konnten,
zu QGemiite zu fiihren. Der Staat beliess es also beim Mittel
der blossen remonstratio. Es stand dem DBiirger frei, seine
politischen Rechte geltend zu machen, auf die er von der
Obrigkeit bloss landesvdterlich aufmerksam gemacht wurde.
Versdumte er sie, so musste er die Folgen tragen, falls nicht
die ,beriihmfe Grossmiitigkeit“ des solothurnischen Regimentes
in Funktion trat. Die Praxis schwankte demnach.

1748 wurde der 68jdhrige Maler Leonhard Byss, Enkel
eines Schultheissen zu Olten, der mit 14 Jahren von Solothurn
fortgekommen und seither nur einmal fiir kurze Zeit in Solo-
thurn gewesen war (wo er Zeit gehabt hatfe, sich auf dem
Rathause zu meldent), der angab, die Satung nicht gekannt zu
haben, dispensiert®) und aus Gnade als Altbiirger anerkannt,
auch des Wachtgeldes fiir die vergangene Zeit enthoben, alles
»aus besonderen Ursachen®.

Der 30jdhrige Kaiser in Zug, der bloss Zinngiesser war,
wurde abgewiesen, weil er seine Zeit versdaumt habe®). Ebenso
wenig QGliick hatte 7725 ein Bildhauer Urs Byss gehabt, der
30 Jahre in der Fremde geweilt hatte. Er hatte sich freilich laut
Aussage des Stadtmajors den Safjungen nie gefiigt, was Byss
zwar bestritt. Er wollte sich in Solothurn, weil im hohen Alter,
verpfriinden. Wahrscheinlich aus diesem Grunde wurde er ab-
gewiesen, damit nicht einem Biirger ein Plas im Thiiringerhause
weggenommen wurde®) Byss wurde als Fremder erklart.

" Die Praxis wurde also, wie die beiden Félle Byss zeigen,
etwas milder, wahrscheinlich als man die Begehrlichkeit nach
dem Neubiirgerrecht etwas eingeddmmt hatte.. Im iibrigen wurde
es nun durchaus gebrduchlich, die landesabwesenden Biirger-

N R. M. p. 293. B

?) Achnlich 1752 im kl. Rat (R. M. p. 888), woriiber der Schultheiss 1753
(R. M. p. 327) im gr. Rat erkldrte, dass einige dieser Saumseligen mittler-
weile versprochen (!) hdtten, den Eid nachzuholen.

) R. M. p. 628 Byss, sehr alte Sol. Familie.

4) Ibid. '

) R. M. p. 1079.
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sohne durch einen Bevollmdchtigten anzumelden, wie das Geset
vorschrieb. Die Eintragung ins Protokoll schiiste dann vor dem
Verluste des Biirgerrechts; doch drang der Rat meist darauf,
dass die Betreffenden so bald als moglich heimkdmen, um
den Eid zu leisten. Solche junge Biirgersséhne hatten aber sofort
nach der Anmeldung die Biirgerpflichten zu erfiillen, vor allem
das Wachtgeld zu bezahlen?).

Die milder gewordene Praxis des Rates fiihrte bald wieder
zu bedenklicher Nachldssigkeit, weshalb, wie gewohnt nach ver-
schiedenen Anldufen, die Obrigkeit 1779 anlasslich der Frage
der Neueinrichtfung der Biirgerbiicher eine Verordnung erliess,
die eine schérfere Kontrolle der Anmeldung des Biirgereides
bezweckte *) und auch die Eidesleistung iiberhaupt betraf. Kiinftig
hatten sich die Biirgerssohne, die den Eid schwoéren wollten,
14 Tage vorher mit ihren Schriften anzumelden. Sie mussten
des Vaters Namen und Qualitdt schriftlich einreichen, worauf
sie sich am St. Joh. Tag in der Friihe nochmals melden und
die Gebiihr von 10 B. zahlen mussten. Spdter musste sogar,
zwar besonders wegen Namensverwechslungen, der Taufzettel
beigebracht werden, was immerhin auch darauf deutet, dass
wieder versucht worden war, den Eid vor der Zeit zu leisten.

Das Biirgerrecht wurde aber trot der Nachldssigkeit Ein-
zelner seit dessen Schliessung als das aufgefasst, als was es
im gespreizten Kanzleistile bezeichnet wurde, als ein unschaf-
bares Kleinod, dessen Verlust fiir ein grosses Lingliick und eine
empfindliche Schande angesehen wurde, da eben ein Fremder
und Heimatloser fast iiberall mindern Rechts oder iiberhaupt
rechtlos war. Die Androhung des Verlustes dieses Rechts war
darum in den verschiedenen Sasungen und Polizeiordnungen
ein wirksames Abschreckungsmittel, solange es nicht zu haufig
angewendet und vor allem auch nicht durch zu gutmiitig ge-
wadhrte Gnadenakte in seinem Wesen verwischt wurde. Zu haufig
ausgesprochen und auf Begnadigungsgesuch hin gemildert,
wurde es aber zu einer Stilphrase. Immerhin darf man diese
Androhung, besonders in friiherer Zeit, als ein Kriterium fiir

) Wie aus einem Befehle an 3 Briider Schmied, Offiziere in Span.
Diensten, 1702 Okt. 29. hervorgeht, die sich hatien anmelden lassen.
“) ABB. Bd. 14, p. 2.
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die Intensitdt von Uebelstdnden betrachten, die der Rat mit diesem
Strafmittel ausrotten wollte. Wenn er z. B. 1579 auf das ,schad-
liche Holzen*“ die Verwirkung des Biirgerrechts fiir Biirger, der
Ratsstelle fiir Ratsherren ansette, so musste dieser Missbrauch
schon sehr bedenkliche Formen angenommen haben'), dass
blosse Geldbussen nicht mehr geniigten. " Ebenso sefite der Rat
1625 diese Strafe auf das Reislaufen ohne obrigkeitliche Be-
willigung ).

Es ist darum kurz zu behandeln, was fiir sfrafwiirdige
Handlungen den Verlust des Biirgerrechfes nach sich ziehen
konnten. Wie schon erorfert, war es seit der Sasung von 1681
kein erbliches Recht mehr. Zwar wurde schon 1588 stafuiert?),
dass nur der als Biirgerssohn gelte, dessen Vater beeidigter
solothurnischer Biirger sei. Doch wurde erst nach 1681 mit der
Verlusterklarung gegeniiber Nichtvereidigten Ernst gemacht und
diese Strafe auch, zwar nicht 6fters, ausgesprochen, nicht durch
formliches Urteil, sondern durch blosse Nichtanerkennung als
Altbiirger*). 17058 wurde dieser Ausschluss neuerdings durch
ein Statuft bestdtigt.

Als politische Massregel scheint der Biirgerrechtsverlust
selten angewendet worden zu sein, so naheliegend er bei Ver-
brechen gegen den Staat lag, nicht einmal in den am meisten
revolutiondr ausschauenden Affaren des Conseiller -honoraire-
Handels 1763/64, des Schwaller- und des Liithihandels®) 1782
und 1785/86. Zwar wurde er gegen politische Vergehen ange-
droht, so 1690 gegen die Agitation fiir Biirgeraufnahmen. Ein
diesbeziiglicher Straffall scheint aber nie vorgelegen zu haben.
Dagegen spielte der Biirgerrechtsverlust in der Strafrechts-

) M. B. 1. p. 457 als Wiederholung eines frilhern Verbotes, 1581 auch
fiir die Landleute.

) M. B. Il. p. 788.

%) 8. 0. p. 54.

*) Auch als Folge der Heirat mit einer unvermdéglichen Frau kam
Biirgerrrechtsverlust vor, so beim Barbier Tschan, der aber nach 7jdhrigem
Exil, einer sehr scharfen Strafe, wie er sich ausdriickte, 1742 auf ein 1739
gestelltes Gesuch hin begnadigt und als Biirger wieder angenommen
wurde, da er sich inzwischen geniigend Geld erworben hatte.

%) Gegen Liithi wurde 8jdhrige Landesverweisung ausgesprochen, was
aber nicht als Biirgerrechtsverlust anzusehen ist.
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pflege bei gemeinen Verbrechen und Vergehen, die nicht am
Leben abgestraft wurden, eine gewisse Rolle, zwar mehr fiir
die Untertanen als die Stadtbiirger. Es scheint aber die Regel
gewesen zu sein, dass sich der Richter statt dieser angedrohten
Strafe in den meisten Fallen auf Landesverweisungen oder
,DBannisationen® auf befristete Dauer beschrénkte.

Besonders gegen liederliche Biirger und Unfertanen war
der Biirgerrechtsverlust ein Drohmittel, was jedenfalls auf hdufige
QGanten schliessen ldsst, eine Tatsache, die wir im 18. Jahrhundert
schon aus den blossen Registraturen der Ratsmanuale entnehmen
kénnen. So wurde 1682 diese Strafe allen Biirgern und Unter-
tanen angedroht, an denen 300 Pfd. verloren ging'). 1697 wurde
die Sasung wiederholt, wenn es sich um Gant aus Liederlichkeit
handle ?). Wie wenig streng iibrigens die Niederlassungskon-
trolle, wenigstens fiir die Landschaft, zu dieser Zeit war, zeigt
die Stelle des Mandates: Da solche (ausgewiesenen) Biirger
sich in Verachtung der Satung in der Landschaft niedergelassen
haben, soll es den Hauptleuten erlaubt sein, sie unter ihre
Kompanien in Kriegsdienst zu nehmen, also zwangsweise.
Bezeichnend fiir- die praktische Durchfithrung ist auch schon,
dass solchen Verwiesenen eine Frist von zwei Monaten nach
der Gant oder dem Verlustnachschlag eingerdumt wurde, ,um
die Begnadigung nachzusuchen“! Diese direkte Einladung zum
Begnadigungsgesuch musste natiirlich den Wert einer solchen
Strafe stark herabsetsen und jede Wirkung auf die zu bessernden
Sitten verfehlen.

Noch mehr musste dieses Strafmittel in Misskredit kommen,
wenn es, im gleichen Jahre, den Anstéssern der Aarebriicke
bei Verlust des Biirgerrechts verboten wurde?), ,viel Stein,
Mauer und Erde“ in die Aare zu werfen, ,,da dadurch der Furt
und Lauf der Aare nach und nach enger gemacht wird“. Ein
so ungewohnlich hartes Drohmittel ldasst sich nur dadurch er-
kldren, dass die damaligen strafrechtlichen Vorschriffen im
wesentlichen auf der Abschreckungstheorie beruhten. Eine solche

') R. M. p. 348, M. B. 1. p. 222.
2) M. B. Il p. 619.
*) M. B. II. p. 620.
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leeren Form gleichgeachtet wurde, die den Polizeiordnungen
einigen Nachdruck verschaffen sollte.

Es muss im iibrigen einer Darstellung der solothurnischen
Strafrechtspflege iiberlassen werden, die Anwendung des Biirger-
rechtsverlustes als Strafmittel ndher zu untersuchen. Hier soll
nur darauf hingewiesen werden, dass, wie alle diese Fdlle be-
weisen, das Biirgerrecht im Gegensa zu heute kein unverlier-
bares Individualrecht war, sondern durch eine ganze Reihe
politischer oder krimineller Handlungen und Unterlassungen
verwirkt werden konnte. Diese Tatsache war umso schwer-
wiegender und ist umso bemerkenswerter, als allgemein der
Grundsats der Freiziigigkeit in Abgang gekommen war, der
noch im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts fast uneingeschrankt
gegolten hatte.

Die ecidgenossische Bettelordnung von 1851 und die
anschliessende Ausbildung des (Gemeindebiirgerrechts bildeten
auch hier den Wendepunkt in der Bevilkerungsbewegung. Wir
haben in der Erorterung des Biirgerrechtsschlusses gesehen,
wie der QGrundsat der Freiziigigkeit durch Erschwerung der
Niederlassung in Stadt und Land durch die solothurnische Re-
gierung eingeengt wurde. Sie hob ihn aber fast ganz auf, indem
sie, auch in umgekehrter Richtung vorgehend, bestrebt war, ihre
Staatsangehorigen im Lande zu behalten. Daher erliess sie
schon friih, zuerst an die Untertanen, dann auch an die Biirger,
Verbote, ohne ihre Bewilligung das Land zu verlassen.

Die Auswanderung begann auch allmdhlich zu stocken,
jemehr in andern Kantonen ebenfalls die Aufnahme als Biirger
oder blosser Niedergelassener erschwert wurde. Auch das
Wirtschaftssystem der Zeit, der Merkantilismus, erschwerte die
Freiziigigkeit, indem es der Regierung ebenso daran gelegen
war, das private Vermodgen im Lande zu behalten, so dass sich
Personen, die an ihm keinen Verlust erleiden wollten, an der
Auswanderung gehindert sahen; denn es wurde schon friih?)
fir das ,, Ausser-Land-ziehen“ von Geld eine Gebiihr gefordert,

) 1581 R. M. p. 402 Anweisung an einen Vogt, den Abzug solle zahlen,
wer ausser Land ziehe. Der Vogt solle ,einen ziemliciien Abzug“ von dem
Betreffenden nehmen oder M. Herren berichten, wie viel seines Gutes noch sei.
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der ,Abzug“. Laut Stadirechten, Titel 28') musste fiir Ver-
mogen, das durch Erbgang ausser Land gezogen wurde, 5%,
wenn es in die Eidgenossenschaft, 10%, wenn es in die Fremde
gelangte, bezahlt werden, ein Grundsatf;, der dann auf alles Geld,
das das Land verliess, iiberhaupt angewandf wurde. Immerhin
galten mit einzelnen Orten Gegenrechte, die diese Gebiihr er-
heblich verminderten oder ganz aufhoben, so nach Aarau (1601,
2'/2%/0), nach Bern und Freiburg (1664, Aufhebung), auch mit
Luzern. Zudem nahm die solothurnische Gemiitlichkeit diesem
System viel von seiner Schérfe, da beim Mangel an tiichtigen
und hinreichenden DPolizeiorganen die Vermodgensbewegung,
ausser den Erbschaften, die der amtlichen Inventarisation unter-
lagen, nicht geniigend kontrolliert werden konnte und bei Ver-
fehlungen die Obrigkeit mit Begnadigungen nicht sparte?2).
Zudem wurde der Einzug der Gebiihren, gefreu den Maximen
des solothurnischen Fiskus, im allgemeinen ziemlich ldssig be-
frieben. Am leichtesten liess sich der Abzug erreichen bei Frauen,
die ausser LLandes heirateten. Solchen war es laut Mandat von
1691 %) nur mit obrigkeitlicher Bewilligung gestattet, ihr Ver-
mogen mitzunehmen. Bei Zuwiderhandlungen sollten deren
Verwandte oder Vogtleute nach altem Brauche das Geld aus
dem ihrigen zuriickerstatten.

Alle diese Sasungen, die freilich mitunter wiederholt werden
mussten, hemmten doch die Abwanderung aus dem Kantone in
starkem Masse. Die Regierung suchte ihr auf jede Weise ent-

) Stadtrecht, gedruckt p. 196 f.

2) Dafiir ein Beispiel: Einem Josef Schenker von G&sgen wird, falls
er sein (Gemeinde)-Biirgerrecht aufgeben will, gestattet, seine noch in 800
gl. bestehenden Giiter ausser Land zu ziehen, gegen den gebiihrenden Abzug
von 10°,. Der Vogt soll untersuchen, ob derselbe schon von den 1200 gi.,
die er 1768 und 72 mit Bewilligung ausser Landes gezogen, den Abzug be-
zahlt habe, wenn nicht, ihn jest beziehen. 1797! (R. M. p. 629). Dies einer
der mildesten Fdlle, der beweist, dass die Regierung iiber die Mangel-
haftigkeit ihrer Kontrolle nicht im Zweifel war! 1797, vielleicht auf Grund
dieser Erfahrung, wurde denn auch die Verordnung iiber den Abzug erneuert,
da ,6fters, wenn von Erbschaften Geld ausser Land zu ziehen bewilligt,
solches aber dennoch nicht alsogleich fortgezogen wird, alsdann, wann diese
Fortziehung spdter geschieht, die Entrichtung unserer Gebiihr zuriickbleibt“.
Stadtrecht. gedruckt p. 200.

%} M. B. Il. p. 388.
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gegenzufreten und sette auch auf sie den Verlust des Biirger-
rechts und, was bei der merkantilistischen Wirtschaftsordnung
erklarlich ist, den Verfall von Hab und Gut. Auch die Biirger,
bezw. Patrizier, die in fremden Kriegsdiensten weilten, suchte
man mit starken Banden an der Heimat festzuhalten, indem man
laut Ratsbeschluss vom 8. Januar 1689 von ihnen verlangte,
dass sie ihr Domizil in Solothurn behielten oder zur Erbauung
eines neuen Hauses in der Vorstadt 4000 gl. hinterlegten, bei
Androhung der Rekrutenverweigerung. Diese Verordnung blieb
auch nicht wirksam; denn 1758 wurde im Rate zur Sprache gebracht?),
dass es Biirger in fremden Kriegsdiensten gebe, die zwar deren
Nusen zogen, aber doch keinen Heller Geld im Lande hétten.
(Es wurde oft iiber Mangel an Bargeld geklagt!) Das Geschaft
kam an eine fiir Biirgerrechtsfragen 1757 bestellte Kommission,
wurde aber nie erledigt. Das Privatinteresse der beteiligten
Patrizier hinderte ein Vorgehen.

Auch sonst blieben die Biirger, die sich /n der Fremde
aufhielten, den biirgerlichen Geseen der Heimat unterstellt 2).
Sie hatten das Wachtgeld zu bezahlen und &hnliche biirgerliche
Pflichten zu erfiillen, wohl auch die Leistung des Schanzgeldes.
lhre Sohne hatten den Biirgereid zu leisten, wenn sie das
Biirgerrecht nicht verlieren wollten. Dafiir genossen diese Biirger
ausser Landes zum Teil wenigstens den biirgerlichen Nusen,
so das Qratisneujahrssalz.

Bei dem hohen Wert, der dem Biirgerrecht zukam, ist es
verstandlich, dass Auwfkiindigungen durch fortgezogene Biirger
sehr selten waren?) und nur vorkamen, um der biirgerlichen
Beschwerden ledig zu werden, bei solchen, die definitiv von
Solothurn wegzuziehen gewillt waren.

) R.M. p. 100, 112. 1789 wurde verlangt, dass ein Hauptmann einiges
Gut im Land habe oder Biirgen stelle (R. M. 25. Febr.).

2) 1762 wurde iiber die Biirgerrechtserneuerung der Landesabwesenden
beraten, da .Frankreich die eidg. Kaufleute zur Entrichtung der capitation
und vingtaine d’industrie herangezogen hatte. Die benachbarten Kantone
waren im Erlass von diesbeziiglichen Gesefien vorangegangen. Solothurn
erkundigte sich bei ihnen dariiber. Eine Satung scheint aber nicht zustande
gekommen zu sein. R. M. p. 643, 686. Conc. b, p. 43,

") Ich habe fiir das ganze 18. Jahrhundert kein halbes Dutiend nach-~
weisen konnen.
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Die meisten Weggezogenen unterzogen sich vielmehr auch
im Auslande den Pflichten des Biirgerrechts, um dessen Rechte,
namentlich den Schuts ihrer heimatlichen Obrigkeit, nicht zu ver-
lieren.

Worin bestand nun der [Inhalt dieses vielgepriesenen
Biirgerrechts, die Pflichten und Rechte, die seinem Inhaber zu-
standen ?

Die Pflichten der Biirger ergeben sich zum Teil aus dem
Biirgereid!). Im 18. Jahrhundert schworen die jungen Biirger-
sohne : ’
Der Stadt ewige Biirger zu sein,
ihr und was zu ihr gehort, gehorsam und gewartig zu sein,
ihren Nuten zu foérdern, Schaden zu warnen und wenden,
ihren Geboten und Verbofen gehorsam zu sein,
alles zu tun, was ein Biirger von Recht und Gewohnheif zu fun

schuldig ist,
das Biirgerrecht nicht aufzugeben als vor dem Ratf,
keine heimliche Versammlung, Antrag noch Geriinne (heimliche

Besprechungen) zu machen,
kein Gel6bnis, Versprechen, Biindnis zu machen, das wider den

Staat sei und ihm oder dem Schultheissen, dem Kkleinen

oder grossen Rat oder der ganzen Gemeinde gemeinlich

oder sonderlich Schaden, Aufruhr oder Widerwartigkeit
bringen konnte oder solches sofort dem Schultheissen an-
zuzeigen, so man es vernehme,

-sein eigenes (Gewehr und eigenen Eimer zu haben und zu be-
halten,

den katholischen, romischen, alleinseligmachenden Glauben zu
behalten und M. Gn. H. H. gehorsam zu sein.

Der Biirgereid wurde in die Hand des Amtsschultheissen
geschworen und verpflichtete laut Eingang auf den Himmels-
firsten St. Urs zu Solothurn, meine gnddigen Herren Réte,
Burger und ganze Gemeinde.

) Auf die Entwicklung des Biirgereides, der friiher in gleicher Form
von innern und dussern Biirgern geschworen und auch den alten Hinter-
sdssen aufgelegt wurde, kann bier nicht eingetreten werden. Diese Form
stammt aus dem lesten laufenden ABB. (Bd. 14 p. 4) und wurde bis 1798
gebraucht. S. den genauen Wortlaut A. Lechner a. a. o.
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Der Biirgereid legte dem Biirger vor allem politische
PHlichfen auf, wenn diese auch zu einem guten Teil nur negativer
Art waren. Vor allem schuldete er der Obrigkeit unbedingten
Gehorsam und hatte ihr personlich und mit seinem ganzen Gute
jederzeit als ewiger Biirger zur Verfiigung zu stehen. Es stand
ihm nicht frei, eine andere Obrigkeit zu wdhlen, d. h. ohne Be-
willigung des Rates ausser Land zu gehen oder gar sein Biirger-
recht ohne dessen Zustimmung aufzugeben. Der Eid verpflichtete
aber nicht bloss auf den Staat schlechtweg, sondern auf die
bestehende Verfassung und Obrigkeit. Der Biirger musste tun,
was er vor Recht und — was im alten Patriarchalstaate noch
wichtiger ist — was er von Gewohnheit zu tun schuldig
war. Damit war das Gewohnheitsrecht, das vor allem der
Stellung der Rdte und der faktisch bevorrechteten Patrizier zugute
kam, stark gesichert und erhielt einen Schein von Gesepmdssigkeit.
Die Pflicht gegeniiber Verfassung und Sfaat ist ganz in den
Vordergrund gestellt. Der Biirger durfte keine Antrdge
stellen (nur Bittgesuche!), am Staate weder heimliche noch
offene Kritik iiben. Die Gedankenfreiheit war also in politischer
Beziehung ausdriicklich aufgehoben. Noch viel weniger durften
sich Biirger heimlich versammeln oder offene Besprech-
ungen und Versprechen eingehen und noch viel weniger gegen
die bestehenden Zustdnde agitieren. Die Vereins- und Ver-
sammlungsfreiheit existierte also nicht. Der Biirger hatte sich-
vielmehr ruhig zu verhalten. Das Sprichwort: ,Ruhe ist des
Biirgers erste Pflicht“ war durchaus ein Rechts- und Verfassungs- -
grundsats des Polizeistaates. Nur insofern durfte er aktiv vor-
gehen, als eine Anzeigepflicht fiir alle staatswidrigen Handlungen
stipuliert war?).

Dem Biirger war also, ausser dem Rosengarten, jede poli-
tische Tdtigkeit untersagf. Der Eid ist somit Punkt fiir Punkt
der Ausdruck des absolufistischen Obrigkeitsstaates, an dem,
als einem gottlichen Werke, zu riihren als schwerstes Verbrechen
galt. Daraus erkldrt sich die stark religiose Seite des Eides,
der dem Schutpatron der Stadt in erster Linie galt. Die reli-
giosen Pflichfen wurden iiberhaupt in ihm besonders betont.

) So entdeckte im Conseiller-honoraire-Handel der Altlandvogt Gugger
eine sog. Verschwirung gegen die Verfassung.



Durch die Bindung an den katholischen Glauben war die Gewis-
sensfreiheit des Biirgers unmoglich gemacht.

Als eine wesentliche Pflicht legte der Eid dem Biirger auch
die Wehrpflicht auf. Dieser musste der Stadt persoénlich und
mit seinem Gute zur Verfiigung stehen, vor allem um ihren
Bestand zu sichern. Er musste seine Wehr selbst anschaffen.
Auch die Feuerwehr war als eine allgemeine Leistung besonders
erwdhnt.

Die ibrigen biirgerlichen Pflichfen sind in den mehr allge-
mein gehaltenen Sé&dten vom unbedingten Gehorsam gegen
Recht und Gewohnheit untergebracht?).

Es muss hier noch untersucht werden, wie sich diese Auf-
gaben in der Praxis gestalteten. Die Wehrpflicht, die uns die
erste scheint, wurde durchaus nicht so getreu befolgt,
wie es die Bindung durch einen Eid erwarten ldasst. Wenn es
schon der Obrigkeit nicht gelang, die Ausriistungspflicht und
militdrische Ausbildung der Untertanen an Musterungen und
Schiesstagen strikte durchzufiihren, so noch viel weniger die
der Stadtbiirger.

Wehrpflichtig war grundséslich jeder Staatsangehorige vom
16. bis 60. Lebensjahre, in der Stadt Biirger, Hintersdassen und
angesiedelte Uintertanen. Sie hatten die Musterungen und Exer-
zitien *) mitzumachen und an den Schiesstagen ,auf die Schiisen-
matte zu ziehen“?®). Das Schiesswesen war bei den Biirgern
beliebt, und die Schiisenfeste bildeten eine ihrer Hauptbelusti-
gungen. Allein der militdarische Wert dieser Anstalten war gering;
denn merkwiirdigerweise gelang es der Obrigkeit, in der doch
so viele ftiichtige alte Soldneroffiziere sassen, nicht, sowohl im
Schiesswesen als im Exerzitium militdrische Dienstauffassung
und Disziplin zu pflanzen. Mahnungen, sich ein Gewehr anzu-
schaffen, oder Klagen iiber schlechten Besuch der militarischen

1) z. B. Frondienste oder in Ablosung derselben spdter Leistung des
Schanzgeldes.

2) Exerzitien wurden meist nur auf zermonielle Anldsse hin angeordnet,
soviel sich bisher erkennen ldsst, z. B. auf Tagsatungen, Gesandteneinritte,
Bundeserneuerungen u. s. w. Die ,Hduslileute” wurden vom Stadtmajor
besonders exerziert.

*) Ein Ratsbeschluss von 1708, 29. April befreite alle Biirger liber 60
Jahre vom Schiitenmattziehen.
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Llebungen sind an der Tagesordnung'). Ueberhaupt war die
Sorge fiir die Kriegstiichtigkeit sehr gering. Erst im letten
Viertel des Jahrhunderts scheint das Militdrwesen einigermassen
reformiert und auch die Wehrpflicht des Biirgers strenger ge-
handhabt worden zu sein?).

Die lange Friedenszeit nach dem Zwdlferkrieg fiihrte zu
dieser Vernachldssigung des Wehrwesens, die durch die Reformen
wdhrend der Grenzbesesung von 1792—98 nicht mehr nachge-
holt werden konnte.

Eine dhnliche Gutmiitigkeit herrschte auch in der Bewachung
der Stadt. Auch hier bestand eine personliche Wachtpflicht fiir
jeden Biirger. Diese urspriingliche Leistung scheint aber immer
mehr abzulosen versucht worden zu sein, indem sie die Wacht-
pflichtigen, die die Mittel dazu besassen, entweder direkt durch
Verdingung an andere Biirger iiberfrugen, oder dhnlich unserer
Militdarpflichtersatssteuer durch Leistung eines Wachtgeldes be-
glichen. Auch die Landesabwesenden hatten laut Rats-Dekret
von 1705 die Wache durch andere zu besorgen oder ein Wachtgeld
zu zahlen. Lestere Verpflichtung lag selbst den Landesver-
wiesenen auf, tropdem sie vom Gemeindenuten ausgeschlossen
wurden. Die Wachtpflicht war an keine Altersgrenze gebunden;
doch wurden laut Beschluss von 1705 Biirger, die 70 Jahre alt
waren und zur Verrichtung der Wache keine zeitlichen Mittel
besassen, auf Gesuch hin unter Umstdnden vom kleinen Rat
dispensiert.

Auch hier tauchen o6ftere Klagen iiber Unregelmdssigkeiten
und Unfleiss auf der Wache auf. Von Zeit zu Zeit fasste der

") Klagen iiber Absenzen, Nichtanschaffung von Gewehr und Uniform,
Dispensationsgesuche sind sehr hdufig. Z. B. klagt 1738 der Stadtmajor,
dass zum Exerzieren sehr wenige erscheinen, worauf sich die Biirger be-
schweren, dass sie mit den Schanzern und ,Hduslileuten” zusammen exer-
zieren miissten. Es wurde darauf getrennte Uebung angeordnet; dhnlicher
Fall 1771. s. Sol. Mbl. 1913, p. 63 f. und Ofters. Einzelne Berufe waren
grundsdslich dienstfrei, z. B. Aerzte.

2) Eine eingehendere Behandlung des solothurnischen Wehrwesens
insgesamt gehort in die Geschichte der Staatsverwaltung. Es kann hier
auf eine genauere Feststellung der Ausiibung der biirgerlichen Wehrpflicht
umsomehr verzichtet werden, als sie in der Bliitezeit des ancien régime
keine grosse Rolle spielte. :



Rat Beschliisse zur Abhilfe, die erkennen lassen, dass immerhin
der Stadtwache mehr Aufmerksamkeit zugewendet wurde als
der weitern Landesverteidigung; sie darf darum hier efwas aus-
fithrlicher behandelt werden.

Eine solche Reform fand 7707 statt'). Damit die Wachen
fleissiger als bisher versehen werden, sollten kiinftig wieder alle
hier befindlichen Biirger, die dazu tauglich waren, ihre Wache
selbst versehen, ausgenommen die Klein- und Grossrdte. DBe-
schwerden mussten personlich vor Rat angebracht werden, um
bittlich anzuhalten, die Wache durch einen bestellten Wachter
versehen zu diirfen. Die Wachen wurden Kkiinftig den Ziinften
iibergeben, die auch dafiir zu sorgen hatten, dass die Lehn-
und Soldwachen durch taugliche Wéchter versehen werden. Wer
die obrigkeitliche Ehrenfarbe trug (also Weibel, Stadtreiter
und La&ufer u.s.w.), durfte keine fremde Wache annehmen. Die
Biirger, die solche Wachen iibernahmen, durften nicht zu stark
abgemattet werden, sondern mussten wenigstens zwei Ndchte
frei sein. Es fanden darauf ,Zunftbotte“ statt, iiber welche die
Obleute dem Rate berichteten?). Die Biirger versicherfen ihren
guten Willen und den Besit eigener Gewehre. Etliche stellten
Bittgesuche um Befreiung in Aussicht. Es wurden darauf von
der Wache dispensiert der Kriegsratschreiber, die Notare, Kanz-
leisubstitute, Herren der loblichen medizinischen Fakultdt, samt
den iibrigen ihr einverleibten Wundérzten, die Zeugwarte, Stadt-
reiter und Ladaufer, Kleinweibel, Werk- und DBrunnmeister, alle
Stadtabwesenden und ca. 35 Privatpersonen. Auch nachher musste
um Wachtbefreiung, bezw. Versoldung ein Gesuch an den Rat
gerichtet werden, — ein wirksames Mittel, sie zu erschweren.

Diese strenge Ordnung ist jedenfalls auf die Verscharfung
der Gegensdpe in der Schweiz infolge des Toggenburgerstreites
zuriickzufiihren, der damals sich zu einer eidgendssischen Frage
auswuchs ?). Nur diese Bedrohung ldsst es erkldrlich erscheinen,
dass sich in dieser Zeit der oligarchischen Tendenzen in Solothurn
die Obrigkeit an die Ziinfte wandte, freilich in einer nichtpoli-
tischen Angelegenheit.

Y R. M. p. 974. 10. Dezember.
2) R.M. p. 984 f.
%) Dierauer 1V. p. 188.
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Die Wache wurde, wie immer in gefdhrlichen Zeiten, statt
der blossen Aufsicht durch die Stadtoffiziere und Obleute der
Zunft, dem Kriegsrate unterstellt. Auch die Grossrdte wurden,
wenigstens die jiingern, als Aufseher auf Wache kommandiert
17081). Von nun an mussten auch die blossen Domizilianten
mit und neben den Biirgern Wache leisten. Die Ersatmdnner
mussten Biirger oder Untertanen sein.

Auf dieser Grundlage, die in bedrohlicher Zeit erneuert
worden war, blieb die Stadtwache bestehen. Freilich wurde sie,
sobald die Gefahr wieder geringer schien, schon saumseliger
ausgefiihrt. Schon 1708 musste der Ratl die Stadtoffiziere zu
genauer Ausfiihrung der Ordnung mahnen ?).

Die bemittelten Biirger suchten natiirlich bald wieder diese
unangenehme Pflicht auf die drmern abzuwdlzen, die sich daraus
wohl auch einen Verdienst machten.

Im Bezug des Wachtgeldes herrschte manche Unregelmédssig-
keit. Daher forderten die Biirger in ihrer grossen Pefition im
Sury-Besenval-Handel 1723, dass die Einziiger dem grossen
Rate Rechnung stellen sollten. Ebenso liessen sie damals an-
bringen, dass der Wachtturnus von 14 Tagen fiir gewisse Biirger
beliebig verlangert werde?). Die grosse Kommission befasste
sich mit diesem Klagepunkt*), worauf der Stadthauptmann zur
jahrlichen Rechnungsablage vor Rat verpflichtet wurde, was freilich
erst 1725 beschlossen wurde?). 1727 wurde ihm der Einzug der
ausstehenden Wachtgelder besonders aufgetragen ©), was beweist,
dass auch diese Kasse das Schicksal aller staatlichen Rech-
nungsstellen teilte, die unausrottbaren Exstanzen.

Es ist notig, diese Leistung der Wacht- bezw. Ersatspflicht
hier anzufiihren, um ein Bild von der Erfiillung der Pflichten
durch die Biirger zu erhalten. Es weist bei ndherem Zuschauen
bedenkliche Ziige auf, doch gaben besonders in der Zahlung
von GQebiihren die obrigkeitlichen Beamten selber das bose

-
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Beispiel. Auch lag der Fehler beim mangelhaften Diensteifer
der meisten obrigkeitlichen Organe, nicht bloss beim schlechten
Willen oder der Bequemlichkeit der Biirger. Im iibrigen hat die
Organisation und Durchfiihrung der Stadtwache als ein Zweig
der Staatsverwaltung zu gelten, der dort zu beriicksichtigen
sein wird.

Die Stadtwachen dienten iibrigens nicht bloss dem militéri-
schen Schue der Stadt, sondern auch der polizeilichen Siche-
rung von Personen und Eigentum und als Feuerpolizei. Auch
die Feuerwehr war eine Pflicht des Biirgers. Schon die erste
bekannte Feuerordnung der Stadt, 1831, verlangte, dass jeder
Biirger einen Feuereimer anschaffe’). Bei einer Biirgeraufnahme
wurde diese Pflicht meist ausdriicklich dem Bewerber genannt.
Mitunter wurde der Besip dieses (Gegenstandes inspiziert, da
Betrug vorkam. Mandate, die den Feuereimer betreffen, sind
auch im 18. Jahrhundert ebenso hdufig wie die iiber die mili-
tarische Ausriistung. Eine gewisse Kontrolle der Feuerwehr lag
den Ziinften ob. Einzelne derselben wurden zu Spezialdiensten
im Feuerwehrwesen, z. B. Feuerhaken-, Leiterndienst komman-
diert. Die Ziinfte hatten ebenfalls die Mannschaft fiir die Land-
rotten zu stellen.

Bedeutend mehr liessen sich die Biirger ihre Rechre und
Privilegien angelegen sein, die wir-zum Teil schon aus den
Biirgerrechtsordnungen kennen gelernt haben.

Die politischen Rechfe waren allerdings, wie die Erérterung
itber den Biirgereid gezeigt hat, sehr gering und beschrédnkten
sich mit wenigen Ausnahmen, wo die Biirgerschaft ihre Meinung
durch Petifionen kundgab, auf den Rosengarten. Ein eigentliches
politisches Recht waren freilich diese Pefitionen nicht, da es der
Regierung durchaus freistand, sie anzuhéren oder nicht, und weil
sich ihr Behandlungsmodus in keiner Weise von dem der Bitt-
gesuche von LUntertanen oder einzelnen DPersonen aus der
Biirgerschaft unterschied. Es war vielmehr eine willkiirliche
Gnadenbezeigung der Obrigkeit, die sie ganz aus freiem Ent-
schluss und ohne irgendwelche Verpflichtung gewdhrte, wenn
sie auf ein solches Gesuch einging. Die Regierung fiihrte eben

D) Vergl Dr. H. Dietschi, Einige Notizen iiber das Feuer- und Brand-
wesen in alter Zeit im Kanton Solothurn. Hist. Mitteilg. O. T. 1908, p. 41 ff.
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ihre Geschéfte ganz selbstherrlich, und die ,alte freie souverane
Biirgerschaft“ hatte keine politische Macht und keine solchen
Rechte ausser dem Rosengarten, bezw. keine mehr.

Die gewohnlichen nicht ratsfdhigen Biirger strebten nicht
mehr darnach. lhre Anspriiche gingen vielmehr darauf, sich
die wirtschaftiichen Vorfeile zu sichern und zu vermehren, die
aus ihrer bevorzugten Stellung in der Bevolkerung erwuchsen.
Sie zogerten denn auch nie, mit Bittgesuchen an die Regierung
zu gelangen, wenn sie sich von Neubiirgern, Unfertanen oder
irgendwoher in ihren Privilegien bedroht glaubten. Solche Pe-
titionen, sei es von einzelnen Biirgern oder Angehdorigen anderer
Klassen oder von einzelnen Gruppen, auch Ziinften, waren gar
nichts seltenes; besonders zur Zeit, als sich die Gruppe der
Neubiirger zu bilden begann, machten sich die alten Biirger oft
bemerkbar. Aber es handelte sich, mit Ausnahme weniger
Punkte, stets um wirtschaftliche, speziell gemeindegenossen-
schaftliche Forderungen. Auch die grosse Petition der Hinter-
sdssen in den 1740er Jahren hatte nicht eigentlich politischen
Charakter, sondern bezweckte die (Gleichstellung mit den Neu-
biirgern nur aus 6konomischen (Zoll-) Inferessen.

Eine ndhere Darlegung der biirgerlichen Pefitionen des
18. Jahrhunderts wird ihren iiberwiegend unpolitischen Charakter
bestdtigen. Es sollen hier nur die wichtigeren herausgegriffen
werden, da ihre eingehendere Wiirdigung mehr in die innere Poli-
tik und Staatsverwaltung gehort. Hier handelf es sich mehr um ihre
formale Bewertung, weniger um die sachliche Erorterung.

Die aufsehenerregendste Petition war jedenfalls die einer
grossen Anzahl regimentsfahiger Biirger'), welche am 23. Juni
7723 dem grossen Rate im Zusammenhange mit dem Sury-
Besenval-Handel eingegeben wurde, den man fiiglich als die
Reaktion des alteingesessenen Biirgerelementes gegen die von
einigen relativ jungen Familien, speziell den Besenval, versuchte
Oligarchie auffassen darf. Diese, wenn man will, demokratische
Reaktion ?), die sich im grossen Rat verkorperte, aber unter der

) Mehr als 100, laut einem Briefe des Gesandten d'Avaray an den
Konig vom 3. Juli 1725 (Kopie B. A. Bern).

2) Diese Gegensdpe zwischen dem grossen und dem kleinen Rate
werden in dem Kapitel iiber die Rdte behandelt werden.
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Fithrung der beiden Schultheissen Hieronymus Sury und Johann
Josef Sury von Steinbrugg, sowie einiger Ratsherren stand und
eifrig um die Unterstiisung durch die Biirgerschaft warb, darf
man noch am ehesten als politische bezeichnen; denn sie war
aus politischen Kdmpfen heraus entstanden, offenbar auf Anstoss
von Regierungsmitgliedern hin, und zeugt auch noch von einem
gewissen politischen Sinn der Biirgerschaft, ebenso wie die
streitige Vennerwahl am 17. April, die den Anlass zu dieser
Bewegung gab. Jedenfalls nahm in diesem Jahre die Biirger-
schaft ziemlich regen Anteil an den Ereignissen im Rosengarten
und Ratssaale. Im Rate wurde sogar von einer Verschwdérung
gesprochen. Auch die Gesandtschaftsberichte d’Avaray’s sprechen
von Kabalen und Aufwiegelungen der Biirger gegen den kleinen
Rat, sind aber ebenso parteiisch, weil fiir die unbedingt fran-
z0sischgesinnte Besenvalpartei eintretend, als jedenfalls die vom
grossen Rate veranlasste amtliche Kundschaft, die keinen Anlass
zur Beunruhigung finden konnte. Nach dem Inhalt der Petition
zu schliessen, richtete sie sich keineswegs gegen die Staats-
gewalt, sondern vielmehr gegen einzelne Personen und Ver-
waltungsmissbrduche ') und hatte ebensosehr wirtschaftlichen
Charakter.

Zundchst die Form der Petitionseinreichung! Die Biirger
brachten ihr Anliegen vorerst beim Amtsschultheissen vor, der
dem Rate davon Kenntnis gab mit der Bemerkung, die Biirger
wiinschten Behandlung durch den grossen Rat. Der Rat be-
stimmte den morgigen Tag zu ihrer Beratung durch R. und B.
Es stehe den Biirgern frei, ihr Anliegen vor dem Kkleinen Rat
und nachher vor dem grossen vorzubringen oder lesiteres dem
kleinen Rate aufzutragen. Sie traten lieber selbst vor den
grossen Rat, wo ihre Sache durch den Fiirsprecher Jungrat
Wolfgang Greder, einen bedeutenden Polifiker, vertreten wurde.

Die Beschwerdepunkte bezogen sich aber in der Hauptsache
auf wirtschaftliche Fragen, ndamlich Schus des Handwerkes bei
seinen alten Rechten durch Abschaffung neueingefiihrter Jahr-
madrkte, freien Weinhandel, Milderung der Schanzgelder, bessere
Holzversorgung, Gleichheit im Bezug des Wachtgeldes und Rech-

) R. M. p. 638, 677 fI., 734, 740 fi.
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nungsablage iiber dasselbe vor R. und B. u. a.!). Politisch waren
folgende Punkte: Absesung des Schanzingenieurs Fortier zu
Gunsten des Altbiirgers Leutnant Brunner, Ausschluss der Neu-
biirger bei streitigen Wahlen im Rosengarten (in der Erwartung,
die Besenvalpartei werde an der morgigen Aemterbesatung
einen Ansturm gegen den neuen Venner Reinhard machen) und
dann vor allem als Anlass und Kernpunkt der ganzen Petition:
Begnadigung des Jungrats Peter Julius Sury von Biissy, der
vor dem ganzen Souverdn (!) im Rosengarten vom 17. April
(von Hauptmann von Besenval) beleidigt worden sei, weil er die
biirgerliche Freiheif und Gerechtigkeit in aller Bescheidenheit habe
schiitsen wollen, worauf er im Duell in der Notwehr seinen Gegner
erstach. Sury solle in seine Aemter wieder eingesetst werden ).

Diese Petition zeigt auch, dass die Regierung aur die
Stimmung der Biirgerschaft Riicksicht nahm. Hier speziell passte
der Mehrheit der R. und B. die Entsprechung der biirgerlichen
Punkte, weil sie gegen die Vormacht des kl. Rates gerichtet
waren, die es damals zu brechen galt.

Die Pefition hatte einen guten, wenn auch nicht vollen Erfolg.
Das Stimmrecht bei streitigen Wahlen wurde den Neubiirgern
aberkannt. Leutnant Brunner behielt einen Vorrang vor Fortier,
falls er ihn begehre. Sury wurde auf 6 Jahre Einstellung in den
Aemtern und Landesverweisung (staft 20 Jahre Verbannung und
Entsepung von den Standesdmtern) begnadigt ?).

Auch die wirtschaftlichen Forderungen, die eine Spitse gegen
den kleinen Rat hatten, fanden Gehor. Die Umgeldadmodiation
wurde abgeschafft, wobei freilich zu bemerken ist, dass die
Umgeldadmodiatoren auf die Klagen der Biirger hin selber
beantragten, das Umgeld solle kiinftig durch staatliche Organe
zu Handen des Staates eingezogen werden?). Der Weinhandel

) Klagen der Kaufleute gegen Hausierer, Verlangen der Handwerker,
ihre Handwerksstreitigkeiten ohne vielfdltige Molestation des kleinen Rates
vor ihren Zunftobleuten und Meistern austragen zu diirfen, Bitte der Biirger
um eine Holzgabe. ,

2) Ueber diesen Handel s. Amiet, ]., Gertrud Sury p. 20 ff.

H» R. M. p. 784 ff. Die Begnadigung geschah ,in Ansehen der Ver-
wandtschaft und der Intercession der Biirgerschaft".

Y R. M. p. 791, 948. Das Umgeld war an die Familien Glus und
Schwaller verpachtet.
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wurde frei erkldrt, d. h. der obrigkeitliche Weintax aufgehoben.
Die Jahrmdrkte wurden bis auf 3 abgeschafft!). Das Schanz-
geld, die Nutung des Gemeindegutes und die biirgerlichen
Wachten sollten durch die grosse Kommission beraten werden
und fanden spdter wenigstens zum Teil eine Erledigung durch
Reorganisation des Schanzrates, bessere Kontrolle iiber Berg-
und Allmendbeniiung und die schon erwédhnte Ordnung des
Wachtgeldbezuges.

Zeigt diese Petition noch politische Tendenzen und beein-
flusst sie sichtlich den Streit zwischen dem grossen und kleinen
Rat zu Gunsten des erstern, so hatten die folgenden fast nur
noch den Zweck, Wiinsche in der Verwaltung des Staates an-
zubringen. |

Einige Jahre spéter hatte die Biirgerschaft mit einer Petition,
welche die Einfiihrung einer Oekonomie- und Kommerzienkammer
zur Hebung des solothurnischen Handels verlangte, weniger Gliick.
Der Rat begniigte sich nach verschleppenden Kommissionsbe-
ratungen damif, die fremden Kaufleute etwas zu beschrdnken®).
Die meisten biirgerlichen Klagen richteten sich in der Folge
gegen die fremden Kramer, Kaufleute und Handwerker, deren
Konkurrenz durch empfindliche Massregeln der Obrigkeit ver-
unmoglicht werden sollte, was aber nie vollig gelang, da die
Klagen durch das ganze Jahrhundert hindurch nicht aufhéren.
Das im fremden Geschmack, nach franzosischer Sitte lebende
Patriziat zog eben die ausldndischen Modeartikel den einhei-
mischen vor und liess sich lieber von den ,Hoflieferanten“ als
den wahrschaften Stadtmeistern bedienen. Daher konnte sich
der Rat nie zu durchgreifenden Massnahmen enfschliessen,
welche die ziinftische Engherzigkeit der stadtischen Handwerker
und Kaufleute hdétte befriedigen konnen. Es herrschte vielmehr
in der Kaufmannschaft ein gewisser Zustand der Nachsicht und

Y Doch scheint dieser Beschluss nicht sofort ausgefiihrt worden zu sein;
denn am 23. Mdrz 1724 traten wieder einige Blirger vor den Rat, um nur
3 Jahrmdrkte zu wiinschen und ihm ein Memorial iiber die Handelschaft
der Stadt zu unterbreiten; darauf wurde erkannt: nur 3 Jahrmdrkfe. (R. M.
p. 366). Schon am 22. Dezember 1730 fiihrten aber R.und B. wieder 8 ein.
Die Interessen der Biirgerschaft standen sich in dieser Frage fortwdhrend
enfgegen.

2) R. M. 1726 p. 448, 1727 p. 546.




150

Duldung, der einer halben Handelsfreiheit gleichkam und dem
alle biirgerlichen Bittgesuche nicht auf den Leib zu riicken ver-
mochten.

Nachdem eben nach 1723 der Ausgleich zwischen beiden
Rdten wiederhergestellt wurde, war die Obrigkeit nicht mehr
wie in jenem Jahre darauf angewiesen, um die Gunst der Biirger
zu werben. Diese Haltung der Regierung ging aber wohlver-
standen nicht soweit, dass sich unter der Biirgerschaft eine
erhebliche Unzufriedenheit hdétte festsetsen koénnen. Vielmehr
wusste die Obrigkeit ihre Stimmung durch immer neue Gebote
oder Verbote einerseits und laxe Befolgung derselben anderseits
zu erhalten, so dass der Grundsat des laisser faire, laisser
aller in dieser Stadt in mehr als einer Beziehung bei Obrigkeit
und Volk stark zur Geltung gelangte.

Auf die zahlreichen kleinen Petitionen Einzelner oder ge-
wisser Wirtschaftsgruppen, die dieses gegenseitige Verhéltnis
beleuchten, kann nicht eingetreten werden. Dagegen bedarf die
zweife grosse Biirgerpetition einiger Worte, um so mehr, als
auch sie in eine Zeit innerpolitischer Unruhen, in die franzédsisch-
spanischen Parteikdmpfe der 60er Jahre fdllt. Es ist nun aber
auffallend fiir den Riickgang des politischen Sinnes der Biirger-
schaft, in der ebenso wie bei den Untertanen diese Ereignisse
einige Wellen schlugen, dass sie in keiner Weise daran dachte,
die Entzweiung des DPatriziates fiir sich auszuniiten'). Die
Biirgerpetition, die in diese Ereignisse féllt, scheint vielmehr
gar keinen Zusammenhang mit ihnen (diesen Ereignissen) zu
haben, so nahe es gelegen hitte, bei dieser giinstigen Gele-
genheit sich einige mehr als bloss wirtschaftliche Zugestdndnisse
- zu erringen. Sie war vielmehr veranlasst durch den ,Socie-
tatstraktat“ eines solothurnischen Handwerkers mit einer fremden
Firma und durch Uebergriffe fremder Krdmer. Sie ging nun
von der kommerzierenden Biirgerschaft aus und verdichtete sich,
nachdem schon 1759°) Klagen gegen die Fremden von der
Obrigkeit auf gelegenere Zeit verschoben worden waren, 1764

") Freilich war wohl auch die Biirgerschaft in eine spanische und eine
franzosische Partei zerspalten, so dass ein einheitliches Vorgehen schwer ge-

wesen wdre.
2) Am 28. Februar bes. auch wegen Zollfragen. s. Biichi p. 71.
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zu einem grossern Memoriale iiber den Kleinhandel, das dem
Rate am 2. Mai eingereichf und von diesem der Kommerzien-
kammer iibergeben wurde, was deutlich zeigt, dass es ganz
wirtschaftlicher Natur war®). Nur ein Punkt hatte einigermassen
politischen Charakter. Die Toleranten (Schirmuntergebenen)
sollten nicht mehr wie die Biirger bei festlichen Anlédssen in
Krdgen erscheinen und auch nicht am Zuge in den Rosengarten
teilnehmen diirfen, wie schon 1737 erkannt worden war. Es
ist fraglich, ob sie wirklich am Rosengarten selbst teilge-
nommen hatten. Der Passus des R. und B. Beschlusses lautet
bloss: ,Sie sollen nicht am Zuge teilnehmen. Die Biirger
sollen dem Rosengarten abwarten und bis zu Ende bleiben.
Ein weiterer Beschwerdepunkt betraf den Schiessbetrieb auf
der Schiisenmatte, der durch Einsetung des Obmanns der
Schiisenzunft und der Schiisenoffiziere als Richter erster Instanz
iiber Streit- und Raufhdndel auf der Schiitenmatte und neue
Vorschriften iiber Austeilung des Pulvers geregelt wurde.

Auch in den rein wirtschaftlichen Forderungen kam die
Obrigkeit den Biirgern entgegen. Societédtstraktate mit Fremden
wurden grundsdslich verboten; die Verordnungen gegen Miss-
brduche und Vorkauf im Vikfualienhandel wurden dem zustan-
digen Gemeinmanne zu strikter Durchfithrung anempfohlen; der
Stadtschreiber sollte sie neu ausziehen; der Gemeinmann musste
sie also erst noch kennen lernen! Ferner wurde eine Beratung
der Preistarife fiir die Viktualien angeordnet, eine neue Wander-
schaftsordnung erlassen und die Handvesten der Handwerke
revidiert, wobei alle Ziinfte aufgefordert wurden, ihre besondern
Klagepunkte einzureichen. Der Kommerzienkammer wurde
scharfe Kontrolle der fremden Krdmer und ihrer Waren aufge-
tragen, auch sonst die Fremdenpolizei verschéarft durch eine
Ordnung ®), dass kein Biirger ohne Bewilligung der Obrigkeit
,sich erfreche“, Fremde oder Landleute ,einzusefen® (d. h. zu

) R. M. p. 490. Die Punkte waren: Abstellung von Missbrduchen im
Handwerk und Viktualienhandel, Holzversorgung, Uebergriffe fremder
Kramer. Der Kommerzienkammer wurde zu diesen Beratungen Altvogt
‘Gugger, der sich durch seine Anzeige im Conseiller-Honoraire-Handel zum
Vertrauensmann der Biirgerschaft gemacht hatte, beigegeben.

) 1765 R. M. p. 135.
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beherbergen oder wohl auch einzumieten). Die Domizilianten
sollten jdhrlich durch den Biirgermeister und die 4 jiingsten Rdte
inspiziert und ihre Namen in eine Liste eingetragen werden.

Alle diese Konzessionen kamen freilich nicht auf einmal.
Die Verhandlungen zogen sich vielmehr durch viele Rats-,
Grossrats- und Kommissionssiungen der folgenden Jahre hin').
1766, Ende des Jahres war z. B. ein Hauptpunkt, die Handvesten
der Handwerke, noch nicht beraten.

Es sesste in diesen Jahren auch ecine zwar bescheidene
Zollreform ein, die schliesslich nach mehreren Pefifionen von
den biirgerlichen Kaufleuten ganz zu ihren Gunsten gewendet
wurde?).

Auch in diesen ,Anliegen“ war also der Wille der Biirger-
schaft, wenigstens durch Aufstellung ihr genehmer Verordnungen,
durchgedrungen. Die Obrigkeit hatte nicht achtlos an ihren
Beschwerden vorbeigehen konnen. Freilich verloren die ge-
wahrten Konzessionen durch die Nachladssigkeit der Verwaltung
nachtrdaglich wieder viel von ihrem Werte. So wurden gegen
die fremden Krdmer schon 1766 wieder Klagen laut?®), ebenso
1789 und 1790, da die Vorschriften iiber Kauf und Verkauf von
den Fremden immer wieder umgangen wurden. Die Obrigkeit
begniigte sich diesmal mit Neuauskiindung der Kaufhausordnung
und erneuten Befehlen an die zustdndigen Verwaltungsorgane.

In den 80er Jahren sahen sich die Biirger zu neuen
Klagen gegen die Zollverwaltung genotigt?), die sich zum Teil
gegen die alten Missbrduche richteten und bezweckten, den Ruf
Solothurns in der Handelswelt wiederherzustellen. Auch auf
diese Forderung ging die Regierung durch Erlass einer neuen
Kaufhaus- und Landordnung “) ein, die nach ldngern Beratungen

) Besonders im grossen Rate am d. Juni 1764, 30. Januar 1765, 12.
August und 7. Oktober 1766.

2) s. Biichi a. a. O. p. 70 f. Verhandlungen des grossen Rates 2. Juli
1765, 25. Januar, 17. Juni 1766, 22. Januar, 4. Februar 1767 und spdter.

R M. p. 472,

%) z. B. 1782 (29. November) die Klage, die Waren seien im Kaufhaus
so schlecht versorgt und geniessen die Offentliche Sicherheit so wenig, dass
ungescheut aus den Fdssern getrunken werden kdnne, Fremde Bedenken
tragen, Waren hieher zu senden und Solothurn einen schlechten Ruf erhalte.

®) Land gleich die (Schiffs)-Ldnde.
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1784 zustande kam!). Wenn diese Petition auch nicht zu einer
vollstdndigen Gesundung der Zollverwaltung fiihrte, hatte sie
doch fiir das Handelsleben Solothurns eine gufe Wirkung, die
sich in der bedeutenden Vermehrung des Zollertrages zeigte ).
Doch selbst nachher blieben Klagen und Beschwerden der Handels-
leute, die der riihrigste Teil der Biirgerschaft geworden zu sein
scheinen, nicht aus 3).

Auch in den Gang der parallel zur Zollreform laufenden
Verbesserung des l/mgeldwesens griffen die stddtischen Inte-
ressenfen mit mehreren Petitionen ein und hatten mit ihrer
Auflassung fast iiberall Erfolg, freilich erst nach langwierigen
Beratungen, die sich von 1783 e¢in volles Jahrzehnt hinzogen)
und fiir die verschiedenen Berufsgruppen, die beteiligt waren,
zwar manchen Riickschlag, aber mit Ausnahme der Bierbrauer,
allen die Zusage ihrer Postulate brachten.

Damit erschopft sich die Darstellung der biirgerlichen Ein-
wirkung auf die Regierung. Auf die vielen kleinen Anliegen
und Handwerkszwiste kann hier nicht eingetreten werden, da
sie sich kaum an grossere Staatshandlungen kniipfen. Die Zahl
der wirklich bedeutenden Petitionen einer gréssern Gruppe von
Biirgern ist also im Vergleich zu den unzédhligen Mandaten und
Verordnungen der Rdite, denen sich die Biirger zu unterziehen
hatten, ohne dass sie dazu ihre Meinung dusserten oder dussern
konnten, recht gering. Fassen wir somit die Bestrebungen der
Biirgerschaft oder einzelner ihrer Gruppen, auf den Gang
von Staatsgeschdften Einfluss auszuiiben, zusammen, so muss
festgehalten werden, dass sie iiberwiegend wirtschaftlichen
Charakters waren und sich nie gegen Verfassungsinstifutionen,
nicht einmal gegen einzelne unbeliebte oder unfdahige Amtsper-
sonen (ausgenommen die UUmgeldpdchter und Fortier) richteten.
Die Biirger waren durchaus mit dem herrschenden Regime ein-
verstanden und dachten an keine Aenderung desselben oder an
politische Betdtigung in noch so bescheidenem Rahmen. Wo
sie sich zu grossern Kundgebungen an die Obrigkeit aufrafften,

N R M. p. 467 fi.

%) Biichi p. 72.

%) So wieder am 8. Juni und 9. August 178a.
#) Biichi p. 76.
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handelte es sich immer nur um Sicherung ihrer bedroht ge-
glaubten Okonomischen Vorrechte. Sogar die am meisten
politisch aussehende Petition, das Begnadigungsgesuch fiir
Jungrat Sury, kann lettten Endes auf dieses Bestreben zuriick-
gefithrt werden, indem die Biirger fiirchteten, in zu starke wirt-
schaftliche Abhdngigkeit einiger Ratsgeschlechter zu kommen,
gegen die durch Verfechtung der ,alten biirgerlichen Recht und
Gerechtigkeiten“ Sury aufgetreten war. Insofern dann die Pe-
- tition mithalf, die Stellung des grossen Rates zu stdrken und
damit dem Prozesse der Aristokratisierung Einhalt zu gebieten,
hatte sie natiirlich auch politische Bedeutung. Fiir die Biirger-
schaft als solche kamen aber nur die wirtschaftlichen Folgen,
die sie hatte, die Verwaltungsreformen, zur Geltung. Noch
entschiedener und sozusagen ausschliesslich, trat dieser Charakter
bei den spdtern Bittgesuchen hervor.

Die Zeit des geistigen Erwachens dnderte an dieser unpo-
litischen Haltung der Biirgerschaft nichts. Die Kritiken SchAwa/lers
und Liithis an der Regierung sind vereinzelte Erscheinungen
und konnen kaum als Symptome fiir den Geist der Biirgerschaft
beansprucht werden. In beiden Fallen bewies die Untersuchung,
dass die Angeklagten keine Komplicen hatten. Die Tatsache,
dass im lepten Viertel des Jahrhunderts etwa ein halbes Dusend
neue Familien im grossen Rate auftauchen, die nicht den
~Herren“ angehorten, dnderte nichts an der volligen Aus-
schaltung der Biirgerschaft vom Regimente. Dieser Zuzug war
vielmehr eine von der Regierung ausgehende notgedrungene
Massnahme, weil die Regierungsgeschlechter zuriickgingen.
Die neuen Grossratsfamilien hatten schon vorher dem Patriziat
nahegestanden, bildeten also nicht etwa eine Oppositionspatrei
im Rate.

Erst in den 90er Jahren wurden die Bestrebungen einzelner
aufgekldrter Mdnner, das geistige Leben auf einen neuen Boden
zu verpflanzen, im ,, Wochenblattverein® und spdtern Patrioten-
klub zu einer politischen Opposition zusammengefasst!), die
aber nicht in diesem Zusammenhang zu erdrtern ist.

Die alten Biirger sprachen soviel von ihren Recht und

') Vergl. F. von Arx, die Patrioten des Kantons Solothurn im Jahre
1798. Sol. 1884.




1an

Gerechtigkeifen, alten Privilegien und Freiheiten. Der politische
Inhalt derselben ist gering, abgesehen von der Schaustellung
des Rosengartens und dem Vorrang zu den Aemtern, von denen
aber als ertrdglichere und angesehenere eigentlich nur die
Pfriinden und der fremde Solddienst fiir die gewohnlichen
Biirger als Privilegien gegen die Neubiirger in Betracht kommen.
Mehr kamen die wirtschaftlichen Vorrechte zur Geltung; doch
war hier den Neubiirgern und selbst den alten Hintersdssen
auch eine nicht unbetrdchtliche Teilnahme gegénnt, z. B. am
Nufsen des Gemeindegutes oder an den Zollprivilegien. Nur das
QGratissalz am Neujahr war eigentlich ein ausschliessliches Vor-
recht der alten Biirger, soviel sich vorldufig erkennen lasst.

Die alten Privilegien und Freiheiten, mit denen sich die
alten Biirger so gerne briisteten, waren also in der Praxis an
einem kleinen Orte und zeichneten diese, wie eine Darstellung der
Bevolkerungsklassen der Stadt lehren wird, mehr gegeniiber
den Untertanen und Schirmuntergebenen der Stadf, als gegen
die Neubiirger und Hintersdssen aus. In ihrer politischen Macht
oder vielmehr Machtlosigkeit war aber kein grosser Unterschied
zwischen allen diesen Klassen. Die tiefe Kluft lag vielmehr
zwischen den ,Herren“ und den Burgern.

Der Nusen am Gemeindeguf, der den Alt- und Neubiirgern
und den alten Hintersdassen mit gewissen Abstufungen, die sich
mehr in der Praxis als in den Vorschriften geltend machten,
gemeinsam war, bezog sich auf die Allmend, den Berg (d. h.
die Bergweiden), das Acherum (die Eichelmast der Schweine), die
Jagd, das Holz, die Armengendssigkeit, das Spital und die
arztliche Hilfe und die Schulen (Stipendien, Alumnate fremder
Fiirsten), ferner obrigkeitliche Beisteuern (Lehrgelder, Badekuren,
Brandsteuern und andere Unterstiitungen). Er war also ordent-
licher Natur, wo jeder Biirger ohne weiteres Anrecht auf den
Nussen hatte oder ausserordenflicher, in Féllen von Not, Armut,
Krankheit fiir einzelne Biirger auf Bittgesuch hin. Zu ersterm
darf auch die allgemeine Uebung gerechnet werden, fiir die
Biirger bei indirekten Steuern geringere Ansdpe zu bestimmen
als fiir Untertanen und Fremde (z. B. Ohmgeld, Salzpreis,
Stocklosung, Holzpreis, Ziegelpreis u. a.).

Dagegen wurde zu der einzigen direkten Steuer, die Solo-



136

thurn kannte, die Stadtbiirgerschaft stdarker herangezogen als
die Untertanen?).

Wichtig fiir die Stadtburger, die zu  einem guten Teile
wenigstens im Nebenamte Agrarier waren, indem sie viele Hofe
oder Giiter um die Stadt herum oder in den Vogteien besassen,
vor allem natiirlich die ,Herren“?), war die Berg- und Allmend-
nuBung.

Die landwirtschaftliche Tatigkeit der ,Herren“ und Biirger
war jedenfalls noch recht betrdchtlich, da der Rat 1737 eine
besondere Verordnung, wie sie, dem Metsgerhandwerk unschédlich,
Vieh schlachten und auswdgen konnten, erlassen musste. Auch
der Umstand, dass die erste grossere Gesellschaft, die beim
Wiedererwachen des geistigen Lebens in Solothurn gegriindet
wurde, 1761, die 6konomische oder landwirtschaftliche war, und
dass sich an der Losung von Preisfragen jederzeit auch ,Herren“
und Biirger beteiligten, spricht fiir das rege agrarische Interesse
der Stadtbiirger, das sicher nicht bloss idealen Beweggriinden
enfsprang *).

Die Gemeinde Solothurn besass betrdachtliche Giiter und
zwar Wadlder, Berge und Allmenden. lhre Nusung war seit alter
Zeit in den Berg- und Allmendordnungen geregelt, die sich
wenig verdnderten, da sich ja die Zahl der Nufniesser, wenig-
stens seit Ende des 17. Jahrhunderts, wenig erhthte. Es kann
auf sie hier nicht eingetreten werden, da sie meist reine Ver-
waltungsakte sind, die jdhrlich kleine Modifikationen erfuhren,
je nach dem Befund der Inspektionen durch die Berg- und
Allmendherren. Die alte Berg- und Allmendordnung, die 1680,
1708, 1735, 1789 meist ohne grosse Aenderung erneuert wurde,
ist in der Angabe der Berechtigung nicht ganz klar. Doch
muss nach frithern Beschliissen angenommen werden, dass die

) Solothurn zahlte um 1780 bei ca. 3500 Einwohnern 720 Kr. Schanz-
geld, der Bucheggberg bei ebensoviel Einwohnern 365 Kr., Kriegstetten bei
ca. 4600 Einwohnern sogar nur 420 Kr., Gosgen bei ca. 4700 Einwohnern
260 Kr., Dorneck bei ca. 4000 Einwohnern 360 Kr.. Lebern und Flumenthal
zusammen bei ca. 5400 Einwohnern 181 Kr.

2) Worauf auch rein &usserlich noch heute Namen wie Staalenhof,
Wallierhof, Gluftenberg, (Zur)-Mattenhtfe und wohl auch Buchhof deuten.
*) Wie sehr die Biirger auch diesen Erwerbszweig auszunufen suchten,
beweist das Verbot, dass die ,Hduslileute” Gross- oder Kleinvieh halten.



a7

Nusung jedem Biirger zustand und, wenn auch in geringerem
Masse, den alten Hintersdssen. Es scheint allgemein davon
Gebrauch gemacht worden zu sein, da nirgends Beschliisse
iiber Entschddigungen fiir Nichtbenuung gefunden werden
konnen. Doch gab es wahrscheinlich gewisse Klassen der
Nutniesser, wohl nach dem Landbesie derselben. So konnte
nach der Bergordnung von 17597) ein Biirger, ,der das ganze
Rechten hat“, 2 Kiihe auf die biirgerliche Allmend, 2 auf einen
der beiden Weissensteine, 2 Stieren auf den Nesselboden, 2 in den
Riischgraben und 2 Rinder auf die Schafmatte zur S6mmerung
geben, mit der Bedingung, dass er dieses Vieh seit Lichtmess
auf eigenem QGut und Futter gewintert hatte, ansonst sein Recht
im betreffenden Sommer verwirkt war. Den &dussern Vogten
und ihren Lehenleuten war wadhrend der Dauer ihrer Vogteiver-
waltung die Nupung verboten, da sie schon anderweitige Ge-
nossame hatten. Auch die geistlichen Herren und die Kloster,
ausgenommen die drei Frauenkloster, hatten kein Berg- und
Allmendrecht. Biirger, die selber Berge besassen, hatten kein
Bergrecht. Biirger, die sowohl im als ausserhalb dem Bur-
gerziel Qiiter besassen, durften nur von einem Gut Vieh auf
die Stadtberge treiben. Stadtbiirger, die auf dem Lande sassen
und in ihrem Wohnorte schon Berg und ,Wittweide“ genossen,
hatten in der Stadt kein Berg- und Allmendrecht 3).

Die iibrigen Bestimmungen der Ordnung sind landwirt-
schaftlicher und polizeilicher Natur. Die Aufsicht lag den Berg-
und Allmendherren ob. Die Stadt stellte die Sennen und Hirten
an. Es kann im fernern auf die Organisation dieses Nufens
nicht eingetreten werden. Jedenfalls war er fiir die Biirger von
ganz bedeutendem Ertrage. Auch hier kam es sehr oft zu
Missbraduchen, indem einzelne ,Herren“ und Biirger ihre Rechte
zu stark ausdehnten, die Bergen und Allmenden ,iibertrieben®,
d. h. zu stark besetst wurden, so dass sich jeden Friihling vor
der Bergfahrt und im Herbste nach der Abfahrt, sowie bei Ab-
legung der Bergrechnung die gleichen Klagen und Beratungen

) R. M. p. 591 ff.

2) Diese schon 1680 aufgestellte Bestimmung wurde nicht strenge

durchgefiihrt, indem sie oft vom Rate ein gewisses Nutungsrecht erhielten,
so 1683.
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tiber das Gemeindegut und eine gerechtere Verteilung der Nupung
an demselben erhoben. Auch diese Verwaltung litt wie die
meisten andern des alten Solothurn unter der Gutmiitigkeit der
staatlichen Organe und der starken Ausnupung durch die Be-
rechtigten, wobei immer wieder persodnliche Riicksichten mit-
spielten. Es tauchten darum in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts
oft Vorschldge auf, die Berge an den Meistbietenden zu verleihen
oder Bodenverbesserungen vorzunehmen und eine bessere Auf-
sicht einzufiihren. Befriedigende Resultate hatten die daherigen
Verhandlungen nicht?!). Eine @hnliche Nusung war das Acherum,
die ,Jagd“ der Schweine in den biirgerlichen Eichen- und
Buchenwadldern. Der kleine Rat stellte die sog. Schweineordnung
oder Stadtacherumsordnung auf. Die Nupung blieb ebenfalls
ziemlich konstant. Der Anteil fiir jeden Biirger wurde jeweilen
im Herbst nach Inspektion der Walder durch die Holz- und
Bauherren testgesetst. Gewohnlich durfte ein Biirger ein Schwein
Ljagen“, wer einen Zug hatte, 2, ebenso Kloster, Chorherren
eines. Das Recht war nicht iiberfragbar. Ein Biirger, der auf
Bartholomeitag kein Schwein besass, hatte kein Recht zu
dieser Nutung. Das Recht wurde jedenfalls nicht allgemein
beniist. 1724 konnten z. B., weil der Ertrag schlecht war, nur
55 Schweine gejagt werden. Der Anteil fiir einen Biirger war
auf '/ Schwein angeseft.

Die Hintersdssen hatten an diesem Nusen ebenfalls Anteil.

Nicht unerheblich waren ferner die Vergiinstigungen fiir
die Biirger im Holzbezuge, wenn auch nicht, wie heutzutage,
eine Qratisabgabe von Holz stattfand, abgesehen von den
»Holzkompetenzen“ an viele Staatsdamter und Dienste, die aber
einen Teil der Besoldung ausmachten. Die Bevorzugung der
Biirger bestand nur darin, dass sie das Holz zu einem viel
billigeren Preise bezogen als die iibrigen Einwohner der Stadt,
so 1750 das Klafter fiir 30 Bz., statt fiir 40 wie die iibrigen.
Sie hatten Anrecht auf 4 Klafter zu diesem Vorzugspreise. Bei
den in der ersten. Hilfte des Jahrhunderts noch giinstigeren
Bedingungen, ,sich zu beholzen“, d. h. mit Holz zu versehen,
wurden die Walder beim volligen Mangel an fachmadnnischer

1y 2. B;- 1789, wo man fiir nétig fand, die Sennen und Hirten zu ver-
eidigen !
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Aufsicht iiber das Forstwesen ausserordentlich stark ausgenutt,
ja sogar abgewirtschaftet. Die Biirger scheinen mit Gabenholz
Handel getrieben zu haben und waren darum erpicht auf eine
moglichst giinstige Brennholzlieferung. Die Bitte um eine Holz-
gabe und bessere Holzversorgung in der Biirgerpetition von.
1723 war darum jedenfalls eine unangebrachte Beschwerde.
Dagegen hatten die Klagen in der 2. Halfte des Jahrhunderts
iiber Holzmangel mehr Berechtigung. Es wdre aber eine
¢riindliche Sanierung des Forstwesens notig gewesen, die erst
in den 80er Jahren versucht wurde, um e¢ine geniigende und
billige Holzversorgung zu sichern. Die Misswirtschaft in den
Waildern hatte dazu gefiihrt, dass 1782 die Preise bedeutend
erhoht werden mussten, was allerdings der in dieser Beziehung
verwohnten Biirgerschaft schwer fiel?).

Fiir den Bezug von Bau- und Gewerbeholz wurde eine
blosse Stocklosung bezahlt, die gering war, weshalb auch dieser
Nussen zu einer bedenklichen Abholzung fiihrte, die durch keine
Mandate, welche Sparmassnahmen befahlen, einzuddmmen war.

Diese verschiedenen Gemeingutnusungen hatten also ihre
schlimmen Folgeerscheinungen, doch nicht bloss im Zustande
der Qiiter, sondern auch ihrer Nutniesser, die den Staat als
einen Futterkasten zu betrachten geneigt waren und ihm darum
zu einem Teile die Aufgabe aufbiirdeten, fiir ihren Lebensunterhalt
Zu sorgen. .

Ebenso wurde die fagd missbraucht. Noch Anfangs des
18. Jahrhunderts war sie kein ausschliessliches Privileg der
Biirger. Sogar noch die Jagdordnung von 1741 gestattete den
Uintertanen, in der Jagdzeit ohne Hunde und mit Mass zu pir-
schen, ausserhalb des Jagdburgerzieles. Anldsslich der Beratungen
dieser Ordnung wurde betont, dass die Jagd fast allgemein und
stark missbraucht werde, so dass zu befiirchten sei, dieses
obrigkeitliche Regal, das der Souverdnitdt anhabe und allein
zu anstdandiger Ergoslichkeit diene, werde bald gdnzlich zer-
fallen, worauf u. a. den Bauern neuerdings die Jagd mit Hunden
verboten wurde. Eine solche Massregel niiste aber wenig,
wenn sich die Herren und Burger, nicht zulest die Landvogte,

) Vergl. zu diesem Gegenstand die treffenden Ausfiihrungen Biichis,
a. a. O. p. 110 fl.
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an diese Vorschriften nicht hielien. Unter diesem Misstande,
der nur zu einem starken Abgang an Wild fiihren konnte, hatten
dann die Untertanen zu leiden, indem ihnen spéter nur noch
in Begleitung von Herren oder Burgern zu jagen erlaubt war’).

Eine Nusung obrigkeitlicher Regalien, die nur den Alt-
biirgern zukam, war das Biirgersalz, das anldsslich der Ueber-
nahme der Salzverwaltung durch den Staat an Stelle der friihern
Pacht 1722 beschlossen wurde. Dabei erkannten R. und B. am
17. Dezember?), wohl als Konzession fiir die in jenen Jahren
noch mit dem einseitigen Regiment des kleinen Rates unzu-
friedene Biirgerschaft, jedem regimentsfdhigen Biirger jdhrlich
auf den 1. Januar ein Mdss Qratissalz abzugeben.

Zu allen diesen ordentlichen Nufniessungen kamen fiir
einzelne Staatsangehorige besondere Unferstiibungen gemass
der landesviterlichen Auffassung des Regimentes, die das Lebens-
schicksal des Einzelnen viel stdrker an den Staat band als
gegenwdrtig. Der Staat fiihlte sich verantwortlich fiir die 6kono-
mische Existenz des Biirgers, weil dieser nach polizeistaatlicher
Auffassung nicht fiir féhig erachtet wurde, seine Lebensver-
héltnisse selbstdandig zu ordnen. Diese Unterstiipungen, die
durchaus als Gnadenakt der Obrigkeit anzusehen sind, aber
recht freigebig gewdhrt wurden, kamen Herren und Biirgern,
ja auch den Untertanen zugute. Fiir die Armeiunterstiipung im
besondern hatte jede Gemeinde zu sorgen, wobei sich der volle
Segen der obrigkeitlichen Milde auf die Stadtbiirger ergiessen
konnte, da die Stadt iiber reiche Armenanstalten verfiigte. Die
Kehrseite dieser Fiirsorge war die Forderung von Miissiggang
und Liederlichkeit unter den Biirgern, was sicher nicht ver-
schwiegen werden darf, da die grosse Zahl von ,biirgerlicher
Liederlichkeit”, Ganten, obrigkeitlichen Unterstiipungen in Not
geratener Biirger aus dem grossen Almosen oder dem Stadt-

) s. Jdgermandat 1776 14. Februar gedr. (Exemplar in Bd. 3 der
Solothurniana, St. B. Sol.).

2) R. M. p. 1289. Am 11. Januar 1758 durch R. und B. in dem Sinne
erldutert, anldsslich der Abstellung eines Missbrauches, dass es allen reg.
fdhigen ziinftigen Biirgern, die das Wachtgeld zahlen (bezw. Wache leisten)
zuzuerkennen sei, ,da diejenigen, welche die Beschwerden tragen, auch den
Nusen haben sollen, also auch, wie friiher, den landesabwesenden und auf
der Landschaft sigenden Biirgern.
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seckel und andern Kassen beim Durchbldttern der Ratsmanuale
stark auffdllt'). Die Aktenbdnde der Armenpflege, die von allen
Verwaltungen fast am zahlreichsten und besten gefiihrt zu sein
scheinen ?), sind erstaunlich umfangreich. Immerhin muss zu-
gegeben werden, dass die schlimmen Seiten des damaligen
Privatlebens auch darum so hervortreten, weil sich der Staat
viel intensiver in das Familienleben einmischte als heute im
Zeitalter der individuellen Freiheit, ein Gesichtspunkt, der zur
gerechten Beurteilung der Folgen dieses weitherzigen Gemeinde-
nupens nicht iibergangen werden darf. Es bleibt auch so noch
genug an ,iiblen Hauswesen®“, wie sich der Amtsstil ausdriickte,
an Miissiggang der vom Staate, Grundbesit und den Pensionen
lebenden Herren und der durch Zunftschranken vor Konkurrenz
geschiifsten gewerbetreibenden Biirger.

Es freten diese Familienangelegenheiten aus den Akten-
banden so eindringlich hervor, und der kleine Rat hatte sich
so oft mit ihnen zu befassen, dass auf diese ,biirgerlichen
Skandale“ und ,,Verlegenheiten“ kurz hingewiesen werden muss.
Im iibrigen gehort die Darstellung der Armen-, Waisen- und
Krankenpflege in die Staatsverwaltung und ebenso wiirde es
viel zu weit fithren, hier auf die Sittenzucht, die mit den Re-
formationsmandaten und der Aufsicht durch die Reformations-
kammer auszuiiben versucht wurde, ndhereinzutreten. Es liesse
sich aus ihnen e¢in deutliches, aber nicht durchaus erfreu-
liches Bild vom Charakter und der Lebensart der alten Solo-
thurner iiberhaupt herausarbeiten, eine mehr kulturgeschichtliche
Aufgabe. Hier geniigt es darauf hinzuweisen, dass die vielen
Sittenmandate, die der Staat erliess, ihren eigentlichen Zweck,
den ,guten, geordneten Zustand“ der Bevolkerung, die ,gute
Polizei“ doch nicht zu erfiillen vermochten. Die starke Inan-

') Auch Fremde urteilen so. ,Wenige Jahre wiirden geniigen, aus
Solothurn eine Handelsstadt zu machen, aber dem sinnlichen und trdgen
Arbeiter ist dort nur wohl bei der Bouteille. UUm sieben Uhr ist noch alles
in den Federn”. Potier, Mémoires 1665. Zit. Vulliemin, IIl. Teil. p. 393.
Anm. 289.

2) Thiiringen- und St. Katharinenhausakten, Waisenhausrechnungen
(seit 1739), Biirgerspitalakten (seit Ende 16. Jahrhunderts), Gross- und
Kleinalmosen, Akten (seit 1616), Waisenbiicher (seit 1707), Waisenrechnungen
{seit ca. 1600), Armenkommissionsprotokolle u. s. w. (Im B. A. Sol.).
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spruchnahme der oOffentlichen Giiter durch die Biirger be-
weist es.

Solothurn besass reiche offentliche Stiftungen, die durch
den starken religiosen uud charitativen Sinn der Biirgerschaft,
speziell der Patrizier, in den Stand gesett waren, fiir die be-
diirftigen Biirger in geniigender Weise zu sorgen. Auch der
Stadtseckel stand diesen offen, indem der kleine Rat Darlehen
ohne oder mit nur niedrigem Zinsfusse gewdhrte, wobei er noch
oft den Zins oder das Kapital zum Teil oder ganz schenkte,
wenn die Schuldner ihre Not recht bittlich vorbrachten?).
Kleinere Beisteuern, Almosen in Geld, Friichten, Brot, Scherer-
kosten, Lehr- und Reisegelder fiir Handwerker, ,Badekuren®,
Augenkuren, Kostgelder, Aussteuern, selbst Bekleidung der auf die
Wanderschaft ziehenden jungen Gesellen, alles leistete der landes-
viterliche Staat. Selbst das Institut der Gnadengehalte fiir arbeits-
unfahige obrigkeitliche Beamte und Dienste war dem milden
Sinn der Regierung nicht unbekannt. Die Krankenpflege in der
Stadt war unentgeltlich, indem der Rat die Stadtdrzte anstellte
und das Spital, wie noch heute, den Biirgern ebenfalls gratis
offen stand. Sogar die Biirgergdrten und ,Pflanzplédse“ fehlten
nicht, die an Arme zu leichten Bedingungen gelichen wurden.
Der Staat leistete an Biirger, die ,neue Hauser, Giebel oder
andere Mauern“ bauten, eine Beisteuer, die laut Aktum von 1631°?)
auf 18°0 festgesept wurde. Ebenso wurde fiir neue Dachstiihle
~eine ehrliche Steuer“ gewdhrt, wozu noch die technische Be-
ratung und Anleitung durch die obrigkeitlichen Bauherren; Werk-
und Deckmeister kam.

Es stellen sich diese Unterstiibungen des Staates an seine
Biirger, die nicht einmal vollstdndig angefiihrt sind, mit dem
System der iibrigen Vorteile in den indirekten Steuern als eine
ganz bedeutende Leistung dar, die erst die Schérfe des Gegen-
saes zwischen souverdnem Stadtbiirger und untertdanigem
Landmann, der, wenn auch nicht ausgeschlossen von der Staats-
hilfe, doch lange nicht so reichen Anteil an ihr hatte, recht
hervorhebt. Der Nufsen, den der gewdhnliche Biirger, von dem

) Auf diese Weise gingen dem Staat an Private im Laufe des 18. Jahr

hunderts grosse Summen verloren.
2) Stadtrecht, gedruckt p. 136.
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im Regimente sipenden ,Herrn“ gar nicht zu reden, hatte, wog
die Verpflichtungen gegen den Staat weit auf. Aber dieses
System politischer und wirtschaftlicher Vorteile, die den Besiser
des Stadtbiirgerrechtes weit iiber den Landmann hoben, schadete
unbedingt dem Inferesse an tiichtiger Berufsarbeit und leistete
einer Qemiitlichkeit und einem Schlendrian Vorschub, der sich
in beiden Klassen der souverdnen Herren und Eigentiimer dieses
-Staates, den Biirgern und den Patriziern, geltend machte und
nur in einer so friedlichen, jahrzehntelang von jeder ernstlichen
Bedrohung verschonten Zeit moglich war.

Es konnte sich hier nicht darum handeln, ein breites Ge-
madlde der 6konomischen und sozialen Vorteile zu entwerfen,
die infolge des Biirgerrechtsschlusses eine relativ kleine Zahl
von Vollbiirgern im Staatsvolke genoss. Es musste bloss
festgestellt werden, dass diese souverdnen regimentsfdhigen
Biirger ihre politischen Vorrechte in iiberreicher Weise aus-
nutten, dass aber die Biirgerrechtsentwicklung fiir sie durchaus
nicht nur gute Folgen hatte. Die hier geschilderten Verhdltnisse
haben sich im wesentlichen auf Grund des durch die Burger-
rechtsordnung von 1682 geschaffenen Zustandes entwickelt. Es
ist im weitern zu verfolgen, wie sich die einzelnen Klassen,
die damals geschaffen wurden, im 18. Jahrhundert ausbildeten.

11. Kapitel.
Die Klassen der StadtbevOlkerung.

A. Die politisch Passiven.
a) Die Altbiirger.

Die Privilegien, die in der Biirgerordnung von 1682 den
alten Biirgern, d. h. den vor St. Joh. Bapt. 1681 aufgenommenen,
vorbehalten wurden, kamen schon damals nur einem Teil der-
selben zu, etwa einem Viertel der damaligen Biirgerschaft, den
spdter zu behandelnden aktiven Trdgern der Staatsverfassung.

Die wenigen politischen Rechte, die den meisten Altbiirgern
noch blieben, gestatten nicht, diese als aktiv politisch tdtig zu
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betrachten. Vielmehr sind sie durchaus in die Reihe der Zu-
schauer am Staatsleben zu stellen. Die Sapung von 1682 hatte
darum keine unmittelbare Wirkung auf ihre Stellung, sondern
verhinderte in erster Linie nur durch den Schluss des Altbiir-
gerrechts, dass sich keine neuen Familien mehr in das Regiment
drdngen konntfen. Nur insofern, dass sie den Anstoss zu einer
immer schdrferen Behandlung der Neuburgeraufnahmen gab,
hatte sie in der Folge auch fiir die alten Biirger iiberhaupt grosse
Bedeufung.

Der grossen Masse der Altbiirger lag daber doch unendlich
viel daran, dass wenigstens dem Namen nach ihr Kreis nun-
mehr vollstdndig geschlossen wurde und dass die kiinftig auf-
zunehmenden Biirger sich nicht mehr des alten freien uneinge-
schrdnkten Biirgerrechtes rithmen konnten, sondern nur als neue
Biirger fiir jedermann deutlich erkennbar waren.

Der fatsédchliche Unterschied zwischen alten und neuen Biir-
gern war noch nicht so erheblich. Erst als die Zahl der Neubiirger
etwas grosser wurde, und die alten sich von ihnen bedroht glaubten,
wurden die Vorschriften von 1682 etwas verscharft. Je mehr
die Neubiirger zunahmen, desto mehr waren die alten bestrebt,
ihre Privilegien zu befonen und zu vermehren. Doch waren
jene an Zahl viel zu gering, um diese Vorrechte ernstlich zu
gefdhrden. 1690 waren es bloss 13 Familien, 1759 nur 26, ge-
geniiber 136 und 96 Altbiirgerlichen.

In der Ordnung von 1682 waren nur die Staatsdmter den
Altbiirgern, bezw. den ,Herren® vorbehalten worden, ausser dem
vagen Begriffe ,aller Freiheiten, Recht und Gerechtigkeiten®.
Diese Bestimmungen wurden mit dem Anwachsen der Neuburger
durch mehrere neue Statute erldutert.

Einen ersten grossern Vorsfoss gegen die Neubiirger
machten die alten 7704, als eine grossere Anzahl Gesuche
vorlag, durch den Gemeinmann, um bei diesem Anlasse eine
weitere ,Restriktion* der Rechte dieser Klasse zu erlangen. Die
Folge dieses Schrittes war das Sfafuf des grossen Rates vom
28. Juni').

Zu allen geistlichen und weltlichen Aemftern, Benefizien und

% Am 26. VI. vom kleinen Rat beschlossen. R. M. p. 487, 800. Siche
oben p. 87.
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Diensten, zu welchen sonst die netien Biirger féhig sind, sollen
die alten gegen die neuen, und die Biirger gegen die Untertanen
in den geistlichen Benefizien den Vorzug haben. Ferner erhielten
die alten Biirger gegen die neuen einen Vorzug im Zugrechte
bei gleichem Grade der Verwandtschaft, ein Fall, der jedenfalls
beim geringen Giiterverkehr dieser Zeit und der Kkleinen Zahl
der Neubiirger selten war?).

Die erste Bestimmung, iiber den Vorzug zu geistlichen
Aemtern, kam jedenfalls nicht oft zur Anwendung, da sich die
Neubiirger iiberhaupt weniger diesem Berufe hingaben, sondern
mehr dem Erwerbsleben. Es lassen sich nur ganz wenige Falle
nachweisen, so 1764, 1773 und 1782, in welchem Jahre es notig
war, auf die Sasung von 1704 zuriickzugreifen und die beiden
Prdzedenzfélle zu zitieren, um die beiden neubiirgerlichen Be-
werber abzuweisen. So wenig schienen diese Satungen bekannt
zu sein, dass man sie vorsorglich dem Stift und den Kollatoren
von Pfriinden zuzustellen beschloss.

Auch bei den weltlichen Aemtern merken wir wenig von
Bewerbungen von Neubiirgern. Offenbar versuchten sie hier
meistens gar nicht anzukommen, weil fast immer genug Alt-
biirger auf sie spekulierten. Insofern hatte also die Sasung von
1704 doch eine Wirkung; sie hielt die Neubiirger iiberhaupt
vom Offentlichen Dienste ab und wandte sie den privaten Be-
rufen zu.

Gelegentlich wurde das Vorrecht der Altbiirger fiir einzelne
Staatsstellen noch besonders sanktioniert, wohl wenn sich ein

Neubiirger anzumelden getraute, so 1778, fiir das Attisholz-
lehen ?).

Dieser Vorrang zu Aemtern fallt aber nicht so stark ins

'} Zugrecht = Vorkaufsrecht. Der Versuch einiger Biirger, auf offenem
Markt gegen Fremde beim Kauf verschiedener Lebensmittel fiir den Haus-
gebrauch ein Zugrecht anzuwenden, wurde 1739 vom Rate abgeschidst. Der
Gemeinmann solle in diesem Falle kein Zugrecht gestatten. R. M. 1739
8. Febr. u. 20. Mdrz. Der Vorfall ist charakteristisch fiir den engen Geist
der Vollbiirger.

*) R. M. p. 660. Ebenso 1705 fiir den Spitalvogt (R. M. p. 805). 1740
wurde untersucht, ob ein Neubiirger gleiches Recht zu Amtschreibereien
habe. Da man iiber diesen Gegenstand nichts finden konnte, liess man ihn
liegen und wdhlte jedenfalls einen Altbiirger. (R. M. p. 804.)

10
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Gewicht, und es kann darais nicht ein schroffer Unterschied
zwischen den Alt- und Neubiirgern konstruiert werden; denn
die einigermassen abfraglichen, besonders die geistlichen Stellen
kamen innerhalb der Altbiirger auch nur den ,Herren“ und
einigen gutgestellten gewdhnlichen Biirgerfamilien zugute, die
dem Patriziat nahe standen und einen gewissen Ulebergang zur
Aristokratie bildeten.

Weltliche Aemter dieser Art gab es zwar nicht viele. Es
waren dies besonders die Amf- und Landschreibereien, das
Notariat, Prokuratorenamt, die Aemter der Zollcommis, Klein-
weibel, wdhrend die niedrigeren ,bittenden Aemter“, wie die
der Torwarte, Zeugwarte, des Weinrufers u. a., naturgemass von
den geringern Biirgern versehen wurden. Das angesehenste
Amt, das in der nichtpatrizischen Biirgerschaft blieb, war der
von den Ré&ten und der Schiigengesellschaft gemeinsam ge-
wdhlte Schiitenhauptmann, der spéter einigen Inhabern noch
zum grossen Rate verhalf.

Die wichtigsten dieser nichfratsfahigen®) Familien waren
die Amiet, Bozinger, Burki, Erb, Derendinger, Frélicher, Gass-
mann, Graf, QGuldimann, Halbysen, Hartmann, Hirt, Keller,
Kiefer, Lambert, Liithi, Pfluger, Scherer, Weltner, Wirz, Wyss-
wald, Ziegler.

Soweit sich aus den Akten erkennen ldsst, wandten sich
von diesen besonders den Aemtern der Feder?) zu die Kiefer,
Kulli, Pfluger, Wirz, Amiet; doch strebten zu diesen auch Mit-
glieder ratsfdahiger Familien, die enfweder politisch oder 6kono-
misch zuriickgegangenen Zweigen oder sehr starken Familien
angehorten, die nicht alle ihre Mitglieder in den Ratsstellen zu
versorgen vermochten, so die Gugger, Brunner, Vogelsang,
Glus, Diirholz, Bass, Krutter, Rudolf.

Andere kleinbiirgerliche Familien wandten sich mehr gelehrten
Berufen zu und waren im Klerus stark vertreten, so die Wirz,
Graf, Grit, Keller, Liithi, Pfluger u. a.; doch hatten die Patri-
zier den Vorzug, besonders fiir die Chorherrenpfriinden; wenige
wurden Aerzte, so die Weltner, Pfluger.

B 1) Der Ausdruck ,ratsfdhig® kommt in dieser Zeit nicht vor, ebenso

nicht ,kleinbiirgerlich“.
2) D. h. Notare, Substitute, Amtschreiber, Prokuratoren.
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Andere trieben Handel und ,,Kaufmannschaft“, so die Scherer,
Frolicher, Hartmann, Ziegler.

Solche gewohnliche, ,gemeine“ Biirgergeschlechter gab es
um 1700 ca. 100. Sie bildeten also die grosste Klasse der
Stadtbevolkerung, die im allgemeinen in Gesellschaft und Beruf
mehr Beriihrung mit den Neubiirgern hatte als mit den ,Herren®
und sich mit jenen mehr und mehr verschmolz, als die Neubiirger-
aufnahmen zu stocken begannen.

Nur zwei Vorrechte waren geeignet, den Neubiirgern regel-
massig ihre geringere Stellung zu Gemiite zu fithren: das schon
erwdhnte biirgerliche Neujahrssalz und der Ausschluss der Nicht-
Altbiirger von den Hauptgaben bei Schiisenfesten, der auf Ver-
langen der alten Biirger 1738 eingefiihrt wurde!?), ein Unter-
schied, der nicht wesentlich ins Gewicht fiel.

Im iibrigen bildeten diese beiden Klassen einen Stand, der
sich iiber Schirmuntergebene und Untertanen gleich erhaben
fithlte. In der Staatsverwalfung, mit der ja die gewohnlichen
Biirger mehr in Beriihrung kamen als mit Verfassungsange-
legenheiten, ist von dem Unterschied beider wenig zu bemerken,
und die Pflichten und Rechte der Biirger, die wir erortert haben,
bestdtigen diese Auffassung. Eine Abstufung wird vielmehr
iiberall zwischen Biirgern und Untertanen gemacht, besonders
in den Abgaben. Die Namen Altbiirger und Neubiirger tauchen
auch verhdltnismdssig selten auf, am meisten natiirlich in Biir-
gerrechtsangelegenheiten. Sonst aber ist meist von Biirgern
allgemein die Rede, die gegen die Fremden und Untertanen
hervorgehoben werden. So ertffnete der Rat 1723 dem Schanz-
ingenieur Fortier, dass ihm ein Biirger vorgezogen werde, so-
bald sich einer melde, oder &@hnlich einmal dem Stadtuhren-
macher Rousseau.

Noch fast mehr als in der Heimat prdagten sich diese Unter-
schiede im fremden Solddienste aus, wo der alte regimentsfdahige
Biirger allein Carriére machen konnte. Gerade hier hatten sich

") Die Neubiirger sollen von den Gaben der beiden Schultheissen,
des Stadtvenners, Gemeinmanns und Grossweibels ausgeschlossen sein,
{ebenso 1746). R. M. 1738 p. 218.

Die Biirger hatten dann ihrerseits einen Vorzug vor den Schirm-
untergebenen.
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ja die alten Familien ihre Kraft geholt, um sich in der Heimat
abzuschliessen. Es musste darum ihr Bestreben sein, sich die
Vorrechte in den fremden Regimentern zu sichern. In diesen
vornehmen Offizierskreisen pochte man viel mehr auf seine
Regimentsfédhigkeit, die hier als eine Art Adel angesehen wurde,
und dieser Ausdruck wurde denn auch hier, wie die Atteste fiir
Offiziere, die vor Promotionen standen, zeigen, sogar amtlich
und jedenfalls auch sonst hdufiger gebraucht. Bei der grossen
Bedeutung der fremden Dienste fiir die regimentsfdhige Biirger-
schaft iiberwachite die Obrigkeit fast dngstlich die Offizierser-
nennungen, und da ihre Angehoérigen auch in der Fremde ihren
Geseen unterstanden?), hatte sie eine geniigende Handhabe, be-
sonders in der Rekrutenverweigerung, die Regimentsinhaber zu
verhalten, nur Regimentsfdhige zu Offiziersstellen zu promovieren.
Der alte Biirger behielt hier seine Privilegien, durch Ratsbe-
schliisse und die Kapitulationen geschiitst?). Freilich wurde es
im Laufe des Jahrhunderts, bei der allmdhlichen Diskreditierung
des Dienstes, besonders durch die Kapitulation von 1764,
dann mit der Konkurrenz der spanischen, sardinischen und
anderer Dienste und nicht zuleft wegen dem Abgange der
biirgerlichen Geschlechter immer hdufiger, dass regiments-
fdhige Bewerber fehlten, so dass der grosse Rat sehr oft Dis-
pense vorzunehmen hatte und ,fremde Offiziere* gestatten
musste. Doch hielf er strenge darauf, dass wenn immer moglich
alte Biirger zugezogen wurden oder dann schliesslich andere
Staatsangehorige.

Der Fremdendienst war noch gegen Ende des Jahrhunderts,
als das Patriziat genstigt war, einige Geschlechter in den Gross-
rat nachzuziehen, die beste Empfehlung fiir diese Stellen.

Eines kurzen Wortes bedarf es schliesslich iiber die Biirger,
die auf dem Lande sassen. Sie waren immerhin so zahlreich,
dass sich die Obrigkeit gelegentlich mit ihnen befassen musste.

) So stellte der Oberst Krutter (in span. Diensten) 1783 (R. M. p 213)
das Gesuch, der Umstand, dass sein Sohn den Biirgereid noch nicht ge-
leistet habe, mge ihm nicht als hinderlich fiir das Avancement angerechnet
werden, worauf der gr. Rat erkldrte, die Satung von 1681 gelte auch hier.
Der junge Krufter habe ein Jahr Zeit zur Leistung des Eides. Die Verord-
nung solle allen jungen Biirgerssohnen in fremden Diensten zugestellt werden

) Beschliisse dariiber 1720, 26, 28.
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Neben den vielen stddtischen Grundbesisern, die nach der Mode
der Zeif einen Teil des ]Jahres auf der ,Campagne“ zubrachten,
gab es dauernd auf der Landschaft niedergelassene Biirger.
lhre Zahl lasst sich freilich aus Mangel an geniigenden Biirger-
registern nicht feststellen. Gewdhnlich waren sie noch Ge-
meindegenossen, d. h. sie hatten sich gegen eine gewisse Gebiihr
in einer Gemeinde eingekauft. Dieses Doppelbiirgerrecht war
durchaus angdngig. Sie behielten aber die Prdrogative des
Stadtbiirgers, dessen Pflichten sie fernerhin zu tragen hatten?),
besonders das Wachtgeld, die Zunftzugehorigkeit, dafiir aber
auch einen gewissen Nusen am Gemeingut. Es war die grosse
Sorge der Regierung, dass sie nicht ,verbauerten“; denn sie
hatten jdahrlich im Rosengarten zu erscheinen und zwar in biirger-
lichen Kleidern®). Dagegen wurden sie aus praktischen Griinden

~der Ratstdge halb“ wie die Landleute der Vogtei, in der sie
wohnten, gehalten ?).

b) Die Neublirger.

Ueber die Verhdltnisse dieser kleinen Bevdlkerungsgruppe
kann hier nicht mehr viel Besonderes angefiihrt werden. Sie
bildete, seit 1682 eine besondere und dauernde Klasse, deren
Rechte, bezw. Einschrdankungen sich kiinftig vom Vater auf den
Sohn vererbten, wdhrend vor 1682 diese Minderberechtigung
nur den Neuaufgenommenen fiir eine gewisse Zeit, zuletst 10 Jahre,
angehaftet hatte, nach welcher Frist sie aber bald im eingeses-
senen Biirgertum aufgegangen waren.

Der Hauptunterschied zu den Altbiirgern war, dass die
neuen keine politischen Aemter zu bekleiden berechtfigt waren.
Die okonomischen Vorteile genossen sie mit diesen. Sie waren
also im wesentlichen den ewigen Habitanten von Bern gleich-
gestellt. Doch ist immerhin nicht zu unterschépen, dass ihnen
der Tiftel Biirger, Civis, gewdhrt wurde, was namentlich fiir
ihre Stellung nach aussen nicht ohne Belang war und in einer
Zeit, die den Titeln solchen Wert beimass, von entschiedener

1y M. B. Il p. 742 (1699).
2 M. B. Il p. 625 (1697).
% M. B. Il p. 578 (1695).
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Bedeutung ist. In dieser Beziehung erwies sich also das
Solothurner Patriziat, das erst 1682 zur Schaffung dieser
Gruppe kam, die in Bern schon 1643 cingefiihrt wurde, weit-
herziger.

Die Neubiirger hatten in politischer Beziehung zudem wenig-
stens das Recht, am Rosengarten teilzunehmen und somif zum
Loouverdn“ gerechnet zu werden. Freilich wurde ihnen 1723
die Stimmabgabe bei streitigen Wahlen verboten, und sie hatten
kiinftig in solchen Fallen abzutreten. Aber da es ja zu keinen
Wahlkonflikten mehr kam, vielmehr die Aemterbesatung im
Rosengarten eine reine Formsache wurde, stellten sie sich in
dieser einzigen politischen Betdtigung den Altbiirgern gleich.
Mit diesen teilten sie die ©konomischen Vorteile des Biir-
gerrechtes, die Gerichtsbarkeit, die Ziinftigkeit, das Recht der
Ausiibung privater Berufe und die indirekten Steuern und das
Schanzgeld?). _

Da sie nach allen Satungen, die iiber sie ergangen waren,
nur mif einem gewissen Vermogen ihr-Biirgerrecht hatten er-
langen konnen, spielten sie jedenfalls zum Teil im gewerblichen
und gesellschaftlichen Leben der Stadt im allgemeinen eine
grossere Rolle als viele Altbiirger, die beim Handwerk geblieben
waren. Das beweisen La Chapelle, der der Banquier der Stadt
war und jedenfalls, schon wegen seiner Verbindung mit dem
»Hofe“, in grossem Ansehen stand, bis er fallierte, ebenso
Dilenius, der sich sogar in eine patrizische Familie einheiratefe.
Es gab viele fiichtige und hochachtbare Ménner unter diesen
Neubiirgern, weil sie eben mehr auf sich als auf den Staat
angewiesen waren, so mehrere Chirurgen, der tatkréaftige Handels-
mann Zetter, die Feldmesserfamilie Erb, die Soldatenfamilie
Karrer (die einzige bekannte, die sich diesem Dienste zuwandte,
bezw. daher ihre Legitimation fiir das Neubiirgerrecht holte),
der wackere Schiffmann Meyer. Solche Fahigkeiten und vor
allem auch ihr Vermdégensstand (mussten sie doch in der Lage
sein, ein Haus bauen zu koénnen!) wogen den Mangel des

') Eine finanzrechtliche Grenze ist, abgesehen vom Gratissalz, nicht,
wie Biichi, pag. 61 f. meint, zwischen Alt- und Neubiirgern zu machen,

sondern zwischen fatsdchlich regierenden Patriziern und gewdhnlichen,
politisch passiven Biirgern (alten und neuen) iiberhaupt.



191

Dekorums, ,alte freie uneingeschrdankte Biirger” zu sein, weit
auf und assimilierten sie, bei ihrer geringen Zahl, immer mehr
den gewdohnlichen Altbiirgern.

¢) Die alten Hintersdssen.

Mit Hintersdsse bezeichnete man schon im 14. Jahrhundert
einen Einwohner, der ,hinter einem Herrn“ sass, d. h. in irgend
einem Abhdngigkeitsverhdltnis zu ihm stand, dann wer als
Neuzugezogener ,hinter einer Gemeinde, Landesobrigkeit“ sass
und mindern Rechtes war, in einer Gemeinde bloss geduldet
wurde. Auch die Namen ,Beisdssen®, , Ansdssen“ kamen vor').
Mit der friihzeitigen Ausbildung des personlichen Biirgerrechtes
in den Stddten entstand auch diese Klasse, und man unterschied
Burger, Hintersdssen und Gaéste ).

Ihre Stellung war in jeder Beziehung untergeordnet, poli-
tisch, sozial, 6konomisch. Tros ihrer schlechtern Stellung wurde
auch ihnen der Eintritt in die Stadt immer mehr verwehrt, ob-
schon ihnen ja kein Recht am Gemeingut zustand. Sie fielen
eben den Biirgern durch ihre Armut bald ldstig, weshalb sie
seit der Ausbildung der Gemeindearmengendssigkeit hdufig in
ihre Biirgerorte abgeschoben wurden ?).

lhre Lage war aber durchaus nicht iiberall gleich prekar.
In Solothurn erscheinen sie uns vielmehr in einer nicht iiblen
Stellung.

Das Stadtrechten von 1604 enthdlt iiber sie eine Satung*),
die jedenfalls schon im 16. Jahrhundert galt. Es steht darin:

Wer von M. Gn. H. H. zu einem Hintersdssen angenommen
wird, soll, in Ansehen er in derselben Zeit weder Zug noch
Wacht noch gemeine Werke tuf, die Biirger aber, die schon ihr
Biirgergeld haben erlegen miissen und nichtsdestoweniger obige
Beschwerden tragen, jahrlich M. Gn. H. H., solange er Hintersdsse
ist, zu Handen eines Biirgermeisters erlegen: einer, der ausser-

) Schweiz. Idiot VII. 1352 fl.

2) Ibid. 1385.

%) So werden 1582 einige Niederlassungsbegehren abgewiesen, weil
nach Gesefs die Hintersdssen Stadt und Land zu rdumen hdtten. (R. M. p. 869.)

) Original p. 142. Der Schrift nach als urspriinglicher Bestandteil des
Stadtrechtenoriginals zu betrachten!




152

halb der Eidgenossenschaft daheim war, 15 Pfd. ,d. i. der Zins,
so das Biirgergeld, so er erlegen sollte, wenn er zum Biirger
angenommen wiirde, ertragen tut“, ein Eidgenoss 10 Pfd., ein
Landeskind 2 Pfd. 10 sh.

»Doch wollen M. Gn. H. H. sich vorbehalten haben, den
Kiinstlern oder andern notwendigen Handwerkern, so nicht
angents zu Biirgern angenommen wiirden, solches Hintersdssen-
geld nach Gestaltsame der Sache zu mildern oder gar nach-
zulassen®.

Die Hintersdssen bildeten also nicht einfach das Proletariat
der Stadt; es waren Handwerker und Kiinstler, nicht bloss Tag-
16hner unter ihnen. Hé&ufig wurden sie auch noch nachtréglich
ins DBiirgerrecht aufgenommen, wenn sie genug Mittel hatten,
die Taxe zu bezahlen. Es scheint, dass die rechtliche Stellung
der einzelnen Hintersdssen nicht durchwegs dieselbe war. So
wurden 1638 ') zwei aufgenommen mit Befreiung vom Pfundzoll ®),
wenn sie wie andere biirgerliche Wdchter zur Nacht die Wache
versehen und die andern biirgerlichen Beschwerden iibernehmen
wollten.

Die Hintersdssen konnten Handel treiben, durften sich sogar
laut Beschluss von 1644°) Hauser und Giiter erwerben, wobei aller-
dings den Biirgern ein Zugrecht zustand. Sie mussten ziinftig
werden, bildeten militdarisch eine besondere Einheit und waren
sozial von den Biirgern mannigfach getrennt. Nach einem
Grossratsbeschlusse von 1644 durften sie kiinftig keine Aemter
annehmen (es hatte sich wohl nur um niedere Anstellungen im
Staatsdienste gehandelt!) und sollten ihr Recht nur von R. und
B. erhalten konnen.

Die Aufnahmebedingungen lassen sich nicht vollstdndig
erkennen. In den Biirgermeisterrechnungen®) werden solche
Posten erst seit 1618 angefiihrt, mit den 1604 angegebenen
Taxen. 1617/18 werden 11, 1623 20 angefiihrt. Manchmal fehlt
diese Rubrik, was schon fiir diese Zeit auf nachldssigen Einzug

) R. M. p. 139.

) Abgabe von den auf dem Jahrmarkte verkauften Waren nichtbiirger-
licher Krdmer.

) R. M. p. 143.
%) B. A. Sol.
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schliessen ldsst, da spéter wieder die gleichen Namen auftauchen,
also nicht anzunehmen ist, dass in gewissen Jahren alle Hinter-
sdssen aus der Stadt verschickt wurden. lhre Zahl ist nie gross,
meist 10-—20.

Die Aufnahmebedingungen miissen bald verscharft worden
sein'). 1644 wurde iiber die Annahme von 2 Hintersdssen be-
schlossen?), dass sie je 1000 Pfd. zu bezahlen, die biirgerlichen
Beschwerden zu tragen, ziinftig zu werden, aber auch die biirger-
lichen Freiheiten zu geniessen hdtten. Ebenso wurde 1681 ein
Fremder fiir 1000 Pfd. als Hintersdsse angenommen. Solche
hatten dann jedenfalls den jdhrlichen Zins nicht mehr zu ent-
richten. Aus einem Falle von 1685 geht hervor, dass das Hinter-
sdssengeld fiir Eidgenossen 300 Pfd. betrug. Wollten si¢ neue
Biirger werden, so mussten sie 200 Pfd. nachzahlen?).

Die Satungen von 1681 und 1682%) beriihrten ihre Stellung
nicht stark. Sie hatten kiinftig auch mit 20 Jahren den Eid zu
leisten und zwar auf dem Rathause. Die Hintersdssen, welche
das Hintersdssengeld bezahlt hatten, sollten ihr Recht wie bisher
zu geniessen haben. Wichtig war aber, dass ihre Klasse ge-
schlossen wurde und sie kiinftig nicht mehr die unterste Be-
volkerungsklasse waren, sondern ihre unmittelbaren Nachfolger,
die Schirmuntergebenen. lhre Zah/ betrug beim Eidschwur
1683 nur 30. Laut Ratserkanntnis von 7704 mussten die Ziinfte
die Listen der bei ihnen einverleibten Hintersdssen eingeben.
Das Hintersdssenrodel®?) verzeichnet bloss die Antwort von
4 Ziinften. Wahrscheinlich hatten die iibrigen gar keine. Bau-
leuten und Schiffleuten meldeten je 4 Hintersdssen, Schuhma-
chern 1 Neubiirger, 0 Hintersdssen, 4 Schirmuntergebene, Zimmer-
leute 7 Hintersdssen, 8 Schutuntergebene. Es waren demnach
1704 nur 15 alte Hinfersdssen in der Stadt gewesen. Sehr
wahrscheinlich waren eben bei der Ausscheidung von 1682 nicht
alle damaligen Hintersdssen als solche anerkannt worden, da sie
ihre finanziellen Verpflichtungen noch nicht erfiillt hatten.

) Schon 1626 wurde zugleich mit dem Biirgerrecht auch das Hinter-
sdssenrecht fiir 6 Jahre geschlossen (R. M. p. 317).

M. B. L. p. 81a.

H R. M. p. 363 M. B. VL. p. 275,

4) 1681: Stadtrecht, Original p. 117. 1682: R. M. p. 345 ff.

®) B. A. Sol. Hintersdssenrodel 1683—1746.
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Die schwache Zahl der Hintersdssen war denn auch der
Grund, dass sich die Obrigkeit selten mit ihnen zu befassen
hatte und ihre Rechte nicht einmal genau feststanden. Als dltere
Einwohner der Stadt fiihlten sie sich vielfach mehr als die
Neubiirger, mit denen sie sonst im allgemeinen auf gleichem
Fusse standen. lhre jdhrlichen Gebiihren scheinen spadter gar
nicht mehr eingezogen worden zu sein; denn gegen Ende des
17. Jahrhunderts verschwinden sie fast ganz aus den Biirgermei-
sterrechnungen. |

Die Hintersdssen wurden sogar zum Gemeinnuen zuge-
lassen. So bestimmf ein Mandat von 1685?), wer nicht Biirger
oder Hintersdsse sei, solle kein Vieh auf die Allmend treiben
diirfen, bei Konfiskation. Es gab also schon damals Einwohner,
die noch unter den Hintersdssen standen, vielleicht blosse Auf-
enthalter, Gdste. Dagegen scheinen sie vom Bergnusen ausge-
schlossen gewesen zu sein. Ein Beschluss von 1674 lautet?),
wer nicht Biirger, wenn auch ziinftig sei, habe kein Recht zu
den Bergen auf dem Weissenstein und Nesselboden und zur
Allmend. Dieser Passus kann sich wohl nur auf die Hintersdssen
beziehen, da sie die einzigen nicht biirgerlichen Ziinfter waren.
Auch am Acherum hatten sie teil, wie eine Verteilung desselben
von 1697 beweist®). Nach dem Dekret von 1674 zu schliessen,
schwankte aber diese Nutniessung am Gemeindegut. Dass sie
nach der Biirgerrechtsordnung von 1682 nicht aufhoérte, zeigen
die Verhandlungen von 1739/45. Diese (Genossame richfefe
sich wohl nach dem Ertrage. Ein statuiertes Recht besassen
die Hintersdssen kaum. Immerhin ist bemerkenswert, dass ihre
Stellung in Solothurn auch in dieser Beziehung dem allge-
meinen Begriffe des Hintersdssen nicht durchaus entsprach.

1723 wurde der Stadtschreiber beauftragt*), nachzuforschen,
was betr. alte Hintersdssen statuiert sei, ob sie ndamlich den
Neubiirgern in Ansehen der biirgerlichen Genossame gleich~

N M. B. II. p. 52.

s M. B. IL. p. 113.

%) 1697 Acherum: Biirger mit Zug 3, Biirger ohne Zug und Hinfer-
sdsse 2 Schweine. Schutverwandte und Schirmuntergebene keine. (R. M.
p. 648.)

) R. M. p. 625.
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gestellt seien, wahrscheinlich aus Anlass des Neubiirgergesuches
von 2 Hintersdssen, die sagten!), gehort zu haben, die Hinter-
sdssen genossen die gleichen Rechte wie die  Neubiirger. Weil
einer von ihnen ein Gewerbe trieb, war ihm der Zoll beschwerlich.
Dieses Privileg war also wohl der wesentlichste Unterschied
zwischen beiden Klassen. Die Gesuchsteller wurden abge-
wiesen.

Die wirtschaftliche Lage der Hintersdssen war im allgemeinen
nicht schlecht. 1728 wurde im Rate der Anzug getan?), einige
Hintersdssen trédten in ihrem Handel und Wandel den biirgerlichen
Freiheiten allzunahe. Einige besorgten sogar Schaffnereien,
trieben Weinhandel, spedierten Kaufmannsgiiter und verkauften
allerhand Waren. Es wurden besonders 3 solche Hintersdssen
genanntf. Der Biirgermeister erhielt Auftrag, sie zu warnen. Falls
sie erwidern wiirden, dass sie im Namen von Biirgern den Wein-
handel betreiben, sollten sie in Beisein des Grossweibels einen
Eid auf diese Aussage tun.

Auch hier kam es vor, dass in das Hinfersédssenrecht
einzelner Einwohner Zweifel gesetst wurden, z. B. 1734 gegen
einen Schuhmacher Jos. von Arx durch die biirgerlichen Meister.
Er konnte aber nachweisen, dass sein QGrossvater 1686 das
Hintersdssengeld bezahlt habe, weshalb erkannt wurde?®), dass
von Arx die Prdrogativen eines neuen Biirgers geniessen und
sogar im Archiv nachschlagen diirfe, ob wegen Anspriichen
auf das alte Biirgerrecht etwas zu finden sei! Ein ausser-
ordentlicher Fall von Weitherzigkeit in Biirgerrechtsfragen, fiir
den leider die Motive nicht ndher bekannt sind! Er ist aber
ein Beweis fiir die schwankenden Rechtsverhdltnisse dieser
Klasse, die oft recht willkiirlich ausgelegt wurden. So be-
klagte sich 1736 ein Schreiner Oberlin vor Rat?), dass ihm
im letsten Rosengarten von einigen Biirgern gesagt worden
sei, als Hintersdsse habe er hinauszugehen. Da aber die
alten Hintersdssen bisher den neuen Biirgern gleichgeachtet
worden seien, bitte er, ein gleiches Recht wie diese geniessen zu

) R. M. p. 879.
% R. M. p. 257.
%) R. M. p. 849.
) R. M. p. 518,
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diirfen. Die Angelegenheit wurde vor R. und B. gezogen, wo der
Gemeinmann im Namen des kleinen Rates die Anfrage stellte,
ob die alten Hintersdssen dieses Recht hitten. Die Frage war
also durchaus prinzipieller Natur und beweist, dass die Obrig-
keit nicht einmal im klaren iiber die Grundrechte dieser Klasse
war! R. und B. liessen natiirlich in der Kanzlei nachforschen.
Das Geschdft wurde aber immer wieder verschoben, da die
wenig entschlussfreudige Regierung sich scheute, auch hier
einen tatsdchlich eingetretenen Zustand rechtlich zu sanktionieren.
Die Frage spiste sich aber allmdhlich zu einem Streire zu,
besonders auch darum, weil in der neuen Schiitenordnung die
Vorrechte der regimentsfdahigen Biirger schérfer umschrieben
wurden.

Erst am 3. Juni 7737 kam das Geschaft wieder vor den
grossen Rat'), wo betont wurde, dass ein grosser Eifer ent-
standen sei und zur Abhilfe eine Entscheidung getroffen werden
miisse. Nach Beratung der Sasungen wurde erkannt, dass die
alten Hinfersdssen nicht wie die neuen Biirger anzusehen seien
und wie frither auch dermalen nicht im Rosengarten erscheinen
diirften. Sie sollten in ein besonderes Buch eingetragen werden?)
und sie und ihre Nachkommen am Tage nach St. Joh. Bapt.
den Eid leisten?®), wenn nicht schon geschehen.

Nachdem sich also einige Hintersdssen ldngere Zeit wie
Biirger gebdrdet hatten, wurde ihre politische Stellung wieder
als minderberechtigt anerkannt. Es wurde aber doch eine
Kommission besfellf, um die Vorteile und Freiheifen und die
Bedingungen, unter denen jeder angenommen worden sei, zu
untersuchen. lhr Gutachten gelangte erst am 11. Dezember vor
den Rat?), wo neuerdings einige Biirger klagfen, es hdtten
Hintersdssen Wein eingekellert und tdten dem biirgerlichen Wein-
handel Eintrag. Die Klage ging an die Kommission weiter.

Da die Obrigkeit keine Entschliisse fasste, brachten die
alten Hintersdssen, die sich in ihrer wirtschaftlichen Existenz

) R. M. p. 817.

*) Ein Beschluss, der schon 1720 gefasst worden war, damals aber
nicht ausgefiihrt, wie anscheinend auch jetst nicht.

%) Am 25. Juni legten dann wirklich 8 Hintersdssen den Eid ab.

%) R. M. p. 1008.
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bedroht fiihlten, Kollektivbittgesuche vor den Rat, die endlich
am 5. August 7740 Gehor fanden!). Die Hintersdssen machten
geltend, dass sie zu diesem Schritt durch den Ratsentscheid von
1737 genotigt worden seien, der sie von ihren bisherigen Rechten
hinwegstossen wolle. Sie hdtten ihr Recht mit einer gewissen
Summe gekauft und seien wie Neubiirger gehalten worden, in
Kauf, Verkauf, Zugrechten, in Zahlung von Ehrschéten?), im
Weid- und Bergrecht, Weingewerbe und seien sogar in Biiren,
Nidau und Zielbriicke zollfrei passiert. Einige Exempel seien
durch Ratserkanntnisse bestédtigt worden. Achnliche Griinde
hdtten sie schon in einer frithern Supplikation vorgebracht, vor
etlichen 50 Jahren seien nur alte Hintersdssen, keine neuen
Biirger gewesen, und die alten Hintersédssen hitten die gleichen
Préarogativen genossen, wie die neuen Biirger. Sie hatten auch
die Beschwerden der Biirger zu tragen. Daher hoffen sie, als
neue Biirger angenommen zu werden, da bekannt sei, dass die
Sats- und Ordnungen nicht zuriick-, sondern vorwdértsschreiten,
eine fiir Nichtbiirger der Obrigkeit gegeniiber doch recht frei-
miitige Wendung! Ihre Voreltern hdtten sich wohl aus Un-
wissenheit oder hohem Alter 1681 nicht als Neubiirger ange-
meldet; sonst wdren sie vielleicht damals als alte oder doch
als neue Biirger anerkannt worden. Daher bitten sie, gleich den
Neubiirgern Handel und Wandel obliegen zu diirfen und nicht
wegen dem blossen Namen an fremden Orten neue Zolle ent-
richten zu miissen.

Ein weiteres Bittgesuch?) richtete sich gegen die Hintanseung
in der neuen Schiisenordnung. Sie seien der Hauptgaben teil-
haftig gewesen, bevor es neue Biirger gab. Sie hatten die biirger-
lichen Beschwerden (Zunftmeisteramt, Waisenvogtei, Kirchen-
pflegerei, Bruderschaftsmeister u. a.) auch zu tragen. Ein alter
Hintersdsse sei sogar Ueberreiter gewesen, und andere Griinde.

Die Gesuche der Hintersdssen zeugen von viel politischem
Sinn und guter Rechtskenntnis, gehen aber in ihren An-
spriichen zu weit. Moglicherweise waren sie von einem

) Das Memoriale befindet sich in einer Mappe mit losen DBldttern,.
betitelt: Erkanntnissen iiber Biirgeraufnahmen 1638—1745. Titel 10 und 13.
(B. A. Sol.) Die Abfassungszeit ist unbestimmbar.

2) ,Immer nur !/» wie Biirger.”

%) In derselben Mappe.
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Fiirsprecher abgefasst und vertreten, wie sich denn der ganze
Handel aus einem Bittgesuche immer mehr zur Rechtssache ent-
wickelte. Ein Zugrecht kam den Hintersdssen laut Stadtrechten
nicht zu'). Das Recht zu den Hauptgaben an Schiisenfesten war
ihnen und den neuen Biirgern 1738 aberkannt worden.

Die 1737 von R. und B. bestellte Kommission hatte endlich
ihr Gutachten fertiggestellt und konnte es am 22. und 29. Juli
1740 dem kleinen Rat, am 5. August dem grossen Rat, vor den
der Handel als ,trdfes Geschaft“ kam, zugleich mit der Suppli-
kation der Hintersdssen vorlegen.

Der grosse Rat erkannte darauf, um ein fiir alle Mal ,,Ur-
sprung und Zundel“ dieser Zwistigkeiten zu beseitigen?®), folgendes
Staftut:

1. Die Satung von 1682 erldutert den Linterschied zwischen
Alten und Neuen Biirgern und Hintersdssen geniigend. Darum
soll es dabei bleiben und kein Hintersdss einem Neubiirger gleich
geachtet werden?).

2. Allen Hintersdssen ist von nun an gnddig erlaubt, zu
Stadt und Land Hé&user, Garten und Giiter anzukaufen und zu
besitten. In den Vogteien und ausserhalb des Biirgerziels hcdben
sie den halben Ehrschats wie bisher zu bezahlen. Das Zugrecht
ist den Anverwandten laut Stadfrecht zugestanden. Wenn sich
kein Verwandter meldet, sollen laut Ratsentscheiden von 1645
(17. November) und 1704 (28. Juni) zundchst die alten, dann die
neuen Biirger ein Zugrecht haben, aber nur im Biirgerziel und
nur in der stadfrechtlichen Frist von einem Monat.

3. Den Hintersdssen wird zugestanden, ohne Ausnahme alle
Handwerke, Professionen, Kiinste und Manufakturen ungehindert
wie die Biirger auszuiiben. -‘Betfr. Fabrizieren und Trafizieren
aber will man sich ihnen offene Hand vorbehalten.

4. Wein beim Zapfen auszuschenken, ist samtlichen Hinter-
sdssen von dato an untersagt, weil solches alleiniges Privileg
der Biirgerschaft ist. Doch k&énnen sie Wein en gros, d. h.

) Wenn nicht als Verwandte! Stadtrecht. gedr. p. 94. f. 103 fi.

2) R. M. p. 645, 657.

%) Dieser Artikel ist umso merkwiirdiger, als gerade die Unklarheit
der Sabung von 1682 zu den Zustdnden gefiihrt haite, die das gegen-
wartige Reglement notig machten!
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wenigstens zu 2 Saum oder grosse Boller und fdsserweise ver-
kaufen, wenn sie erweisen konnen, dass solcher Wein ihr eigen
Qut ist.

5. Obschon bis anhin die Hintersdssen von Weide und
Allmend etwas genossen haben mogen, sind sie, weil solches
nur connivendo geschehen sei, von aller Berg-, Weid-, Allmend-,
und Acherumnupung Kkiinftig vollig ausgeschlossen, da diese
Rechte der Biirgerschaft allein zustehen.

6. Betr. Ausschluss von den Hauptgaben wird die Schiisen-
ordnung des kleinen Rates bestétigt.

Dieses Reglement schaffte zum ersten Male, trots der Ver-
sicherung des ersten Artikels, in die durch wenige prinzipielle
Ratsentscheide gestiitten, vielmehr gewohnheitsrechtlich, aber
mif vielen Widerspriichen und Schwankungen weitergebildeten
Rechtsverhdltnisse der alten Hintersdssen klare Zustdnde. Allein
die gnddigen Herren tduschten sich, wenn sie mit diesem, das
Gewohnbheitsrecht vielfach zuriickschraubenden Reglement die
Angelegenheit erledigt zu haben glaubten. Da es sich in der
Hauptsache auf die Ordnung von 1682 stiiste, die ja bloss die
politische Stellung der 3 Klassen bestimmt hatte und nicht einmal
vollstdndig, und die nur von weitem Genusse ihrer bisherigen
Rechte ganz allgemein sprach, so dass sich in der Praxis die
Grenze zwischen Neubiirgern und Hintersdssen fast ganz ver-
wischen konnte, ruhten die Hinfersdssen nicht, bis sie ihr Ziel
erreicht hatten.

Sie forschten im Archiv nach ihren Rechten weiter. Am
25. November 7744 brachten 2 alte Hintersdssen Dokumente
vor den Rat?), die nach ihrer Meinung grosses Licht in das
Geschidtt bringen konnten. Die Kommission musste ihre Be-
ratungen wieder aufnehmen, da man ja iiberhaupt sehr viel auf
den Schein einer gerechten Rechtsprechung hielt. Doch wurde
der Handel wieder einige Zeit verschleppt, da R. und B. begriisst
werden mussfen. Diese erteilten am 27. April 1745 der Kom-
mission den Auftrag?), die Satung mit den Dokumenten der
alten Hintersdssen in Einklang zu bringen.

Am 30. Juli beriet die Kommission den Fall. Die Akten

) R. M. p. 1337.
) R. M. p. 463.
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ergaben, dass schon 1644 die Hintersédssen alle biirgerlichen
Freiheifen, die Fahigkeit zu Aemtern ausgenommen, besessen
hdtten. Diese Dokumente (von 1644) waren 1740 unbekannt.
Die Sapung von 1682 konnte also nicht anders gedeutet werden,
als dass durch sie diese Rechte bestdtigt worden seien, und es
sei bis zu dem vor einigen Jahren entstandenen Streite die
Meinung gewesen, dass sie alle biirgerlichen Freiheiten mit Recht
geniessen. Daher erachte es die Kommission fiir gut, den alten
Hintersdssen, die nur 5—6 Familien ausmachen, die Rechte und
Freiheiten der neuen Biirger in Gnade wieder zuriickzustellen
oder sie als neue Biirger aufzunehmen, die sie jederzeit bis an
den Namen gewesen seien. Dadurch werde viel Verdriesslichkeit,
die sich wegen verschiedenen Klassen der Einwohner einer
Stadt erheben miissten, von Grund aus gehoben und die Klasse
der alten Hintersdssen gdnzlich abgeschafft, wie billig sei.

Dieses gerechte Gutachten, das zum ersten Male amtlicher-
seits die Sachlage richtig auffasste, kam am 20. Dezember 1745
vor R. und B., zugleich mit einer Liste der alten Hintersdssen’);
es waren 9!

Der grosse Rat erkannte: Weil die alten Hintersdssen alle
biirgerlichen Freiheiten, die Fdhigkeit zu Staatsamtern ausge-
nommen, unstreitig gehabt und sie vorher gleich wie neue Biirger
behandelt worden waren, sollen die 9 genannten Hintersdssen,
die erwiesenermassen ihr Hintersdssengeld bezahlt haben, als
neue Biirger in Gnaden angenommen sein.

Wie seinerzeit nach Schluss des Altbiirgerrechts erstellten
sich nachtrdglich noch einige Ansprecher dieser Gnade vor dem
grossen Rate. |

Es wurden dann konsequenterweise am 19. April 1746 &
weitere Familien (zusammen 10 Personen) aufgenommen ?). Die
Entscheidung vom 20. Dezember wurde ausdriicklich bestétigt.
Offenbar hatte die Biirgerschaft diesen Schritt der Regierung
nur unwillig angesehen.

Die Regierung hatte also wieder nicht ganze Arbeit gemacht,

) R. M. p. 1082. Es waren die Familien Heri, Tschan, Spreng, Franz,

Roieli. Heri, Tschan und Roteli waren die Fiihrer der ganzen Bewegung

ewesen.
2) R. M. 1754 p. 64, 413 T.
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sondern liess es auf den Zufall ankommen, ob sich noch weitere
Ansprecher melden wiirden.

Solche kamen auch nachher noch, so 1746 ein Goldschmied
Aebi, der aber nur mit Miihe 1750 Anerkennung seiner Rechte
finden konnte'), ebenso 1746 ein Keller, der erst 1784 aufge-
nommen wurde?).

Trop diesen beiden zweifelhaften Fallen (zu denen 1761
noch ein neuer kam) wurde 1747 die Hintersdssenordnung auf-
gehoben?®), da dermalen keine Hintersdssen mehr vorhanden
seien, auch keine mehr angenommen werden. Wer nicht Alt-
oder Neubiirger sei, gelte als Domiziliant und blosser Tole-
rierter. Dass aber in den Augen der Stockbiirger den gewe-
senen Hintersdssen noch lange ein Makel anhing, bezeugt ein
Grossratsbeschluss von 1754*) anldsslich der Ausstellung eines
Patrimoniums fiir einen solchen, es solle diesen Leuten an aus-
wértigen Orten das Prddikat civis gegeben werden. Erst jest
wurde angeordnet, dass alle diejenigen alten Hintersdssen, die
in den verschiedenen Protokollen enthalten seien, in das Biirger-
buch eingetragen werden sollen.

Der Name Hintersdsse kommt zwar fernerhin in den
Akten gelegentlich vor; auch in der Biirgerschaft war er jeden-
falls immer iiblch. Doch ist nicht sicher, ob er amflich noch
fiir diese Klasse QGeltung hatte; es scheint eher, dass er
allméhlich auf die Schirmuntergebenen iibertragen wurde. So
wurde 17568 dem Stadthauptmann aufgetragen, in seiner Rechnung
statt ,Hintersdssen und Schirmuntergebene“ kiinftig ,, Tolerierte
und Schutuntergebene® zu schreiben! Dieser Beschluss ist wohl
nicht eine blosse Wortklauberei, sondern sollte durch Beseiti-
gung des Ausdruckes ,Hintersdsse“ die Erinnerung an eine
bevorzugte Stellung von Nichtbiirgern auswischen. Zudem war
er unzutreffend, weil die frithern alten Hintersdssen ja schon

" R. M. 1750 31. Jan.

) R. M. 1754 p. 467.

% R. M, p. 681. Unter ,Hintersdssenordnung“ kann nur der diesbe-~
ziigliche Artikel der Biirgerrechtsordnung von 1682 gemeint sein, da eine
andere ,,Ordnung* nicht existierte, wenigstens auch der Obrigkeit nicht be-
kannt war, und ferner das Reglement von 1740,

H R. M. p. 782

11
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lange keine besondere jahrliche Gebiihr bezahlt hatten, sondern
nur die Schirmuntergebenen.

Der Name tauchte aber noch hie und da in den Akten auf,
da er eben im allgemeinen Sprachgebrauche fiir die politisch
rechtlosen, sozial und wirtschaftlich minderberechtigten Nicht-
biirger angewandt wurde.

Es war notig, trots ihrer kleinen Zahl diese Klasse etwas
eingehender zu behandeln, da ihre Stellung in Solothurn von
den allgemeinen Begriffen des Hintersdssen oder Beisdssen
nicht unerheblich abwich.

d) Domizilianten und Fremde.

Die politisch und wirtschaftlich rechtloseste Klasse der Stadt-
bevélkerung waren seit der Ordnung von 1682 die Schirmunter-
gebenen, die nichts als ihr Domizil zu geniessen hatten. Wir
finden fiir sie im 17. Jahrhundert verschiedene Namen.: Schut-
unfergebene, Domizilianten, ,Hduslileute“, Toleranten, Nieder-
gelassene, die alle diesen untersten Stand bezeichnen.

Die blossen Aufenthalfer, d. h. solche Fremde, die sich nicht
haushéblich -einsetten“, und besonders die im Gefolge der
Ambassade im ,Hof“ oder in der Stadt wohnenden, welche die
Immunitdt der Gesandtschaft genossen, kommen hier nicht in
Betracht. Sie bedurften keiner obrigkeitlichen Aufenthaltsbe-
willigung. Doch wurde der Begriff der Immunitdt von der Am-
bassade gelegentlich etwas weit gefasst und fiihrte efwa zu
Reibungen mit dem Stande?).

Diese Niederlassungspolitik der Stadt ging wie die Be-
handlung der Biirgerrechtsgeschdfte von den Grundsdten aus,
vor allem fiir die eigenen Leute zu sorgen, also nur solchen
Nichtbiirgern Domizil zu gewdhren, die man notwendig brauchte
und nur so weit Pla fiir sie da war und sie nicht lastig fielen,
besonders durch Armuf. Die Niederlassungspolizei war demnach
prinzipiell strenge, in der Praxis freilich oft gutmiitig genug.
Das ldeal der Regierung wdre natiirlich gewesen, iiberhaupt nur
Biirger in Stadt und Biirgerziel zu haben, abgesehen von distin-

) Dariiber ein ganzer Aktenband: Immunitdt der Ambassade 1620—
1767 St. A. Sol.
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guierten Fremden. Da das Wirtschaftsleben der Stadt aber doch
mehr Arbeitskrdfte brauchte, als die Biirgerschaft zu stellen fahig
war, auch gewisse untergeordnete Berufe wie Tagléhner, oder
Spezialhandwerke, wie Periicken- und Uhrenmacher, nicht von
Biirgern ausgeiibt werden wollten oder konnten, war es nétig,
Untertanen und Fremde in der Stadt zu dulden. Dafiir war die
Aufsicht, die in erster Linie dem Biirgermeister und einer stdn-
digen Kommission oblag, wenigstens theoretisch, streng. Die
Kommission bestand seit 1691.

Die Niederlassung oder der ldngere Aufenthalt war natiirlich
an eine obrigkeitliche Bewilligung gebunden. Wer als Domiziliant
angenommen wurde, hatte jdhrlich ein Schirmgeld zu bezahlen,
dessen Hohe schwankte.

Es scheinen sich aber oft Leute unerlaubterweise ,eingesef;t®
zu haben, so dass der Rat immer und immer wieder Befehle
ergehen liess, die ,Hauslileute* abzuschaffen, und die Biirger
mahnen musste, keine solchen zu beherbergen.

Schon vor 1682 waren keine Hintersdssen zu den so
giinstigen Bedingungen dieser merkwiirdigen Klasse mehr an-
genommen worden. Doch erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts
kommen diejenigen Leute, die sich ohne deren Rechte in Stadt
und Biirgerziel niederlassen durften und in diesem Stafut den
Namen Schirmuntergebene erhielten, mehr zur Geltung. Besonders
die Schanzarbeiten vermehrten seit Ende der 1660er Jahre ihre
Zahl befrachtlich, so dass sich die Obrigkeit mehr mit ihnen zu
befassen hatte. Seit 1689 wurde sogar ein besonderes ,,Protokoll
der Ratserkanntnisse, die H&duslileute befreffend, samt Verzeichnis
der Hauser, die solche halten diirften“, gefiihrt, freilich nur
bis 16967).

Der Titel des Aktenbandes zeigt, dass der Name ,Hdaus/i-
leute* als der gebrduchlichste angewandt wurde. ,Hduslileute®
bedeutete einfach Einwohner, die nicht im eigenen Hause,
sondern zur Miete sassen. Doch wurden Biirger, die bloss ge-
mietete Wohnungen innehatten, nicht mit diesem als wenig fein
angesehenen Namen bezeichnet. Da alle Nichtbiirger kein Recht
hatten, Giiter oder Hduser zu kaufen oder zu bauen, konnten
sie nur zur Miete wohnen, weshalb dieser Name mit dem des
) B. A. Sol.
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Nichtbiirgers identisch wurde. Amtlich wurde er spdéter, 1747,
definiert als eine jede Haushaltung derjenigen, die nicht hier
Biirger oder diesorts sonst privilegiert sind. Doch pflegte man
jedenfalls die bessergestellten Elemente dieser Klasse, die es
auch gab, nicht mit diesem abschdtenden Namen, sondern als
Schirmuntergebene und Domizilianten zu bezeichnen, wie denn
auch in der Reformationsordnung von 1752, wohl auf Verlangen
der Aufsichtskommission, ihr ,unanstédndiger Titel Hdusliherren*
in ,Inspektoren der Fremden und Hintersdssen (1) abgedndert
wurde.

Die Erkanntnisse, die das erwdhnte Protokoll enthdlt, hatten
fast alle den gleichen Zweck. Immer wieder seften sich Nicht-
biirger unerlaubterweise ein und fielen ldstig. Auch die Biirger
iibertraten sehr oft die Miefvorschriffen, die vor allem darauf
ausgingen, wegen der Feuersgefahr moglichst wenige Haus-
haltungen in einem Hause zu dulden. Der Rat musste fort-
wdhrend befehlen, die ,Herren Ausschiisse“ mahnen, Drohungen
anwenden, um die allzuvielen ,Hduslileute abzuschaffen®, ,ohne
Ansehen der Person, d. h. mehr ihrer Hausherren, die natiirlich
immer wieder die Wegbietung ihrer Mieter und Tagel6hner?)
zu hintertreiben suchten. Die Polizeiorgane hatten aber nie vollen
Erfolg, da sie stets auf Personen Riicksicht nahmen.

Auch gegen berufliche Uebergriffe musste der Rat gele-
gentlich einschreiten. Die meisten Domizilianten waren Tage-
I6hner, einige betrieben Spezialberufe, die in ihrer Niederlas-
sungsbewilligung ausdriicklich genannt waren. Doch massten
sie sich miiunter Rechte und Freiheiten der Biirger an.

Eine besonders kréftige Erkanntnis, ihnen zu wehren, fasste
der grosse Rat 7720, als er damit zugleich seine Stellung als
,hochsten Gewalt“ dokumentieren konnte?). Da im Eid des
Schultheissen, der Altrdte und des Gemeinmanns stehe, dass
sie die obrigkeitlichen Satungen handhaben, besonders betr.
Schirmuntergebene und Domizilianten, die hier nur geduldet
seien und sonst nichts zu geniessen haben, die Sapungen aber
nicht gehalten werden, sondern dieselben Handel und Wandel
treiben, wurde nach Verhor der Sasungen erkannt: Alle Schirm-

1) Bes. fiir die landwirtschaftlichen Arbeiten.
} R. M. p. 38.
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untergebenen und Domizilianten, welche den Biirgern Konkurrenz
machen, sollen weggeschaflt und ihnen keine biirgerlichen Nugen
und Rechte gestattet sein.

Wie die spdtern Massregeln des Rates zeigen, hatten aber
diese Beschliisse keine dauernde Wirkung, da es in dieser Klasse
tiichtige und notwendige Elemente gab, die begiinstigt wurden
oder werden mussten, so dass auch bloss Geduldete diesem
Beispiele nachzustreben suchten. Diese Klasse war viel zu bunt
- zusammengeseft und ein zu fluktuierender Bestandteil der Stadt-
bevolkerung, als dass sie einheitlich hétte reglementiert werden
konnen. Zudem gab es unter ihnen viele Uintertanen, die auch
in der Stadt gewisse Rechte genossen, z. B. mit obrigkeitlicher
Bewilligung in Stadt und Biirgerziel Giiter erwerben konnten?).

Ihre Lage blieb rechtlich und faktisch durch das ganze
Jahrhundert hindurch ziemlich konstant. Dagegen scheint, nach-
dem nach Einsiellung der Schanzarbeiten ihre Anzahl betrdchtlich
gesunken war, diese seit Mitte des Jahrhunderts sich allm&hlich
wieder erheblich vermehrt zu haben. Das in den &0er Jahren
zu einem bescheidenen Aufschwunge gelangte /ndustrieleben der
Stadt bedurfte neuer Arbeitskréfte. Die Obrigkeit wandte auch
diesen Fabrikarbeitern sofort ihre Aufmerksamkeit zu. Es durften
nur solche mit Leumundszeugnis angenommen werden. Ver-
heiratete hatten um das Domizil zu bitten. Oefters wurden
Listen derselben aufgenommen, so 1762. Dieses Verzeichnis gab
ca. 50, meist Fabrikarbeiter an, von denen der Rat darauf 30
wegwies ).

Eine neue Kategorie von Tolerierten bildeten seit 1762
die Maurer und Bauleute am St. Ursenneubau. Schon 1765
erging iiber sie der Befehl, dass diejenigen, die sich verheiraten,
mit Weib und Kind wegzuschicken seien; die Verheirateten
wurden gemahnt, sich beizeiten vor Vollendung der Arbeit (die
1773 geschah!) anderwdrts umzusehen.

So vorsorglich war die Fremdenpolizei, aber trogdem auch
zu dieser Zeit unzuverldssig. So wurden schon 1765 wieder
die Biirger und Unfertanen gemahnt, niemanden in ihre Hduser

') R. M. 1776 p. 77, bestitigt.

2) R. M. 16. Nov. Unter den Weggewiesenen war die Magd des Bettel-
vogles, die selber betteln gehe!
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ohne obrigkeitliche Bewilligung aufzunehmen. Die Domizilianten-
kammer (der friihere Ausschuss der ,Hdusli-Herren®) sollte alle
Jahre eine Liste der mit und ohne Erlaubnis hier Sipenden
aufnehmen *). Auch sollten solche Leute nur noch durch Mitglieder
dieser Kammer, nicht mehr durch private Gonner verfiirsprecht
vor Rat erscheinen diirfen.

Zu einer Neuordnung raffte sich der Rat 1770 wieder auf.
Wegen zu grosser Zahl der Fremden und Hauslileute wurden
die Mietvorschriften neuerdings wiederholt und die Ldstigen
wegzuschaffen befohlen. Damals wurde eine grosse Liste aller
nichtbiirgerlichen Einwohner aufgenommen, die in fiinf Klassen
abgeteilt wurden ?). Die erste umfasste etwa 45 Namen. Diese
hatten in-der Stadt Wohnung und waren darin ,niiglich“. Es
waren meist Untertanen, Arbeiter beim Kirchbau, Gewerbetrei-
bende, auch obrigkeitliche Dienste.

In die zweite fielen diejenigen, die wegen Handarbeit, Hand-
werk oder als Lehenleute niislich waren. Sie durften in der
Vorstadt oder im Biirgerziel wohnen. Es waren ca. 150 Namen.

Die Leute der dritten Klasse wurden als iiberfliissig in die
Heimat abgeschoben, die meisten ohne Berufsangabe, gelegentlich
Handlanger, dagegen bei den meisten die Wohnung angegeben,
darunter sehr viele in Hausern, die ,Herren“, selbst Hauptern,
gehorten. Es sollte dieser Klasse fiir die Verldngerung ihres
Domizils kein Zutritt vor Rat gewdhrt werden. Es waren ca.
150 Namen.

Die vierte Klasse bildeten die Konvertiten oder deren Nach-
kommen, ca. 15. Die des Bucheggberges sollten in die 3 iibrigen
innern, die andern in die dussern Vogteien gewiesen werden.

Die fiinfte Klasse machten die Arbeiter der Indiennefabrik
aus, darunter viele Reformierte, ca. 20 Namen. Die Reformierten,
die eine Haushaltung fiihrten, in der Fabrik arbeiteten und
schon eine Bewilligung besassen, durften bleiben. Sie sollten
sich aber nicht vermehren 3). Die iibrigen Arbeiter ohne Bewil-
ligung sollten ausserhalb des Biirgerzieles wohnen.

R M. p. 182 f.

) R. M. 1770. 7. Nov.

%) Schon 1767 sollte der Biirgermeister eine Liste aller Reformierten
in Stadt und Biirgerziel aufnehmen, die dann 1769 vorgelegt wurde; aber
leider sind ihre Zahl und Namen nicht im R. M. angegeben.
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Den Klassen 1, 2 und & war also allein das Domizil in
Stadt oder Biirgerziel gestattet; es waren etwa 215 Namen.

Die Kammer wurde angewiesen, alle Hauslileute bis zum
1. Dezember in ihre Klassen einzuteilen und sie bei Nichtfolge-
leistung wegzuweisen.

Auch das Schirmgeld wurde, 1771, neu geregelt?!), ohne
wesentliche Erhohung. Die Taxen bewegten sich zwischen 4
und & Pfd.

Diese Ordnung hielt nicht allzulange. 7787 wurde angezeigt®),
dass einige Domizilianten ihr Schirmgeld nicht zahlen wollen
und dass ihre Zahl immer grosser werde. Es sollten wieder
Listen aufgenommen und durch eine Spezial-Kommission eine
neue Ordnung gemacht werden. Nach verschiedenen Mahnungen
wurde diese am 31. Juli 7789 vorgelegt?).

Séamtliche Niederlassungsbewilligungen wurden zuriickge-
zogen und ein gedrucktes Domiziliantenbuch gleich den Acquitten-
biichern beim Zoll eingefiihrt. Diese numerierten Domizilianten-
zettel sollten am Anfang des Jahres unentgeltlich, aber gegen
Barzahlung des Schirmgeldes den Domizilianten zugestellt und
jahrlich erneuert werden. Das Buch war von der Domizilianten-
kammer, mit 2 Altrdten und einem Jungrat verstarkt, gefiihrt,
und es sollten von ihr die Zettel fiir die, welche nach ihrer
Meinung bleiben konnten, ausgestellt werden. Ohne Vorwissen
der Kammer sollte niemand des Domizils wegen vor Rat ge-
langen konnen, eine seltene Vollmachterteilung !

Das Wachtgeld, das die Domizilianten seit 1702 zum Schirm-
geld zu bezahlen hatten, sollte wieder fleissig eingezogen werden
und zwar von einem Untertan im Biirgerziel nur noch ein TH,
statt 2 wie bisher, von einem Fremden in der Stadt 2, im
Biirgerziel 3 TH.

Den Domizilianten wurde verboten, sich in obrigkeitlichen
Waldungen zu ,beholzen“. Die Holzkammer hatte ihnen das
notige Holz beim fixierten Preise, der natiirlich hoher war als
der biirgerliche, abzugeben. Gefreveltes Holz sollte ihnen ab-
genommen und den armen Biirgern ausgeteilt werden.

1) R. M. p. 157.
2) R. M. p. 720, 784.
%) R. M. p. 353.

1
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Diese Ordnung, die endlich eine richtige Kontrolle der
Niederlassungen einfiihrte, blieb bis 1798 in Kraft. Doch auch
jest noch waren Mahnungen nétig. So lesen wir am 7. April
1797 eine Verordnung des kleinen Rates, dass alle Domizili-
anten bei Feuer und Licht das Schirmgeld zu entrichten haben.

Diese unterste Klasse der Stadtbevélkerung, die im guten
und im schlechten Sinne also ziemlich willkiirlich behandelt
wurde, da sie sich auf keine andern Rechtstitel als auf ihre
Niederlassungsbewilligung stiiten konnte, ist somit den Ansdssen
anderer Orte gleich zu achten. Im allgemeinen bildete sie das
Proletariat der Stadt; doch war ihre Zahl zu klein, um als
solches zur Geltung kommen zu konnen. Dass es aber auch
hoher gestellte Domizilianten gab, die es zu bedeutendem An-
sehen und Reichtum bringen konnten, beweist der spitere
Neubiirger Zetter. Die Fabrikanten waren zum Teil blosse
Domizilianten. In diese Klasse kamen eben alle in die Stadt
neuzuziehenden Leute, diec wegen der engherzigen politischen
Auffassung der alten Einwohner nicht mehr in das Biirgerrecht
gelangen konnten, also Personen verschiedenen sozialen Standes,
verschiedener Herkunft und selbst verschiedenen Glaubens; denn
auch die Reformierfen genossen hier eine gewisse Duldung.
Besonders waren es, wie noch heute, bernische Landwirte, die teils
solothurnische Weiden beniifsten, teils sogar Lehenleute waren.
Ihre Zahl war immerhin so gross, dass in den 1720er Jahren
eine besondere , Tduferkammer“ amtete, die sich mit ihrer Kon-
trolle zu befassen hatte. Man suchte sie natiirlich moglichst
einzuschrédnken ; besonders wurde untersucht, wer der Sekte der
Té&ufer anhange, die nicht geduldet war. Auch in der 2. Halfte
des Jahrhunderts horen wir von Reformierten, die sogar in der
Stadt wohnen; es waren besonders in der Indiennefabrik be-
- schéftigte Personen. Eine Ausiibung ihres Glaubens gab es
selbstverstdndlich nicht. Es ist schon bemerkenswert, dass sie
iiberhaupt hier wohnen durften.

Auch die Juden genossen eine gewisse Duldung, nicht des
Wohnsitses, wohl aber im Handel auf den Jahrmarkten. Sie
wurden aber mitunter recht rigoros behandelt, besonders da es
gelegentlich zu Klagen wegen Betriigereien kam. 1760 wurde
sogar die gesamte Judenschaft aus dem Solothurnergebiet ver-
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bannt, weil ein Jude einen Unfertan im Pferdehandel betrogen
hatte. Die Verbannung wurde bald wieder aufgehoben, aber 1783
neuerdings ausgesprochen, um die Angehorigen vor Betrug zu
schiisen. 1787 wurde den Juden in einer Verordnung wieder eine
gewisse Handelsfreiheit zugesichert. Besonders im Pferdehandel,
den man heben wollte, war man eben auf sie angewiesen. Es
wurde ihnen eingeschrdankter Viehhandel gestattet, ebenso der
Handel mit Kaufmannswaren, aber nur an Jahrmdrkten und mit
Patenten. Geldwechsel und Einkauf von Gegenstdnden aus Edel-
metallen u. a. war ihnen verboten. Biirger durften mit ihnen nur
gegen bar handeln. Auf der Landschaft war ihnen von jeher
nur der Handel mit Pferden und Vieh erlaubt.

Eine neue Klasse, die der Obrigkeit viel zu schaffen machte
und deren Behandlung zum Teil ein Abbild der Niederlassungs-
polizei des Jahrhunderts im kleinen ist, bildeten seit Ende 1789
die Emigranten'). Die obrigkeitlichen Massnahmen gegen sie
waren aber zum guten Teil auch von &dussern Einfliissen be
stimmt. Es kann hier leider auf diese Frage, die wiederum der
allzusehr von personlichen Motiven getriebenen Verwaltung kein
gutes Zeugnis ausstellf, nicht eingetreten werden.

Hier, wie in der ganzen Politik gegeniiber den Nichtbiirgern,
tritt ein Moment deutlich hervor, das in mancher Beziehung die
Engherzigkeit des kleinbiirgerlichen Geistes und die Schérfe der
obrigkeitlichen Vorschriften abschwéchte: die Gutmiitigkeit und
Bequemlichkeit der staatlichen Organe.

B. Das Patriziat.

Es bestand kein Gesefs, das die Herren von den Biirgern
getrennt hdtte, vielleicht die Reformationsordnungen ausgenom-
men, die den vornehmern Leuften gewisse Vorrechte in der
Kleidung gestatteten. Die Satung von 1682 sprach von allen
alten Biirgern als regimentsfdhigen und nannte sogar die Staats-
und Ehrendmter, zu denen nur sie gelangen konnten.

Wir haben die Entwicklung, die schliesslich zum Patriziate
fiilhrte, kennen gelernt. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts stand

N F. v. Arx, die franzosischen Emigranten in Solothurn 1789—1798,
Sonntagsblatt des ,Bund“ 1892, p. 60 fi.
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es in voller Bliite. Und doch finden wir in den Ratsmanualen,
die das ganze Staatsleben wiederspiegeln, wenig Andeutungen
auf dieses ausschliessliche Familienregiment, das sich um die
Wende des Jahrhunderts in gefdhrlicher Weise zu verengern
drohte.

Nur wird der 7ite/ ,,Herren‘, der von jeher den Mitgliedern
der Radte, speziell des kleinen Rates zustand, immer mehr auf
die Familien, die traditionell Zutritt zu den Aemtern hatten,
iiberhaupt angewendet. So wird er gegen Ende des 17. ]Jahr-
hunderts auch in den Akten gebraucht, wo fortan die alten
souverdnen Stadtbiirger meist als ,Herren und Burger“ be-
zeichnet werden, nur im Gegensate zu den iibrigen Bevdlke-
rungsklassen als regimentsfdhige alte Biirger. Eine andere Be-
zeichnung, die direkt auf ihre politische Vorzugsstellung hinwiese,
wie etwa ratsfahige Geschlechter, ldasst sich nicht finden; denn
ein solcher Ausdruck durfte bei der Empfindlichkeit des Biirger-
geistes nicht gebraucht werden. Es geniigte den ,Herren*, dass
dieses Vorrecht faktisch und stillschweigend anerkannt wurde
und im Gewohnheitsrechte fest verankert war.

Sehr selten ist in den Akten die Bezeichnung ,,Paftrizier®,
die in Bern iiblich war'). Haffner?®) spricht einmal von jedem
Biirgerssohn, ,derselbe sei gleich vom Adel, Patritius, Ge-
schlechter oder nit“, der sich ins Biirgerbuch eintragen lassen
miisse. Auch in den sogenannten Adelsattestaten, Ausweisen
fiir ,Herren®, dass sie einer altadligen, am Regimente teilhabenden
Familie Solothurns angehoren, als Legitimation fiir die fremden
Solddienste, findet sich diese Bezeichnung. So bezeugen ,Avoyer
et Senat“ 1767%), ,que la famille Gougger a toujours été d’lssu
d’'une noble et ancienne famille patricienne et existe encore dans
notre république comme celle et que Ursus Gougger, pere de
Wernerus Gougger, aussi ancien et noble patricien, a été membre
de notre conseil souverain I’année 1628“, worauf die Haupt-
daten der Ratsvertretung dieser Familie angegeben werden.
Solche Atteste sind hdufig. Der Entscheid, ob diese Legitimation
einem QGesuchsteller gegeben werden solle, stand beim kleinen

") Hier werden sie 1651 offiziell so genannt s. v, Rodt. B. F. p. 68.
2) Haffner II. p. 26.
) Cop. b. 1767 p. 220 ff.
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Rate. Von fremden Adelstiteln finden wir aber nichts darin.
In der Heimat wurde der Name Paftrizier in der Amtssprache
nicht gebraucht, ob im Umgange, lasst sich vorldufig nicht fest-
stellen.

Auch die Adelstitel/ von fremden Herren und Fiirsten durften
seit 1732 in amtlichen Dokumenten, Kalendern u.s. w. nicht
verwendet werden?).

Doch kamen jedenfalls diese Titel im Privatverkehre gleich-
wohl vor. Das Entscheidende aber war, dass sich diese
Familien als bevorzugt und allein zu Aemtern fahig und befugt
hielten und kein Versuch gemacht wurde, wenigstens so viel
sich aus den Akten erkennen ldsst, ihnen diese politische Macht-
stellung zu rauben. Sie hoben sich als ein neuer Amrtsadel, von
iibrigens recht verschiedener Herkunft, aus der Gewerbe und
Handwerk treibenden , gemeinen“ Biirgerschaft empor und
pflegten in ihren Kreisen hofische Sitten und die vornehmen
Prétentionen, die in den fremden Solddiensten iiblich waren.

Wer waren nun diese ,Herren“, die seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts immer mehr die Leitung des Staates an sich rissen
und sie im 18. Jahrhundert vollig beherrschten? Welches waren
ihre Eigenschaften und wie ihr Regiment?

Es ldsst sich aus den Akten nicht feststellen, welche Persion-
lichkeiten den Hauptanteil an dieser exklusiven Ausgestaltung
der Herrschaff hatten. Sie lag viel mehr im Zuge eines méch-
tigen Zeitgeistes als in der Hand einiger Staatsménner. Jedenfalls
leistefe ihr das Emporkommen der Familie Besenval einigen
Vorschub, und der spatere Schultheiss Joh. Viktor von Besenval,
neben dem fiinf Mitglieder seiner Familie, d. h. alle wahlfdhigen,
im Regimente sassen, war der markanteste Vertreter dieser
politischen Idee. Doch hatten an dieser Herrschaft mehr Familien
Anteil, als man gewohnlich annimmt, und zu einer Ausschliess-
lichkeit wie in Bern, wo 1775 aus 12 Geschlechtern 136 Mitglieder

) 1732. 10. Jan. ,Kiinftig soll zu Stadt und Land in den offiziellen Doku-
menten, auch Kalendern, Speditionen u. s. w. der hiesigen Kanzlei und
Landschreiber niemand anders als wie vor altem gewesen, betitelt werden”.
Beschluss von R. u. B. (R. M. p. 21) Registraturvermerk: Verbietung der
Titel. 1731 hatte Bern einen Beschluss gefasst, der die Adelsdiplome von
Fiirsten an Bernerfamilien fiir ungiiltig erkldrte, v. Rodtf, B. F. p. 92.
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des grossen Rates gewdhlt wurden'), kam es in Solothurn
nicht so oft?). Das Register der alten Biirger von 1690 %), also
aus einer Zeit, da sich das Patriziat schon voll entfaltet hatte,
gibt klaren Aufschluss iiber die Ratsgeschlechter. Es fiihrt zuerst
die Ratsherren und Qrossrdte an, dann die blossen Ziinfter.
Danach wiesen diese Geschlechter folgenden Bestand an stimm-
und wahlfdhigen Biirgern auf:

Sury . . . . . . 15 24| Machet . 2 1
Wallier . . . . . 11 1 Vogelsang 2 5
Byss . 8 3 Hugi . 1 1
Besenval 6 = Grimm . 1 4
Greder 6 — Arregger . 1 —
Schwaller 6 6 | Zurmatten. 1 1
Gluss 6 1 Miinch . . . 1 —-
Gugger . 6 3 | Schafthauser 1 —
Wagner . 5] 2 von Vivis . 1 1
von Staffis 4 — Brunner. 1 10
Gibelin 3 — Settier 1 1
von Roll . 3 1 Helbling 1 2
von Thurn . 3 — | von Arx . 1 1
von Vigier . 3 — Roggenstill . 1 2
Buch 2 — | Bass. ... ... 1 1
Tscharandi. 2 — Rudolf . . . . . . 1 6
Reinhard 2 3 Ratsmitglieder 113

Vesperleder 2 — Familien 35

von Staal . . 2 8 (1686 : 104 : 37).

Es hatten also 12 Familien, von denen allerdings 5 nur
auf einem Kopfe beruhten, alle ihre Mitglieder im Regimente.
Diese 1690 vertretenen Familien machten etwa /1 der biirgerlichen
Familien aus (136). Verschiedene ebenfalls als patrizisch ange-
sehene Familien waren hier nicht vertreten, so die Baron (3),
Degenscher (2), Hallwil (1), Salis (2), Surbeck (3), Zeltner (2).

) Geiser, B. F. p. 67.

¥) wenn man in Betracht zieht, dass die Zahl der burgerlichen Familien
in Bern sehr viel grosser war, 1789 ca. 250, v. Rodt. B. F. p. 95, dagegen
in Solothurn um diese Zeit noch ca. 80.

%) Register und Namen der alten Biirger 1690 (B. A. Sol.)

%) 1. Kolonne: Ratsmitglieder, 2. Kolonne: die blossen Ziinfter.
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Abgesehen von den Hallwil waren aber diese und einige andere
Familien im Regimente wieder vertreten.

Es war also im Verhdltnis zu den Ratsstellen eine recht
grosse Zahl von Familien, die am Staatsleben teilnahmen. Diese
Fiille patrizischer Geschlechter hinderte die oligarchischen Be-
strebungen, die sich um 1700 geltend machten. Die Wahlen in
den kleinen Rat zeigen im Zeitraum von 1690—1720 Kkeine
wesentliche Verscharfung der Ausschliesslichkeit. Diese Tendenzen
konnten sich nicht so rasch durchsefen. Sie zeigten sich zuerst
wieder in den Wahlen der Hdaupter, dann vor allem im zuneh-
menden Gewichte des kleinen Rates in der Amtsfiihrung, auf
welche Tafsache wir spdter einzugehen haben. Diesen Bemiihungen
einiger Geschlechter septe aber der grosse Rat um 1720 ein
Ende. Von da an stagnierte die Entwicklung des Patriziates.

Dagegen blieb der Kreis der Familien, die Hdupter stellfen,
im 18. Jahrhundert sehr enge. Dies zeigt eine Zusammenstellung
der seit 1700 gewdhlten Haupter?!);

Sury . . . . . . 3 Schulth. 2 Stadtv. — Seckelm.
- von Roll 4 . —- " — %
Glus . .2 . - 2 "
Tugginer . . . . 2 . — ” — ”
Grimm 1 . — . 1 54
Buch . 1 . — . e ”
Schwaller . 1 " — ., — ”
Wallier . o1 . _— — ”
Reinhard . . . . — - 1 " — .
Arregger . . . . — ” 1 ” — ”
Byss . . . . . . — ” 1 " 1 ”
Besenval . . . . — . 1 " 1 "
Gibelin . . . . . — " 1 " 1 .
Wagner — ” 1 ” — .

Im 17. Jahrhundert hatten 15 Familien an diesen Aemtern
teilgenommen *), von denen 3 ausstarben. Von diesen waren

") Es miissen in diese Liste, die die Bedeutung der Familien am besten
zeigt, alle Hdupter aufgenommen werden, nicht bloss die Schultheissen,
da im 18. Jahrh. jeder, der einmal zum Seckelmeister gewdhlt war, auch
bis zum Schultheissen vorriickte, wenn ihm ein geniigend langes Leben
gegOnnt war.

2) S. o. pag. 74.
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im 18. Jahrhundert in diesen Stellen nicht mehr verfreten: die
Brunner, von Staal, Degenscher, dagegen die Tugginer, Buch,
Reinhard, Arregger, Gibelin neu. Es gliickte also auch hier eine
absolute Ausschliesslichkeit nicht; der Sturz der Besenvalpartei
verhinderte diese Tendenz, sich durchzusesen, indem 1723 Rein-
hard als Seckelmeister und nachher als Venner gewahlt wurde.
Sie erlebte also in der 2. Hilfte des Schanzenbaues eine nur
kurze Bliitezeit und wurde durch das Auftreten des grossen Rates
zerstort, bevor sie den Erfolg ihrer Bemiihungen sah.

Seit den 1720er Jahren blieb vielmehr die Zahl/ der Familien
im Regimente ziemlich konstant. Wenn noch einige Familien
aus den Aemterlisten verschwinden, ist es nur darum, weil sie
ausstarben, oder sich ganz dem Fremdendienste hingaben. So
gingen vor allem die Besenval, nachdem sie ihre Rolle in
Solothurn ausgespielt hatten, fast ganz im franzosischen Kriegs-
und Hofdienste auf und traten im Rate gar nicht mehr hervor.
Nach 1740 finden wir im Kkleinen Rate iiberhaupt nur noch 2
Besenval, im grossen noch 4!

Eine Uebersicht der Vertrefung der Ueschlechfer in den
beiden Réfen in einer Reihe von Jahren zeigt diese Entwicklung
augenfdllig. Als wesentlichste Tatsache ist aus der Statistik zu
entnehmen, dass die Zahl der Familien sich ungefahr gleichblieb,
abgesehen von der schwankenden Bedeutung der einzelnen
Familien innerhalb des Patriziates. Im Verhdltnis zur Zahl der
biirgerlichen Geschlechter iiberhaupt wurde die Ausschliesslichkeit
infolge des Abganges von Familien eher geringer. Bei 96 Familien,
die um 1760 noch lebten, waren damals ca. 32 in den Raten,
also der dritte Teil, wahrend 1690 nur der vierte.
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Der kleine Rat.

, 1700 Totalzahl | davon
! bis |25/26{47/48]69,/70]83/84]97/98|"hrer Rats- Haupt-
1701 18. Jabeh. | amt
. Arregger . . . . . 21 1 1 1 1 1 4 1
‘Bass . . . . . .. — | — 1| —1—1|— 4 | —
'Bercki. . . . . . . — - 1| —=]—=]=1] 1 |-
' Besenval cwosnfl 2 2—]—=] 1]=]| 4| 2
Bieller. . . . . . . — | 1] =] ] — |~ 11—
'Brunner . . . . . . —_ -1 1] =1 1 1 4 | —
'Buch . . . . . .. — 1 1] 1|—=]1—-1—- 1 1
‘Byss . . . .. .. 3|1 1| 3| 41 2| 1] 11 2
- Degenscher — | — | 1 1|1 —1— 2| —
Diirrholz. . . . . . — === 1] — 1 ===
| Dunant . . . . . . — | — 1] —1—1— 1] —
Gerber . . . . . . —|—1—t1|—=1—=] 1]|—
-| Gibelin . . . . . . 1| 1| —1 1= 1] 4] 1
Glus . . . . ... 21 21 3| 41 6] 5] 16 4
' Greder . . . . . . — 2111 —1—1— 3| —
Grimm . . . . . . 2 1 211 3l 3 7 2
Gugger . . . . . . 1y 11 —1 31 2| 1|15 | —
Krutter . . . . . . |—| —| —1—]|—1|— 11—
Helbling . . . . . . — 11— |—7i—7—1|— 1 | ==
vonRoll . . . . . . 21 2| 3] 21 21 2] 10 4
Reinhard . . . . . 1 1t|—|—1—1|— 1 1
Roggenstill . . . .|| 1| —| — ] 1 1 1 2| —
Rudolf . . . . . . 1 1] —]—|—1]— 3| —
Sury . . . . . .. 5| 8| 7| 3| 2| 4| 27 5
Schwaller . . . . . 21 21 2| 3] 2| 1] 10 1
von Staal . . . . . 11l —-1—1—=—1——1- 1] —
von Stdffis . . . | 1 1 1|l —|—1|— 4 | —
Schmid . . . . . . — = —=1—|— 1 1 | —
Settier. . . . . . . 1 1|l —1—1—1— 2 | —
Tschan . . . . . . — |l —=1—1—=1— 1 21 —
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1700
bis
1701

25/26

47/48

69,70

83,04

97/98

Totalzahl
fhrer Rats-
herren Im
18, Jahrh

davon
im |}

Haupt-
amt

| Tscharandi.
von Thurn .

' Tugginer

' Vesperleder .

von Vigier .

- von Vivis .

| Vogelsang .

' Wagner .

' Wallier

| Zurmatten .

| Zeltner

Zahl der vertretenen
Familien
|

|

| -

|

|
-ulw-—a-a|—~|

S

~ | a0 |

|

30 [ QUGN B

| ro — |

21

—
O

e
NN O N NN =D

| o |

| =

Anmerkung: Es muss darauf verzichtet werden, die ver-
schiedenen Zweige der Geschlechter auseinanderzuhalten, so
die Glus-Ruchti, Glup von Blosheim; Sury, Sury von Bussy,
Sury von Steinbrugg; von Stéffis von Mollondin, von Stéffis
von Montet; Wallier, Wallier von Wendelsdorf, da die Aemter-
verzeichnisse, aus denen diese Angaben genommen werden
mussten (teils die A.B. B., teils die Regimentsbiichlein, sowie
Leu-Holzhalb) in dieser Beziehurng ungenau sind.
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Der grosse Rat').

(700/01 | 25/26 | 47/48 | 69/70 | 83/84 | 97/98

* Altermatt . . . . . . —
Arregger . . . . . . —
*von Arx . . . . . . 1
*Baron . . . . . .. 1
Bass . . 5 i 1
*F Baumgartner . . . . —
+ Bercki —
Besenval . . 4
Bieller . —
Brunner 1

+ Buch . . . ¢ B o8 1
B « s 2 2 2 » s 4
1

1

|
|
|
l

-
|
| o |
0o

l ml ol o=l o ol

| w0 | o
Lol ol o

* Bartlime Co.
1 Degenscher . . . .

Diirholz . . . . .
-~ Dunant. . .

* Frolicher . . . . . .
QGerber . . . . . .. i -
Gibelin . . . . —
Glus . . . . . Co. 3

tGreder . . . . . . . 3
5
1

Grimm . . . . . .
Gugger. Coe e
*Qleis. . . . . . L.

ol nl ol =l

| oo | x|

|
|
|
|
|

*Quldimann . . . . . |
+ Helbling . . . . . . — | — | —
Krutter . . . . . . . 1 1 1
*Kualli 0 . . . . o .. — ] e | — -
*Keller. . . . . . . . — ] — | = — | —
*+ Machet . . . . . . . 1 b | e ] = ]| =

| =
|
I

| oo |

|

1} Die }nit * versehenen sind nur im er. Rate vertreten; ¢ im 18. Jahr-
hundert ausgestorben, It. P. Prot. Wirz, Biirgerbiicher.

12
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25/26

41/88

69,70

83/84

97/98 |

* Miinch .
* Arnold-Obrist . .
* Pfluger .
von Roll . . .
*Rolli . . . . . . ..
Reinhard . . . . . .
Roggenstill .
Rudolf .
Sury .
Schwaller. . . . . .
1+ von Staal. . . . . .
von Stéffis . . . . .
: Schmid. . . . . . .
*+ Schaffhauser
* Surbeck Ce .
Seftier . . . . . . .
Tschan . . . . . . .
+ Tscharandi .
von Thurn : mo%
Tugginer . . . . . .
+ Vesperleder . . . . .
von Vigier
von Vivis. . . . . .
Vogelsang . . . .
* Voitel
Wagner
Wallier . . . . . . .
EWIPZE =« ¢« = 5 o 2 & @
*Weltner. . . . . .
Zeltner . . . . . . .
* Ziegler . . . ;
T+ Zurmatten . . . . .
* von Salis von Zizers

Mitgliederzahl
Familienzahl
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Im Zeitraume von 1740 bis 1798 waren in den Réten ver-
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freten :
Kl R. Gr.R. Kl R. Gr. R.
Arregger. 3 4 vonRoll . . . . 7 8
Altermatt . — 3 Reinhard . . . . — 9
Bass . . . . 2 3 Roggenstill. . . 2 3
Bercki . . . 1 — Rudolf . . . . 2 4
Besenval . 1 4 Sury. . . . . 18 27
Brunner . . 3 8 Schwaller 7 11
Buch. 1 3 von Staal — 7
Byss 8 1 von Stéffis . . . 2 3
Bartlime . . . . — 2 Schmid . 1 3
Bieller . . . . 1 — Surbeck . . . . — 3
Degenscher. . . 2 2 Seftier . . . . 1 3
Diirholz ——n 4 Tschan 2 2
Dunant. . . . 2 2 Tscharandi . . 1 —
Frolicher . . . . — 1 von Thurn . . . 1 3
Gerber. . . . 2 4 Tugginer . 4 3
Gibelin. . . . 3 4 | Vesperleder 2 2
Glus. . . . . 12 27 von Vigier . . 2 b}
Greder. 1 — von Vivis .2 9
Grimm . ) 9 Vogelsang . . . 3 12 -
Gugger 10 19 Voitel . . . . — 1
Guldimann . . . — 1 Wagner 4 6
Helbling . . . 1 1 Wallier. 9 14
Krutter. . . . . — 5 WIirZ, « » : = -— )
Kuli. . . . .. — 2 Weltner — 2
Keller . . . . . — 1 Zeltner. . . . . 3 4
Machet. . . . . — 1 Ziegler. . . . . — 3
Arnold-Obrist . — 1 Zurmatten . . . — —
Pfluger . . . . — 5 v. Salis v. Zizers — 1
Anmerkung.: Da es leider schwer war, eine grosse Rat

Statistik fiir das ganze 18. Jahrhundert aus den ABB. auszu-
ziehen, gebe ich bloss aus den Regimentsbiichlein eine Zusammen-
stellung fiir den Zeifraum, fiir den diese gedruckfen Verzeichnisse
einigermassen vollstdndig vorhanden sind, daneben zur Ver-
gleichung die Kleinréte, die aber, insofern sie nicht schon vor 1740
gewdhlt wurden, in den Zahlen des grossen Rates enthalfen sind.
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Diese Verzeichnisse geben ein anndherndes Bild von der Be-
deutung der einzelnen Familien, besonders der des kleinen Rates,
verglichen mit der Zahl der H&upter. Um ihren Einfluss noch
besser veranschaulichen zu kénnen, wédre es analog der Tabelle
von 1690 notig, immer noch die Zahl der zu gleicher Zeit nicht im
Regimente sipenden Familien-Mitglieder beizusepen, was aber
bei der Mangelhaftigkeit der Biirger- und Zunftregister schwer
ist und kaum mit unbedingter Zuverldssigkeit erreicht werden
konnte. '

Immerhin zeigt diese Statistik den Kreis der im absterbenden
ancien régime politisch tdtigen Familien. lhre Zahl war relativ
gross. Doch waren von ihnen stets nur ungefdhr die Halfte
im grossen Rate vertreten. Einzelne Familien konnten lange
Zeit dem Regimente fern bleiben, ohne ihre Ratsfdhigkeit zu
verlieren. lhrer 22 gelangten, teilweise aus Zufall, teilweise
weil sie abstarben, aber wohl auch wegen ihrer geringen Qualitdt,
im 18. Jahrhundert nicht in den Kkleinen Rat. Es darf daraus
aber kein scharfer Gegensats zwischen einer kleinen und grossen
Ratsfdhigkeit konstruiert werden.

Aber trot dieses ziemlich grossen Kreises der ratsfdhigen
Familien waren doch einze/ne Familien betrdchtlich im Vorsprung
und beherrschten den Rat, wenigstens mit ihren Namen, nicht
immer mit ihrem Einflusse! Denn mehrere Beispiele lehren, dass
Vertreter der gleichen Geschlechter oft durchaus verschiedenen
politischen Richtungen im Patriziate angehorten, so anfangs des
Jahrhunderts die beiden Schultheissen von Roll. Wir finden auch
die gleichen Namen teils in den Listen der franzosischen, teils
der spanischen oder anderer Solddienste, z. B. der Glus, Schwaller,
Sury. Die aus den Tabellen ersichtliche Tatsache, dass z. B.
1769/70, bei 31 vertretenen Familien, 7 ) in beide Rédte zusammen
56 Mitglieder, also mehr als die Halfte schickten, zeigt allerdings
eine bedenkliche Einseitigkeit des Familienregimentes, die sich
aber seit 1690 nicht wesentlich verschdrft hat.

Die Tabellen lassen aber jeit schon als wichtigstes Moment
der Wahlpraxis dieser Patrizier den Namen des Kandidaten

) >lr)iiewByss, Glus, Gugger, v. Roll, Sury, Schwaller, Wallier. 1690
waren bei 113 Ratsmitgliedern von 8 Familien zusammen 64 Vertreter im
Rate, bei 35 vertretenen Familien.
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feststellen. Trot den Wahlvorschriften herrschte eben doch eine
ungewohnlich starke Voreingenommenheit fiir gewisse Ge-
schlechter, gegeniiber denen geringere Bewerber meist schon
vor der Wahl zuriicktraten, weil sie die Aussichtslosigkeit der
Prdtension erkannten, so dass lange Zeit die meisten Wahlen
offen und einhellig erfolgten, ohne dass iiberhaupt andere Kan-
didaten genannt wurden. Wir haben auf diese Erscheinungen
in der Wahlgesepgebung zuriickzukommen. Hier muss nur fest-
gestellt werden, welchen Anwadrtern ein solcher Vorzug zukam.

Wenn auch keine eigentliche Erblichkeit der Ratssfellen
zu konstatieren ist, so herrschte doch das Bestreben vor, fiir
ein abgehendes Mitglied einen nahen oder fernern Verwandten
zu wdhlen, was sehr oft direkt protokolliert wird: ,Der Sohn
des Verstorbenen®, ,der Bruder, Schwager des Promovierten®
u. d. Gelegentlich traten auch dltere oder krdnkliche Ratsmit-
glieder in der Meinung zuriick, einem jungen Verwandten Plat
zu machen. Doch erhob sich fast regelmdssig Opposition gegen
dieses Verfahren, wenn sich solche Falle wiederholten, so dass
sie nie zu einer regelmadssigen Wahlerscheinung wurden.

Auf einzelnen Ziinffen waren gewisse Familien im Vor-
sprunge, so auf Wirten die Vigier, von Stédffis: zu Schmieden
die Wagner; zu Webern die von Roll; zu Schneidern die Wallier
und Glufs; zu Mepsgern wenigstens spdter sehr stark die Vogel-
sang. Die grossern Familien waren aber darauf angewiesen,
ihre Mitglieder, bezw. die verschiedenen Familienzweige auf
mehrere Ziinfte zu verteilen, um mdoglichst viele ins Regiment
bringen zu konnen, so die Sury, Wallier, Gugger, die wir fast
auf allen Ziinften finden. Es kam vor, dass auf einzelnen
Ziinften ein fast regelmdssiger Wechsel der Familien staftfand,
wie wenn dariiber eine stillschweigende Abmachung unter den-
selben bestanden hétte, so in den 1710- und 20er Jahren auf
Metsgern die Wahlfolge: Gugger, Vogelsang, Reinhard; Gugger,
Vogelsang, Reinhard u. &., bis dann im grossen Rate die Vogel-
sang auf dieser Zunft ein solches Llebergewicht erlangten, dass
sie neben einem Gugger mit fiinf Mitgliedern im Aemterver-
zeichnis von 1797/98 erscheinen. Achnliche Einseitigkeiten zeigen
auch andere Ziinfte; so hatten die Schmieden 1747/48 4 Wagner
als Qrossrate.
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Auch den nahen Verwandften hervorragender Ratsmifglieder
glaubte man einen Vorrang zubilligen zu miissen. So wird bei
der Wahl gelegentlich vermerkt: ,Der Sohn des Schultheissen®
u. s. w. Die Haupter hatten durch ihr Vorschlagsrecht, auf das
spdter zuriickzukommern ist, eine nicht geringe Macht, die Wahl
zu leiten.

Seltener werden bei den Wahlen besondere Griinde ange-
fiihrt, etwa: In Ansehen der Verdienste seiner Vorfahren oder
seiner Familie, und es ist schon aussergewohnlich, wenn bei einer
blossen Jungratwahl die Begriindung steht: Wegen in Ge-
schdften wohl applizierten Talenten und Wissenschaften, und
weil er sich bei hohem Stande gleich seinen Voreltern verdient
gemacht hat, so 1753 bei der Wahl eines ]. ]. A. Degenscher als
Jungrat.

Es herrschte das unverkennbare Streben, den einzelnen
Geschlechtern, Familienalliancen oder Anhdngern der verschie-
denen ausldndischen Dienste ihren Einfluss im Rate zu be-
wahren, wepgigstens in den ruhigen Zeiten der innern Politik.
So viel sich erkennen ldsst, waren Wahlstreitickeiten im Rate
die Ausnahme, so dass die gesesliche Biichsenwahl lange Zeit
selten verlangt wurde. Denn frosdem die Institfution der Ex-
spektanzen, d. h. der Anwartschaften auf die Ratsstellen, die in
Bern bliihte, abgeschafft worden war, wusste man doch meistens,
wer bei ndchster Vakanz prédtendieren werde, so dass weniger
angesehene und vor allem auch — bei dem hohen Respekt,
der dem Alter gezollt wurde, und den strengen Rang- und
Etiquettenbegriffen dieser Zeit! — jiingere Anwadrter meist gar
nicht wagten, zu prdtendieren, d. h. sich bei .den Wa&hlern um
das Amf zu bewerben. Hatten sie trosdem den Mut, sich vor-
schlagen zu lassen, so entschied, in diesem Falle dann in ge-
heimer Abstimmung, der Rat meist zu Gunsten der Anciennetat.
Bis zur obligatorischen Einfiihrung der geheimen Wahl 1764
stand aber in der Regel das Wahlergebnis schon vor der Votation
fest,und der wichtigste Vorgang dieses Geschéftes, die Anmeldung
bei den Ratsherren, geschah ausserhalb des Rathauses, in den
Privathdusern. Daher mussten die persénlichen Motive ungemein
stark mitwirken, indem schon zum vorneherein den vornehmern
Bewerbern mit mehr Achtung begegnet werden musste.
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Nur wenn solche fehlten, was ja 6fters vorkam, hatten auch
Geringere Aussicht, gewdhlt zu werden, und daher finden wir
einen relativ grossen Kreis von Familien im Regimente.

So viel die Ratsmanuale ein Urteil erlauben, bildete sich
im Laufe des 18. Jahrhunderts eine ruhige und versdhnliche
Art der Behandlung der Wahlgeschiffe aus, und wir horen
wenig von Wahlkdmpfen. Die Tradition hielt diese Angelegen-
heiten mit fester- Hand im Banne. Was vor dem Wahlakte
jeweilen in den Privathdusern gesprochen und verhandelt wurde,
ldsst sich nicht mehr feststellen, nur vermuten.

Am wenigsten angefochten wurden die Wahlen von Seite
der Biirgerschaft. Sie machte keinen ernstlichen Versuch, das .
Herrenregiment durch Wahlbewerbungen zu &@ndern.

Erst gegen Ende des Jahrhunderts waren die Parfrizier ge-
zwungen, ihren Kreis etwas zu dffnen. Der starke Abgang an
Geschlechtern und die engen Verwandtschaftsverhdltnisse notigten
zu dieser ,Demokratisierung®, die sicher nicht allgemeinpoli-
tischen Einsichten entsprang.

Wir haben dieser Entwicklung nachzugehen, da sie zugleich
die Ausschliesslichkeit des Patriziates trefflich beleuchtet.

Fast fortwdhrend hatte sich die enge Verbindung der Familien
durch Schwagerschaften im Rate selber darin bemerkbar gemacht,
dass viele Geschifte einfach nicht erledigt werden konnten, bloss
aus formellen Griinden, weil zu viele Ratsherren wegen Verwandt-
schaft abtreten mussten. Man verzichtete dann meistens auf die
materielle Behandlung dieser Traktanden, um nicht an den gott-
lichen Verfassungskonstitutionen riihren zu miissen, und ver-
sparte sie auf giinstigere Zusammenseungen der Rdte, wenn
man sich nicht, in dringlichen, besonders Rechtsfdllen entschloss,
vor den grossen Rat zu gelangen, um von ihm einen Dispens
der Satung des Abtretens zu erwirken.

In den 60er und 70er Jahren mehrten sich diese Félle be-
denklich. Aber noch liess man lieber die Geschdfte liegen und
verschob sie mit andern nach bekannter Uebung, als dass man
neue Krdfte zugezogen hdtte.

Am deutlichsten aber zeigt sich diese Erscheinung in der
Besapung der Aemter, wo oft aus Verwandtschaft so viele
Ratsherren abtreten mussten, dass kaum genug zum Votieren
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blieben, so dass es oft vorkam, dass weniger als die Hailfte
der Votanten siten bleiben konnten, z. B. in einer Chorherren-
wahl 1785 von den 35 wahlberechtigten Ratsherren nur 5 Votanten
bei 7 Bewerbern!

Aber solche Zustédnde riihrten noch nicht direkt am Bestande
des Patriziates, und sie fielen bei den iibrigen Mdngeln im Staate
nicht weifer auf. Bedenklich wurde diese Ausschliesslichkeit den
»Herren“ erst, als nicht mehr geniigend Kandidaten fiir die Rats-
wahlen vorhanden waren. Es entsprang also keineswegs einem
aktiven politischen Vorgehen der Patrizier, etwa infolge der
Aufklarungsideen, wenn sich ihr Kreis offnete, sondern dem
- Triebe der Selbsterhaltung.

Die Patrizier waren einfach nicht mehr stark genug, alle
Rarsstellen allein zu beseien. Die starke Hingabe an den
Fremdendienst und den geistlichen Beruf, die beide eine leichte
und zum Teil gldnzende Versorgungsmoglichkeit boten, raubte
viele Krdfte dem Staatsdienste. Sie war feilweise die Ursache
des Aussterbens einiger vornehmer Familien oder Zweige der-
selben. Solche Erscheinungen zeigten sich auch anderwarts?).

Nach dem Biirgerregister von P. Protasius Wirz sfarben
im 18. Jahrhundert an ratsfédhigen Familien aus:

Altermatt II . . . . . 1704 Sury von Steinbrugg . 1739
vonArx. . . . . . . 1703%| Degenscher . . . . . . 1781
Baron. . . . . . . . 1733 Greder . . . . . . . . 1751
Baumgartner. . . . . 1729 Helbling . . . . . . . 1791
Buch || L. ires | vonStaltisallesLinien| 7o
Machet . . . . . . . 1719 Tscharandi . . . . . . 1798
Rudolf (I . . . . . . 1681) | Vesperleder . . . . . . 1789

nm . ... .. 1717 Zurmatten. . . . . . . 1734

m . . ... . 1741 von Staal . . . . . . . 1787
Schwaller I . . . . . 1795

Um 1760 waren noch 96 altbiirgerliche Geschlechter vor-
handen — von denen aber 18 nur noch auf einem Kopfe be-
ruhten — mit zusammen 421 mdannlichen Personen, die den Eid

1) z. B. in Bern, s. v. Rodt, B. F. p. 95.
2) Diese Angabe ist falsch, da ein v. Arx bis 1711 Grossweibel war.
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geleistet hatten. Rechnet man auch hier ein Verhdltnis von !/s der
Ratsfahigen, so waren es deren noch ca. 140, bei 101 Ratsstellen.

Dieser Abgang an Kandidaten machte sich vor allem in der
Besepung der Jungratsstellen geltend, da weder Vater und Sohn,
noch Briider zugleich im kleinen Rate siten konnten, dagegen
diese ndchsten Verwandten von Ratsherren im grossen Rate
zahlreich waren.

Die Obrigkeit musste schliesslich iiber Massnahmen zur
Steuerung dieses Uebels beraten. 1770 tat der Schultheiss im
Namen des kleinen Rates vor dem grossen einen Anzug ') ,wegen
der so notwendigen Verheiratung der Grossréte zur Erhaltung
der ausgehenden Familien“. Da aber zu wenig Grossrdte an-
wesend waren, wurde diese heikle Frage verschoben, und wir
finden nachher nichts mehr iiber sie. Offenbar hielten die da-
maligen Politiker ein solches Problem, dessen Losung dem
Polizeistaate weniger schwer gefallen ware als dem heutigen, fiir
zu delikat und den in Betracht kommenden Personlichkeiten zu
nahe tretend, sodass der Staat darauf verzichtete, sich innerhalb
des Patriziates den Nachwuchs zu sichern. '

Die Folgen blieben nicht aus. Schon der Umstand, dass
frots Einfithrung der geheimen Wahl 1764 die Jungréte sehr oft
wieder offen gewdhlt wurden, ist ein bedeutsamer Fingerzeig.
Es war eben nur ein Grossrat auf der betreffenden Zunft vor-
handen, der die nétigen Bedingungen fiir die Wahl erfiillte. Eine
geheime Wahl war also zwecklos. Diese Félle wurden immer
mehr zur Regel.

Es kam scgar so weit, dass Dispense von der Wahlordnung
erteilt werden mussfen, damit zu junge Grossrate in den kleinen
Rat gewdhlt werden konnten. Diese Wahlvorgédnge sind dusserst
inferessant und charakteristisch.

Auf der Schuhmacherzunft hatte 1783 nach dem ploslichen
Tode des Seckelmeisters Gibelin, der offenbar verschiedene Wahl-
kombinationen iiber den Haufen warf, nur ein Qrossrat die
notigen Eigenschaften, um als Jungrat nachzuriicken, ein Ludwig
von Roll?). Dieser wollte aber nicht, wahrscheinlich, um sich fiir

D R. M. p. 699.

2) Es ist wahrscheinlich jener v. Roll, der damals in der franz. Garde,
nach der Revolution als Oberst in England diente. Schmidlin, Genealogie
v. Roll. p. 159.



den Fremdendienst die Bahn offen zu halten. Ein zweiter, Amanz
Gluts, Leutnant in franzosischen Diensten, hatte das gesepmadssige
Alter von 24 Jahren noch nicht. Von den iibrigen sassen Vater,
Sohne oder Briider im kleinen Rate. Darauf beriet der grosse
Rat, an den dieses aussergewohnliche Geschaft natiirlich gewiesen
werden musste, ob Gluts wegen seiner Jugend zu dispensieren
oder ob allen regimentsfdhigen Biirgern dieser Zunft die Pra-
tension zu gestatten sei. Er entschloss sich zu dem Vorgehen,
das am wenigsten von der strengen Linie der Verfassung ab-
wich, zugleich aber auch dem Patriziate nicht nahe frat. Gluf
wurde mit Dispens des grossen Rates durch den kleinen zum
Jungrate gewdhlt?), ,in Anbetracht, dass ein Grossrat schon
wirklich ein Mitglied des Staates sei und den ersten zur Prdten-
sion der Ratsstelle notigen Schritt schon getan habe, doch unter
ausdriicklicher Bestdtigung der Sapung und ohne Konsequenz*“!

Die Konsequenz kam aber schon drei Monate spéter, indem
auf der namlichen Zunft ein Jungrat resignierte und sich so der
Fall vom 22. Februar wiederholte; denn in wenig ausschauender
Weise hatten die Ratsherren damals einen erst 22!/: jdhrigen
Tugginer in den grossen Rat gewdhlt, der natiirlich bei einer
baldigen Vakanz im kleinen Rate nicht wahlbar war. Es musste
also ein neuer Dispens vorgenommen werden.

Die Kalamitdt dauerte aber auf dieser Zunft an und fiihrte
zu einem Wahlunikum, das so recht den Geist des Patriziates
zeigt. Im folgenden Jahre namlich war hier bei einer neuen
Vakanz im jungen Rate gar kein Grossrat vorhanden, der, selbst
mit Dispens, hdtte gewdhlt werden konnen, denn Ludwig von
Roll lehnte wieder ab. Deshalb ordnete man nach weitldufigen
Verhandlungen den Wahlgang mit verschiedenen Dispensen von
Verfassungsbestimmungen in der Weise, dass zundchst der
Grossrat gewdhlt wurde, statt der Jungrat. Und natiirlich: Man
wdhlte nicht den dltern Bewerber, den nicht patrizischen Schiisen-
hauptmann Weltner ?), sondern den Leutnant Gibelin aus adeliger
Familie, der noch nicht 24 Jahre alt war und darum von der

) R. M. 1783. Febr. 22., 23.

?2) Die Wahl kam mit 17 : 9 Stimmen zustande, laut Bass, Tagebuch
Bd. lll sub anno 1784 p. 12. (St. B. Sol.), der auch berichtet, dass die Be-
ratungen iiber diesen komplizierten Fall drei Stunden dauerten!
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Satung dispensiert werden musste, um nach seiner Wahl in den
grossen Rat gleich zum Jungrate weiterbefordert werden zu kénnen.
Ein solches durchaus ungesetliches Mandver war néfig, um
den patrizischen Gedanken zu erhalten, statt dass Weltner als
Jungrat und Gibelin als Grossrat ernannt worden wdére, ohne
Dispens von der Verfassung.

Wir horen zwar von keinen solchen Wahlkiinsteleien mehr.
Es fehlten anscheinend iiberhaupt patrizische Kandidaten dazu.
Vielmehr zeigen nun die Ernennungen von mehreren Biirgern
zu Qrossrdten, dass die Kraft des Patriziates erlahmte.

Die Aemterlisten des letiten Viertels des 18. Jahrhunderts
zeigen verschiedene neue Namen, die das Patriziat wieder er-
weiterten. lhre Auswahl war sehr sorgfdltig. Es waren meist
Personen, die dem Patriziat in irgend einer Beziehung nahe
standen, Kanzleibeamte, Schiisenoffiziere, auch ein Stadtphysikus,
vor allem aber, in getreuer Erinnerung an den Ursprung der
Familienherrschaft und Verfolgung der noch im 18. Jahrhundert
immer geiibten Wahlpraxis: Offiziere aus fremden Diensten.
Die Verdienste um einen fremden Staat hatten mehr Kraft als
die um die Heimat!

Schon 1770 trat der Kupferschmied und obrigkeitliche Buch-
drucker Philipp Jakob Scherer, ein in der Biirgerschaft geachteter
Mann (er war spater Schiitenhauptmann!), gegen einen Diirholz
und einen Leutnant von Staal, der gewdhlt wurde, als Bewerber
auf, 1771 wieder ohne Erfolg gegen einen Amtschreiber Diirholz,
nochmals 1772 gegen einen Leutnant Gugger, worauf er seine
politischen Aspirationgn aufgegeben zu haben scheint. Auch die
Bewerbung eines von Hallwil, eines bisher im Staatsdienste
nicht tdtigen Geschlechtes, hatte 1772 gegen einen Arregger kein
Qliick, ebenso 1775 die eines Wirz von Rudenz gegen einen
Byss, dagegen 1773 der Feldmarschall J. B. Altermatt.

Aehnliche Wahlvorgédnge lassen erkennen, dass in gewissem
Masse noch ein zweiter Grund bei diesen Prdtensionen nicht
ratsfahiger Personen mitwirkte: das geheime Wahlverfahren.
Doch zeigen die Resultate, dass fiir diese nur Aussicht war,
wenn ratsfdhige fehlten. Auch dadurch konnte man sich Eingang
ins Regiment verschaffen, dass man sich zum ennetbirgischen
Vogt, einer in Solothurn wenig begehrten Stelle, wahlen liess,
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und nachher das Anrecht auf Geltung als Altvogt und damit
Eintritt in den Grossrat hatte, so 1778 ein Diirholz.

Die Ratsherren gingen bei der Aufnahme neuer Familien
nur sachte vor. Bisher war es erst den Diirholz und Altermatt
gelungen; die folgenden Wahlen zeigen diese schrittweise Er-
weiterung der Familienherrschaft.

1778 der Grossmajor und St. Ludwigsordensritter Voife/ gegen
einen Krutter und Kulli,

1781 der Feldmarschall Paul A/fermatt,

1782 der spanische Leutnant Wirz gegen einen Uhrenmacher
Pfluger und Negotianten Schwaller?),

1784 Wirz von Rudenz, St. Lazarusritter, erzbischofl. salzburg.
Kammerherr, fiirstlich - konstanzisch adliger Rat u. s. w.
gegen den Zollcommis Rudolf, den Stadtseckelverwalter
Wirz und den Handelsmann Wirz..

1785 Registrator (und spéterer Gerichtsschreiber) Kul/li*) gegen
Krutter,

1785 Ratssubstitut Keller,
1785 Handelsmann Bartlime,

1786 Goldschmied Pfluger, capitaine de chasse in Frankreich,
gegen Messerschmied Lambert und Statthalter Wirz,

1786 Oberst Krutfer gegen Handelsmann Frolicher, Bdacker und
Schiisenfiihrer Frolicher und Geburtshelfer Wirz,

1786 Ein Ausnahmefall: Handelsmann und Schiienfiihrer Fro-
licher gegen die iibrigen obigen Bewerber und Aidemajor
Krutter,

1786 Kulli, spanischer Grossmajor, gegen Aidemajor Krutter und
Handelsmann Frolicher,

1787 Handelsmann /. B. Bartlime,
1789 .Guldimann, franzosischer Hauptmann,
1793 Vogelsang, Hauptmann, gegen Registrator Vogelsang,

") Vertreter eines Zweiges der Familie Schwaller, der sich vom Frem-
dendienste abgewandt hatte, der Held des ,Schwallerhandels* 1782.

*) Lt. Bass, Tagebuch mit 27 : 7 Stimmen. Es konnten also sozusagen
alle Ratsherren stimmen, weil Krutter und Kulli keine Verwandten im Kkl
Rate hatten.
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1793 Arnold-Obrist, Handelsmann, gegen Amtschreiber Keller
(Ausnahmefall 1),

1795 Notar Wirz gegen Hauptmann Gobenstein und Weltner,

1795 Ziegler, Handelsmann, gegen Prokurator Amiet und Amt-
schreiber Keller,

1795 Ziegler, Handelsmann, gegen Gassmann, Handelsmann,
und Gris, Notfar,

1795 Leutnant Wirz gegen Altlandschreiber Pfluger,

1795 Dr. med. Welfner gegen Ziegler und Gassmann, Handels-
leute, und QGris, Notar,

1796 Diirholz gegen Goldschmied Pfluger und Leutnant Pfluger
und Prokurator Wirz,

1797 Schiitenhauptmann Wirz gegenHandelsmannArnold-Obrist,
Goldschmied Pfluger, und Leutnant in spanischen Diensten
Pfluger,

1797 ein Oberst von Salis von Zizers, Ritter.

Wir konnen hier sozusagen in neuer Auflage die Entstehung
eines Patriziates verfolgen. Diese Wahlen, die alle im lesten
Viertel des Jahrhunderts bisher nie oder schon lange nicht mehr
im grossen Rate verfretenen Familien enthalten, zeigen, wenn
auch nicht durchwegs, so doch in sehr starker Weise die Vor-
liebe, die man bei dieser Erweiterung des Patriziates zuerst
den Offizieren und den schon zugelassenen Familien, dann
iiberhaupt den hoher gestellten Personen entgegenbrachte.

Am urspriinglichen Charakter des Patriziates dnderten
diese Neupaftrizier nicht viel, da sie alle Familien angehérten,
die vorher schon in der Biirgerschaft hervorgetreten waren, und
da sie zudem erst im grossen Rate sassen, wo sie noch nicht
sehr zur Geltung kommen konnten.

Der Charakter des solothurnischen Patriziates blieb, wie
er von Anfang an gewesen war, milifaristfisch. Das zeigt die
Berufszusammenseung der Réte, die in der Hauptsache aus
alten oder aktiven Offizieren bestanden.

Die seit 1729 gedruckten Regimentsbiichlein?) geben uns leider
nur die Berufe der Grossrdte an. Der Beruf der Kleinrdte war
eben die Magistratur.

1) Die Regimentsbiichlein sind leider auf den soloth. Bibliotheken und
im Staatsarchive nur liickenhaft vorhanden, besonders die friihern.
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1731 sassen im Qrossrate!):
16 Offiziere in franzosischen Diensten
d Offiziere in spanischen Diensten
7 Offiziere ohne Angabe des Dienstes

25 Offiziere. Freilich war von diesen jedenfalls der
grosste Teil standig oder sehr oft landes-
abwesend.

5 solothurnische Stadtoffiziere ‘
6 gewesene solothurnische Offiziere,

also 34 Militdrs im grossen Rate, mehr als die Halfte!

Ferner in fremden Hofdiensten, 2 Dolmetscher der Ambassade;
in stdndigen soloth. Staatsamtern 8
Altlandvogte 18
Arzt 1
ohne Angabe des Berufes 12
Im Regimentsbiichlein von 7733,34 werden sogar 42 Gross-
rdte als Offiziere in fremden Diensten oder als solothurnische
bezeichnet, wdhrend nur 22 im solothurnischen - Staatsdienste
aufgewachsen und tédtig waren. Ungefdhr gleich war das Ver-
hdltnis 7760/61: 9 solothurnische, 17 franzosische, 7 spanische,
d sardinische Offiziere und 6 ohne Angabe des Dienstes, total
42, im solothurnischen Staatsdienste (meist Altvogte): 19, 3
Dolmetscher, 2 Aerzte.
1772/73: 27 Offiziere in franz. Diensten, davon 21 noch aktiv
8 Offiziere in span. Diensten, davon 6 noch aktiv
3 Offiziere in sard. Diensten, davon 2 noch aktiv
5 solothurnische Offiziere
2 ohne Angabe des Dienstes

45 Offiziere
13 Altvogte, 3 Dolmetscher, 1 Arzt.

Dass 7797/98 das militdrische Element iiberwog, war durch
die Qrenzbeseung gegeben. Nun bildeten aber die solothur-
nischen Offiziere, die teilweise erst auf die Gefahr von aussen
hin als solche ernannt worden waren, die Hauptvertretung im
grossen Rate, ca. 12 aktive und ein halbes Dupend gewesene

) Grossrdte mit zwei oder mehreren Eigenschaften werden doppelt
oder mehrfach aufgefiihrt.
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solothurnische Offiziere, von denen aber die meisten friiher in
Frankreich gedient hatten, dazu noch & spanische und 13 ohne
Angabe des Dienstes. Solothurnische Staatsbeamte waren 10,
Altvogte 12, Arzt 1, ohne Berufsangabe 10, in fremdem Hof-
dienste 1; als neues Element das neupatrizische, von dem 6
Handelsleute waren.

Man darf annehmen, dass die meisten Grossridte und Rats-
herren, besonders die ohne Beruf angefiihrten, Gufsbesiser
waren '), also Agrarier, was den starken Konservatismus des
Staates erkldrt. Sie besassen im Biirgerziel und in den Vogteien
ihre Hofe, die sie an Lehenleute verpachtet hatten und auf denen
sie einen Teil des Jahres zubrachten. Sie selber widmeten sich
dem gesellschaftlichen und politischen Leben der Stadt oder
dienten noch in fremden Armeen. Der Hauptberuf der Grossradte
war, auf eine Beforderung zu einem Standesamte zu warten,
besonders auf eine Vogtei, die Stelle eines Stadtoffiziers oder
den Jungrat. Den meisten Patriziern war es, wenigstens in ihrer
Bliitezeit, moglich, ein solches berufsloses Leben zu fiihren, da
sie iiber bedeutende Vermogen verfiigten, viele zudem Pensionen
genossen ?) und von ihren Giitern oder Bodenzinsen und Zehnten
. 1) Schon die vielen Lehenleute, mit denen sich die Verwaltung stdndig zu
befassen hat, und iiberhaupt das starke landwirtschaftliche Interesse der Rite

deuten darauf. Auch aus Haffner II. 27. und fremden Reisebeschreibungen
wissen wir es.

#) Die Pensionen waren an Staat und Private sehr betrdchtlich. Der
Staat bezog im 18. Jahrhundert jdhrlich 6800 Pfd. (Biichi p. 116).

Den Privaten war theoretisch der Bezug von Pensionen verboten, so
noch 1711: Abstellung von partikular distribuierten heimlichen Pensionen
fremder Fiirsten, da das dem Stadtrecht zuwiderlaufe und das hier niemals
zuldssig gewesen sei (1) ausser seit einigen Jahren. (R. M. 8. Juni). Dieser
Beschluss hatte aber keine Wirkung, wie bekannt ist. An die Ratsherren,
Tagsatungsabgeordneten, Hdupter wurden oft grosse Summen verteilt. Fiir
den Abschluss der Allianz von 1777 erhielt z. B. Schuliheiss Schwaller eine
jdhrliche Pension von 6000 L., auch andere Personen. (Bass, Tagebuch Il
sub anno 1777 p. 81). Auch die Geistlichkeit erhielt Jahrgelder. Chorherr
wWagner berichtet unterm 9. Mai 1696: heute habe er die Pension von Herrn
Milin de Bernais 80 Fr. erhoben. (Tagebuch, unpaginiert). Bedeutend waren
die Ruhegehdlter der Offiziere, z. B. Feldmarschall Ludwig Paul Karl Altermatt
(1785 ), 10,000 L. jdhrlich. Es gab cine eigentliche Sucht nach Pensionen.
So berichtet Chorherr Wagner von einem Pfarrer Altermatt, der dem Kaiser

und dem Konig von Frankreich geriihmt habe, sperans pensionem (Tage-
buch 1696, 4. Oktober).
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leben konnten. Dagegen waren nur die Hé&upter, Ratsherren
und Vogte und einige andere Beamte in der Lage, aus den
Staatseinkiinften zu leben, die freilich sehr betrdachtlich waren’),
also nur etwa die Halfte der in den Ré&ten sipenden Personen.
Denn die blosse Grossratsstelle war nicht so reichlich dotiert,
dass sie ihrem Inhaber den Lebensunterhalt gesichert hatte. Der
grosse Rat frat ja auch in der Regel monatlich nur einmal zu-
sammen; dieses Amt konnte also nicht als ein Lebensberuf
gelten. ’

Der Vermdgensstand der einzelnen patrizischen Familien
war iibrigens ein recht verschiedener. Reichbegiiterte Familien
gab es wahrscheinlich nicht so viele, als man gewdohnlich an-
nimmt. Aus franzosischen Gesandtschaftsberichten erfdhrt man
gelegentlich, dass irgend ein Haupt- oder Ratsherr ,nichf reich*
sei?), dass man ihn daher mit einer Privatpension oder Be-
giinstigung seiner S6hne im Kriegsdienste an die Krone fesseln
konne. Aus der Zeit des Franzoseneinfalles ist bekannt,
dass die Patrizier die Brandschasungssumme nicht aufzubringen
vermochten, weil sie weniger reich waren, als man bisher all-
gemein geglaubt hatte. Doch muss ihre 6konomische Lage in
der Glanzzeit, die man wohl mit der Vogelsangchronik als von
der Mitte des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts annehmen
darf, eine recht gute gewesen sein, da sich die meisten einem
beruflosen Leben hingeben konnten®). Erst im Laufe des 18.

") Biichi a. a. O. p. 61 f. Coxe, Briefe Il 1791 p. 109 nennt einige Ein-
kommen.

) s. z. B. Bericht Du Luc's, schw. Mus. 1816 p. 646: Venner Glus, von
dem wir auch wissen, dass er zu einem ungewohnten Nebenberufe griff,
indem er 1721 von R. B, gegen 3 Pfd. jdhrlichen Lehenszins fiir 50 Jahre
die Goldgewinnung aus dem Aaren- und Emmensand und anderm im Kanton
Solothurn aufrinnendem Sand erhielt. (R. M. p. 1109). |

%) Sehr reich waren die Besenval, schon von ihrem Stammvater Martin
her, der sein Vermdgen aber nicht in fremden Diensten, sondern durch
Spekulationen machte. s. Schmid, Besenval, p. 11 f. Doch ging ihr Besity
spdter zuriick, besonders durch die Prachtliebe des Stadtvenners Franz Jos.
s. Amiet, |. Gertrud Sury p. 18 und p. 47 Anmerkung 19 und fi. Dieser
Stadtvenner hinterliess eine grosse Schuldenlast. Die Bemerkung Amiet’s,
dass wohl nur deswegen der Frau Stadtvennerin ein Amtsstatthalter fiir
ihren verstorbenen Sohn, Vogt von Bechburg, gegeben worden sei, ist aber
unrichtig. Bei Todfall eines Vogts hatten die Angehtrigen immer das Recht,
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Jahrhunderts scheint sie sich verschlechtert zu haben. Der fremde
Kriegsdienst war nicht mehr so abtrdglich, wenn auch nicht
minder begehrt als frither. Einzelne Familien scheinen schlecht
gewirtschaftet zu haben. Nicht selten kamen von patrizischen
Personen finanzielle Miseren im Rate zur Sprache, der sie
meist an den grossen Rat weiterleiten musste, weil grossere
Darlehen aus dem Stadtseckel zur Unterstiiung noétig wurden.
Meist fehlte es eben an Bargeld, wdhrend die Natural-
leistungen den GQutsbesisern noch reichlich zuflossen. So
musste der Seckelmeister Sury von Bussy 1753 wegen einer
Biirgschaftsschuld gegen seinen Bruder, einen Oberst in spani-
schen Diensten, um einen Vorschuss von 20,000 Franken auf
10 Jahre unzinsbar bitten'). Auch andere Patrizier schuldefen
dem Staate grosse Betrdge, so dass er sich mit ihren Ver-
mogensangelegenheiten befassen musste, so 1762 der Grossrat
Ben. Bass 10,000 Pfd.?), 1773 der Bauherr Jungrat Gugger, der
wegen seinen Amtsschulden auf ein Jahr in seinem Amte einge-
stellt wurde, ein seltener Fall! Der grosse Rat erliess ihm dann
aus bekannter Milde und Grossmut und in Anbetracht seiner
.Ehrenfamilie“ 1000 Kr. 1775 starb ein Interpret von Roll mit
Hinterlassung von mehr als 600 Kr. Schulden, die schliesslich
von seiner Familie iibernommen wurden. 1777 musste sich der
geheime und ordentliche Rat mit dem ,iiblen Hauswesen“ des
Altstadtleutnants Bass befassen, 1778 mit den grossen Schulden
des Gosger Landvogtes Gugger, 1786 mit einer Schuld des
gewesenen Salzkassiers Tugginer an die Salzkasse von
25,000 Pf.

Einige patrizische Familien mussten sogar die Ganf an-

die Vogtei noch fiir eine gewisse Zeit durch einen Statthalter verwalten zu
lassen.

Sehr reich waren auch, laut einigen Inventarien, welche Schmidlin, Gene-
alogie von Roll, vertffentlicht, verschiedene Glieder dieser Familie; so besass
der Schultheiss Joh. Ludwig von Roll bei seinem Tode 1715 ein fruchtbares
Vermogen von 194,531 Gl. (ca. 400,000 Pfd.), das auf verschiedenen Giitern
und Bergen haftete (von Roll. Gen. p. 127); der Schultheiss Joh. Friedrich
von Roll hinterliess 1723 362,000 Pfd. (ibid. p. 194).

) Das Geschdft nahm den grossen Rat ldngere Zeit in Anspruch R .
M. 1783, 17. Okt.; 14. 17. Nov., 1788. 11. Jan., 1766, 23. Jan.. 2. Mai.

) R. M. p. 236.

15
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rufen, so 1761 die Degenscher, besonders aber der Gerichts-
schreiber Peter von Staal, 1768, der die Finanzgeschdfte seines
Amtes so schlecht verwaltet hatte, dass er schliesslich resignieren
musste.

Diese Fille sind durchaus nicht etwa vereinzelte Erschei-
nungen, sondern finden sich, wie die Geldverlegenheiten der
gewohnlichen Biirger, in den Ratsmanualen recht haufig und
lassen die Vermogensverhiltnisse vieler regierender Familien
nicht in giinstigem Lichte hervortreten. Auch die einfach un-
ausrottbaren Exstanzen von Amtsverwalfungen her, wie iiber-
haupt die Tatsache, dass Amtsschulden und Darlehen vom Staate
mit niedrigem oder gar keinem Zinse an der Tagesordnung
waren und nicht einmal besondern Anstoss erregten, werfen kein
gutes Licht auf die solothurnische Finanzwirtschaft, sowohl der
Privaten wie des Staates.

Esist freilich schwer, einen klaren Einblick in diese Verhaltnisse
des Patriziates zu bekommen, da eben die giinstigen Seifen
desselben ausser in Vergabungen weniger in den Akten zum
Vorschein kommen. Im allgemeinen darf aber den finanziellen
Fadhigkeiten der regierenden Kreise kein gutes Zeugnis ausge-
stellt werden. Sehr viele ihrer , Verlegenheiten“ entstanden aus
schlechter Haushaltung, besonders aus der unbesorgten Lebens-
weise dieser Familien, die sich viel mehr dem Genusse und
Miissiggange hingaben und allzusehr das Beispiel des ,Hofes*
nachahmten, der prunkvolle Feste abhielt. Das wirkte ansteckend
auf die Patrizier und verpflichtete zu Gegenleistungen. Pracht-
liebe und Lebensfreudigkeit zehrten stark an den Giitern dieser
Familien. Da halfen alle Sittenmandate der Obrigkeit nichfs
gegen den verlockenden Zug, der von der Ambassade herkam').

Aus den Urteilen fremder Reisender erfahren wir, dass in
Solothurn eine feine Lebensart und jederzeit ein lustiges ge-
sellschaftliches Leben herrschte; so rithmt Hirschfeld die
solothurnische Gesellschaft, indem er, jedenfalls zu giinstig
sehend, schreibt?): In der vornehmen Gesellschaft gebe es eine

') Vergleiche nur Amiet, J. Kulturgeschichtl. Bilder, iiber das Fest von
1729 oder die aktenmédssigen Schilderungen desselben Verfassers in: Ger-

trud Sury.
) Hirschfeld, Briefe 1776, p. 12.
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ausgesuchte Anzahl der schénsten und lustigsten Personen beider
Geschlechter. Die Solothurner seien gesitteter und gefélliger
gegen [Fremde als anderswo in der Schweiz, vermutlich wegen
der Ambassade. Diese habe hohes Ansehen, mehr als in einer
Republik zu erwarten sei. Die franzésische Partei sei hier am
stdrksten und geniesse Jahrgelder. Dann weiter: Es gebe wenig
regimentsfdahige Familien. Es herrsche Wohlstand und Reichtum.
Der Vornehme lebe in allem Anstand, aber nicht so iippig und
verschwenderisch wie in Bern. Hirschfeld ist iiberhaupt sehr
von Solothurn eingenommen. Er nennt den Kanton einen der
gliicklichsten und die Verfassung eine der besten der Schweiz ?).

Rolant de la Platiére?) sagt, Solothurn sei angenehmer als
Basel; da es mehr Leute habe, die von ihren Giitern leben, sei
es ruhiger, reinlicher. Man sehe hier, wie in Basel, viele Equi-
pagen.

Addison?®): Solothurn scheine ihm mehr von einem ge-
siffeten und artigen Wesen an sich zu haben als alle andern
Stddte, die er in der Schweiz gesehen habe.

Weniger giinstig urteilt Meiners*) im allgemeinen iiber die
Regierungen von Luzern, Freiburg und Solothurn, ohne aber
auf den Charakter der letstern, sowie des hiesigen Patriziates
ndher einzutreten.

Es ist freilich nicht angezeigt, auf diese fremden Urteile,
die sich meist nur auf kurze Beobachfungen bei voriibergehendem
Besuche oder auf einer blossen Durchreise stiisten, zu viel Ge-
wicht zu legen. Eine viel beredtere Sprache lesen wir in den
Mandaten der Reformation, d. h. iiber Sitte und Zucht, wenn
auch hier ein Vorbehalt zu machen ist: Die landesvdterliche
Obrigkeit glaubte das gesamte gesellschaftliche und private
Leben reglementieren zu miissen und forderte einen viel ge-
sesteren Lebenswandel, als unsere Zeit der individuellen Freiheit.
Die Tatsachen aber, die sich aus diesen Mandaten herausholen
lassen, sind trosdem nicht durchwegs erfreulich.

Im allgemeinen wurden die Reformationsmandate sehr wenig
") Neue Briefe 1785, p. 130 ff. 148.
*) (Rolant de la Platiére). Letires écrites de Suisse, 1780, p. 89.

*) Addison, Anmerkungen 1752, p. 388.
%) Meiners, Briefe Il. p. 150 f.



19

ernst genommen, was sich aus ihrer fortwdahrenden Wiederholung
ergibt. Es scheint hier, wie zum Teil bei andern Verord-
nungen, dass man nur die Verbote halten zu miissen glaubte,
die alle paar Jahre ,ernstmeinend“ wiederholt wurden. Diese
Erscheinung zeigt sich zwar auch bei den Biirgern und Unter-
tanen, aber sie ftrifft doch in erster Linie beim Patriziate zu,
das den gesellschaftlichen Ton angab und dessen Glieder fiir
die Sitten der Bevdélkerung verantwortlich waren.

Vor allem beherrschte die Spie/suchf nicht bloss die ,,Herren®,
sondern auch ihre Frauen und Tochter'), so dass sich der Rat
veranlasst sah, lestere in einem Mandate von 17092 an ihre
hduslichen Pflichten zu mahnen, mehr als bisher ihren Geschiften,
ihren Kindern und ihrer Haushaltung abzuwarten und die Spiel-
gesellschaften zu moderieren. Aber schon die lange Reihe dieser
Mandate zeigt, dass das Uebel nicht ausgerottet werden konnte.
Es wurden Spielmandate erlassen: 1707, 09, 34, 43, 45, 47, 50,
51, 55, 69, 84.

Bei der Erneuerung des Mandates 1751, das gedruckt wurde,
mussten sogar die Ratsherren und Grossrdte in die Hand des
Amtsschultheissen einen Eid ablegen, es selber zu halten, und
die Ihrigen zu dessen Beobachtung anzuhalten! Dem Propst
und dem Generalvikar wurde es ebenfalls zugestellt, da auch
die Geistlichen viel spielten, kegelten, wetteten. Am 1. Dezember
wurde von einem Altrate angezogen, es hdtten noch nicht alle
Herren den Spieleid geleistet, worauf der Stadtvenner (Fr.
Viktor Augustin von Roll), erkldrte, er finde es bedenklich, sich
~wegen so geringen Sachen® mif einem Eide zu binden, leistete
ihn dann aber auf Befehl des grossen Rates mit den iibrigen ?).

Es konnten hier nur einige Momente herausgegriffen werden,
um auch diese, die finanzielle Seite der sprichwortlichen solo-
thurnischen Gemiitlichkeit zu illustrieren. Die Akten sprechen
eine zu deutliche Sprache, als dass man sie iiberhoren konnte.
Zu den Amtsschulden kamen Spielschulden und andere durch
das leichtlebige Wesen dieser Kreise verursachte Verpflichtungen.
Der Fall des Stadtvenners Besenval, der nach seinem Tode

") Amiet, G. Sury, p. 18.

2) Ibid. Anmerkung 20.
) R. M. 1751, 7. Jan., 1. Dez.
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eine sehr grosse Schuldenlast hinterliess (der oberste Hiiter
der Staatsfinanzen!), steht nicht vereinzelt da. Es war also nicht
verwunderlich, wenn die Art und Weise, die Privatwirtschaft zu
fithren, auch auf die Verwaltung der Staatsfinanzen iibergriff.

Dieser Hang zum leichten Lebensgenusse ldsst es erklarlich
erscheinen, dass sich nur wenige Patrizier zu geistiger Be-
schdftigung hingezogen fiihlten. Die Zahl der Gelehrtenfamilien
ist nicht sehr gross. Es waren vor allem die Wagner, Haffner,
einige von Staal, Wallier und Gugger, die sich mit wissen-
schaftlichen Arbeiten befassten. Sie hinterliessen uns aber keine
bedeutenden Werke, was vor allem fiir die Geschichtsforschung
tief bedauerlich ist. Aus der eigentlichen patrizischen Zeit stammt
kein gedrucktes solothurnisches Geschichtswerk, und auch von
ungedruckten Tagebiichern oder Chroniken horen wir fast nichts.
Die literarische Tdtigkeit ist ebenfalls gering. Kein Solothurner
des 18. Jahrhunders hat sich als Dichter einen Namen gemacht, der
iiber die engere Heimat hinausdrang. Der bedeutendste war der
Baron von Besenval (1721—91), der aber fast ganz im franzo-
sischen Dienste aufging. Er zeigt zugleich mit aller Deut-
lichkeit, welches Wirkungsfeld sich die befdhigten Sprosslinge
des solothurnischen Patriziates aufsuchten. Die kleinbiirgerliche
Aarestadt war ihnen zu enge. Sie wandten sich dem franzo-
sischen und spéter dem spanischen Solddienste zu, und viele
von ihnen stiegen zu den hochsten Stellen in diesen Armeen.
Hier kamen die guten Eigenschaften der Solothurner Patrizier,
die schon Haffner ') zu riihmen nicht versdumt, mehr zur Geltung
als zu Hause, wo der Zopf regierte und Verfassung und Tra-
dition und die Kleinheit der Verhdltnisse ihren Talenten Schranken
setzten. Die solothurnischen Familien stellten denn auch, be-
sonders in Frankreich, eine erstaunlich grosse Zahl von General-
offizieren.

Wir enfnehmen die folgenden Namen aus von May, histoire
militaire, Bd. 6:

Franzosische Generalleutnants :
von Qreder, Franz Laurenz, 1653—1716
von Surbeck, Joh. Jak. 1648—1714

) Haffner II. p. 27.
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von Besenval, Joh. Vikt. 1671—1736
Machet, Joh. Robert 1664—1744
von Besenval, Karl Jak. ' 1674—1738
von Vigier, Franz Jos. Wilh. 1688—1746
von Besenval, Peter Vikt. Jos. 1721 —1791

Von 42 Schweizern, die diesen Grad bekleideten: 7 Solo-
thurner (9 Freiburger, 8 Berner, 1 Luzerner u.s. w.).

Feldmarschdlle :

von Stdffis von Mollondin, Jakob 1606—1664
von Stdffis von Montet, Laurenz 1607—1686

Wagner, Maurifs T1702
Altermatt, Urs 11718
von Staal, Joh. Jakob 1681—1761
Settier, Franz Viktor Josef 1694-—1788
von Stéffis von Montet 11786
von Surbeck, Ludw. August Benedikt

Altermatt Ludw. Paul Karl 1710 -17856

Altermatt, Bernh. Jos. ,

von Vigier, Franz Jos. Rob. Wilh. 1730—1794

von Roll, Franz Josef 1743—1815

Von 62 Schweizern, die diesen Grad bekleideten: 12 Solo-
thurner (10 Freiburger, 3 Berner, 9 Waadtldnder, 2 Luzerner,
4 Ziircher u.s. w.).

Brigadiers:
von Qreder, Wolfgang 1632—1691
von Qreder, Ludwig 1659—1703
von (reder, Balthasar 1667—1714
von Sury v. Steinbrugg, Franz Jos. 1673—1719
Karrer, Franz Adam 1672—1741 (Neubiirg.)
Surbeck, Eugen Peter 1676—1744 membre

honoraire éfranger de |'académie des inscriptions et
belles leftres.

von Arregger, Franz Anton 1689—1763
von Roll, Franz Josef Georg 1707—1758
Karrer, Ludwig Ignaz +1752
von Besenval, Joh. Vikt. Jos. 1712—1784

Vogelsang, Peter Josef
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Von ca. 80 Schweizern, die diesen Grad bekleideten: 11
Solothurner (13 Freiburger, 11 Graubiindner, 8 Berner, 7 Lu-
Zerner u.s. w).

Von 6 Generalinspektoren der Infanterie waren 3 Solothurner
(Joh. Jak. Surbeck, Urs Altermatt, Peter Vikfor Josef von Be-
senval). Ebenso bekleideten die genannten Offiziere und andere
sonst hervorragende Stellen in der franzosischen Armee,
so bei den Garden und Hundertschweizern und der General-
kompagnie.

Nicht so stark treten die Solothurner im spanischen Diensfe
hervor?). Dort war unter den zwei Schweizern, die es bis
zum Generalleutnant brachten, der beriihmte Felix Hieronymus
Buch, 1718--1782, Sohn des Schultheissen, dagegen von den
4 Feldmarschdllen kein Solothurner und nur ein Brigadier, Joh.
Anton von Sury von Steinbrugg 1 17458, ferner einige Obersten
(P. von Arregger, Joh. Vikt. von Arregger. L. Maur. Schwaller,
Arn. Krutter).

Auch im savoyischen Dienste finden wir einen General-
leutnant, Eugen Alexander von Sury 1720—1782. In andern
Armeen waren wenig Solothurner zu finden. So hob z. B. der
spdtere Schultheiss Joh. Ludwig von Roll 1686 ein Regiment
fir Venedig aus, in welchem ein Martin von Arregger bis zum
Oberstleutnant, ein Urs Josef Byss bis zum Oberst stieg. Drei
von Roll (Joh. 1640—1718, Urs Heinrich 1660-—1714, Joh. Leonz
1667—1729) wurden Kommandeure des Maltheserordens.

Dieser gldnzenden Reihe von hohen Offizieren, die meist
in der Heimat nur als QGrossrdte figurierten, schliessen sich
ungezdhlte Majore, Hauptleute und Subalterne an, welche sich
in den fremden Diensten, nachdem sie einige Jahre am Jesuiten-
Kollegium in Solothurn gewesen waren, ihre eigentliche Bildung
holten, um nachher in den solothurnischen Staatsdienst zuriick-
zutreten. Im Militérleben war ihnen meist der Sinn fiir geistige
Betdtigung verloren gegangen, aber ebenso sehr war diese
Schulung nicht die fiir die politische Carriére geeignetste. Viel-
leicht darf die geringe volkswirtschaftliche, besonders die finanz-
polifische Einsicht der regierenden Kreise auch von da herge-
leitet werden. Am auffdlligsten aber ist die geringe Entschluss-
1) De May Bd. 7. ‘
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freudigkeit und Tatkraft dieser Regenten, die doch meist einige
militdrische Schulung genossen hatten.

In einer solchen Mentalitdt konnte das neuwerwachende
Geistesleben in der zweiten Hélffe des Jahrhunderts nur schwer
Wurzel fassen. Doch finden wir unter jenen aufgekldrten
Madnnern, die sich jahrlich in Schinznach versammelten, mehrere
Solothurner Patrizier. Von daher flossen die Kréfte vor allem
zu einer Schulreform, die, wenn auch unter den grossten Hem-
mungen, in den 178Cer Jahren gelang!). Das Patriziat hatte in
seiner Meh:rzahl geringes Interesse fiir die Volksbildung; es
witterte hinter diesen Bestrebungen iiberall politische Absichten,
und es hatte darin nicht Unrecht; denn die allgemeine politische
Unfahigkeit hafte ihren Grund hauptsdchlich in der Mangel-
haftigkeit des Erziehungswesens.

Aber ebenso sehr litt unter ihr die politische Reife des Pa-
triziates selbst.

Es ist schwer, in kurzen Ziigen einen Begriff von den
staatsménnischen Begabungen und Leistungen der solothur-
nischen Regentenfamilien zu geben. Am Kklarsten spricht fiir
oder vielmehr gegen sie die Behandlung der administrativen
Staatsgeschdfte, wie sie uns in der Staatsverwaltung entgegen-
tritt, vor allem derjenigen Angelegenheiten, welche die Grund-
lage eines Staates bilden, der Finanzen. Verfassungsfragen
kamen ja weniger in Befracht, da an der Staatskonstitution zur
Zeit des Patriziates bei dem herrschenden politischen Zeitgeiste
nicht mehr viel zu dndern war. Die Verwaltung aber war im
allgemeinen schlecht gefiihrt, was umso mehr auffdllt, als sie in
Staaten mit viel gekiinstelteren Verfassungseinrichfungen, be-
sonders in Bern, das doch sonst in mancher Beziehung als
Beispiel galt, von gufen Grundsédten geleitet war und von den
Zeitgenossen als musterhaft anerkannt wurde.

Ist es schon bedenklich, dass die Obrigkeit nicht einmal
iiber die Einkommen ihrer Beamten orientiert war, z. B. 1710 die
Stadtoffiziere fragen musste, was sie denn eigentlich fiir ein Ein-
kommen hdtten, so noch mehr, dass sie jahrelang Einnahmen
des Fiskus ausstehen liess. Es muss auch hier wieder zur

1) Mosch, ]., Die soloth. Volksschule III. p. 5.
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richtigen Charakterisierung der politischen Fahigkeiten dieser
Klasse auf die ewigen Amftsexstanzen hingewiesen werden.

Lleber andere Rechtsame war die Regierung gleich schlecht
unterrichtet. Sie wusste 1723 nicht, ob eine ganze Bevolkerungs-
klasse, die alten Hintersdssen, den Neubiirgern gleichgesfellt
sei, ob sie ein jdhrliches Hintersdssengeld zu bezahlen hatten,
ob sie ein Recht hdtten, im Rosengarten zu erscheinen. Sie
liess also in der Kanzlei nachschlagen. Sie kannte selbst
wichtigere Grundsdpe des Stadtrechtes nicht genau. So ordnete
sie 1709 eine archivalische Nachforschung iiber die Frage an,
ob die Gemeinden ohne Vorwissen der Vigte Gemeindever-
sammlung abhalten diirften, da ein solches Verbot bestehen
solle. Stellt dieser Vorfall der Behandlung der Llntertanen ein
gutes Zeugnis aus, so der Rechtskenntnis der Ratsherren ein
umso schlechteres; denn es handelte sich hier um eine grund-
sdpliche Rechtsfrage, die Versammlungsfreiheit der Untertanen.

Schritt fiir Schritt zeigt sich diese mangelnde Gesefieskunde
in den Ratsverhandlungen. Wichtige Rechte des Staates, be-
sonders fiskalische, waren nur ungenau bekannt oder wurden
ganz vergessen. LUeber alle moglichen Gegenstande musste
daher in der Kanzlei Nachforschung gehalten werden. Aber das
Archiv war noch am Anfange des Jahrhunderts in einer solchen
Ordnung, dass dem Staate oft unmoglich war, seine Anspriiche
wahrzunehmen. Die Registratur des 17. Jahrhunderts, wie iiber-
haupt die Aktenfiihrung dieser Zeit, war zum grossten Teile so
mangelhaft, dass der Obrigkeit einfach die Uebersicht iiber die
von ihr erlassenen Gesete verloren ging, sodass sie nicht in
der Lage war, sie ldnger zu handhaben, als eben die Erinnerung
an sie reichte, und diese war oft sehr schwach.

Die blosse Rechtsiibung, die Gewohnheit, iiberwucherte
allzustark die festen geseslichen Normen, die von Zeit zu Zeit
aufgestellt wurden. Es herrschte darum im allgemeinen eine
grosse Unsicherheit in der Geltung von Vorschriften, da iiber
eine Menge von Gegenstdnden der Staatsverwaltung Statufe
oder Erkanntnisse aufgestellt, spdter bestatigt oder in Unkenntnis
derselben mit Widerspriichen zu frilhern Bestimmungen die
gleichen Geschifte neu geregelt wurden, wenn sie aus einem
aufstossenden Falle der Praxis eine Ordnung erheischten. Be-
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sonders krass war dieser Zustand im Besoldungswesen, das
nicht ein einheitliches System darstellte, sondern eine Verteilung
der Beute unter den Hduptern, Ratsherren und wichtigsten Be-
amtungen.

Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts sorgte man fiir eine
sicherere Kanzleifiihrung und Archiveinrichtung, teils aus privater
Initiative, teils durch Anstellung eines Registrators, und fiir eine
wirksamere Publikation der Regierungserlasse. Die Behorde
erkannte also diese Fehler und sorgte wenigstens einigermassen
filr Abhilfe. Die vielen Geseteswiederholungen, die wohl auch
aus diesem Gesichtspunkte heraus bewertet werden diirfen,
hielten im 18. Jahrhundert an; und sie beweisen, dass
die Uebelstdnde, denen man beizukommen suchte, eben immer
wieder einrissen, weil die strenge und dauernde Durchfiihrung
des Gesetreswillens durch die regierenden Organe nicht zu er-
reichen war.

Das wiare so schlimm nicht gewesen, wenn es sich nur,
besonders in fiskalischer Hinsicht, um Rechte und Pflichten
innerhalb des Patriziates oder der Altbiirgerschaft gehandelt
hétte; denn sie befrachteten den Staat auf Grund ihrer Rechts-
titel als ihre Privatdomédne, in der sie nach freiem Ermessen
schalten und walten konnten, und wo ein starkes Solidaritats-
gefiihl Uebergriffe oder Nachldassigkeiten einzelner Glieder gering
achtete, weil: sich die grosse Mehrheit gleicher Siinden bewusst
war.

Aber diese Rechtsunsicherheit herrschte auch gegeniiber den
andern Bevolkerungskreisen und machte sich hier im guten und
im schlimmen Sinne bemerkbar, indem nicht leicht Rechtsver-
lepungen durch die Vogte oder andere Beamte von den Unter-
tanen entgegengetreten werden konnte, wenn sie sich nicht auf
eigene Dokumente stiiten konnten, anderseits aber die erlassenen
Qesepe in der Praxis ohne Konsequenz durchgefiihrt wurden.
Diese laxe und gutmiitige Auffassung von der obrigkeitlichen
Gewalt, welche es mit den Mandaten nicht so genau nahm, hatte
gliicklicherweise in der Landschaft mehr gute Seiten, indem sie
einem allgemeinen Gewdhrenlassen nahe kam. Das Solothurner
Regiment galt besonders aus diesen Griinden als milde. Die
Bauern waren unter den meisten Vogten wenig eingeengt, und
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bei aller devofen Untertanigkeit gegeniiber der Obrigkeif, wenn
- sie mit ihr direkt in Beriihrung kamen, hatten sie doch wenig
Respekt vor der Autoritdt der Mandate, wie deren ungezdhlte,
teils straflose LUlebertretungen, teils leicht erwirkbare Begna-
digungen beweisen. '

Durch bewegliche Begnadigungsgesuche liess sich die Obrig-
keit in der Regel zur Milderung oder Aufhebung ausgefdllter
Strafen erweichen und bestand dadurch zu wenig auf einer kon-
sequenten Nachachtung ihrer Erlasse und ihrer Rechtssprechung’).
Auch allzugrosse Milde und Giite kann ein Fehler sein, und
diesem ist die solothurnische Obrigkeit nicht entgangen. Daher
stand sie fast allgemein im Rufe einer wohlwollenden und ge-
rechten Regierung, und es ist nicht daran zu zweifeln, dass die
Untertanen und alle nicht aktivpolitischen Staatseinwohner
iiberhaupt gerne unter ihrem gutmiitigen Regime lebten. Weil
diese in der Ausiibung ihres Berufes wenig gehindert und regle-
mentiert wurden, brachten sie es bei der guten Beschaffenheit
des Bodens vielfach zu ansehnlichem Wohlstande, und die Lage
des Landvolkes war eine durchaus gliickliche. Die meisten aus-
landischen Reisenden anerkannten denn auch, dass das Solo-
thurnervolk von den katholischen das wohlhabendste, sein Land
das blithendste sei, und wenn die Urteile ungiinstiger lauteten,
war es nur wegen dem nicht ganz zutreffenden Vergleiche mit
dem landwirtschaftlichen Musterstaate des machtigen, viel rei-
chern Bern.

Allein diese weltberiihmte Milde und Grossmut, die ebenso
im Munde der Stadtbiirger und Patrizier, wie der Untertanen
herhalten musste, wenn es galt, vom Rate eine Gunst zu erbeten,
war oft Schwdche. So berichtete Coxe?) iiber die gelinden
Urteile in Kriminalfédllen, trot den theoretisch strengen Straf-
gesepen, sodass ein Gefangener an die Wand geschrieben habe :

Wer stehlen will und nicht hangen,
Lass sich im Kanton Solothurn fangen!

1) Solche Gnadenakte sind in den Ratsmanualen zahllos zu belegen.
Sie erwecken oft das Gefiihl, dass die Bestraften nur rechf instandig und
nach Abweisung wiederholt zu bitten brauchten, um schliesslich eine Milderung
der Strafe zu erlangen.

2) Coxe, Briefe 3 Bde. 1781 — 92 Bd. 2, p. 96.
do. Schuler, Geschichte des lefsten Jahrhunderts der alten Eidg.
1847, Bd. 2 p. 291.
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Ein solches Verfahren ergab sich aber auch aus der, wie meist
in Agrarstaaten, geringen Kriminalitdt; gab es doch Jahre, in
denen sich der Rat mit weniger als einem halben Dutend Straf-
rechtsfallen zu befassen hatte.

Die Landschaft empfand das Regiment wenig. Es kehrte
den Charakter des DPolizeistaates weniger schroff hervor als
anderwarts, und ihr versdhnlicher Geist im Bauernkriege von
1653 bestimmte das Verhdltnis zwischen Stadt und Land in der
ganzen folgenden Periode des aristokratischen Absolutismus.
Im Handel und Handwerk genoss die Landschaft gewisse
Freiheiten, und in Olten war mehr Gewerbefleiss tdtig, als in
der regierenden Stadt. Das Patriziat stach in dieser Hinsicht
vorteilhaft vom engen Konkurrenzgeiste der Zunftaristokratien
ab, da ihm personlich wenig an Handel und Industrie lag.

Man wiirde sich freilich tduschen, wenn man eine solche
Politik als Ausfluss einer weitblickenden, zielsichern Staatsleitung
" betrachten wiirde. Sie entsprang vielmehr dem Charakter des
Patriziates und der Biirgerschaft, der zur Gutmiitigkeit und
Toleranz neigte und die Dinge gerne gehen liess, wie sie wollten.
Es muss dies bei aller Engherzigkeif, die auch hier der ent-
artete Zunftgeist hervorbrachte, betont werden. Im solothurnischen
Patriziate und im ganzen Staate lebte wenig aktive politische
Kraft, und die grosste Wandlung seines politischen Regimes,
die Ausbildung des Patriziates, verdankte dieses Staatswesen
mehr ausldndischem Einflusse und zum guten Teile Neubiirgern,
sowie dem Vorbilde Berns, als der bodenstdndigen Initiative.

Die geringe politische Begabung, die der solothurnische
Durchschnittspatrizier eben mit der der andern Stadte teilte und
die im Wesen dieser lahmen, unfruchtbaren Zeit der alten Eid-
genossenschaft begriindet war, zeigt sich aber nicht bloss nach
aussen, sondern auch in der unglaublich trdgen Beratungsweise
der Rédte und noch mehr der Kammern und Kommissionen.
Das unerbauliche Schauspiel, das die eidgentssischen Abschiede
in dieser Hinsicht bieten, wiederholt sich in dhnlicher Form in
den Ratsmanualen. Wirklich energisch frat die Obrigkeit selten
auf. Die Trolerei hatte hier ein ewiges Biirgerrecht. Daher
konnten keine grossziigigen Werke entstehen. Zu sehr hdngte
man sich an Formalitaten und Kleinigkeiten, wie das so kom-
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plizierte Abtreten und vor allem Rang- und Titelfragen, z. B.
bei Bestellung von Kommissionen und bei Wahlen iiberhaupt.
Nicht der Tiichtigere hatte den Vorrang, sondern der Alfrat vor
den Jungrdten, hier der Aeltere vor dem Jiingern, und diese vor
den blossen Grossriten, die sich ihrerseits iiber die ,gemeinen®
Biirger weit erhaben fiihlten. Selten waren Ratsherren geneigt,
auf diese ,Prdrogativen® zu verzichten oder auf Privatinteressen
iiberhaupt, im Inferesse einer gesunden Staatspolitik.

Bei aller Wiirde und Feierlichkeit, mit der die Ratsherren
ihre Geschifte besorgten, fehlte ihnen doch der rechte Ernst und
Arbeitsgeist, und je mehr die dem schwulstigen Stile der zeit-
genossischen Literatur entsprechenden Ausdriicke des Amtsstiles
vom ,landesvdterlichen Wohlwollen®, von ,reiflicher Erdauerung*
der Geschdfte in ,Ehrenkommissionen® trieften, desto geringer
waren die realen Leistungen.. Jedem Geschéftlein und Glied
dieser aristokratischen Gesellschaft wurde eine Wichtigkeit bei-
gemessen, die den Anschein erweckt, als ob diese Regenten
sich von der peinlichsten Gewissenhaftigkeit hédtten leiten lassen.
Die geringen Erfolge dieser unendlichen Beratungen zeigen aber
das Gegenteil; tros den Versicherungen der Obrigkeit, dass ihr
»nichts mehr am Herzen liege, denn die Beférderung der Ehre
QGortes und die Aufrechterhaltung unserer wahren heiligen Reli-
gion und nach diesem der Wohlstand unseres liebwerten Vater-
landes, der gefreuen Burgeren und gehorsamen LUntertanen
u. s. w. '), wurden die Regierungspflichten von den meisten
Patriziern nicht ernst genommen; denn es fehlte diesen der
innere Drang, wirklich etwas zu leisten, und die kraftvolle Tat
fehlte, die erst zu solchen schdonen Redensarten berechtigt hatte.

Die grosse Zahl der Ratsherren lebte in diesem Qeiste,
den wir bei der Darstellung der Rdte noch besser zu belegen
haben werden. Es war eben keine Nof vorhanden, welche das
Volk und die Regierung aufgeriittelt hdtte. Ueberall war ge-
niigend zu leben, und der Biirger, vor allem aber der ,Herr®
konnte sich dem Miissiggange und Vergniigen hingeben. Diese
Schaferstimmung, die sich in der Poesie der Zeit spiegelte, drang
tief in den Ratssaal hinein und beherrschte die Gemiiter der

") Eingang des Sittenmandates von 1772, gedr. Hist. Mitteilg. O. T.
1914. p. 12.
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gnddigen Herren und Obern. So wurden selbst die Ratssisungen
zur Idylle, falls es nicht um Privatinteressen ging.

Die Mehrzahl der Ratsherren und Grossrite, die eben die
Leitung des Staatswesens beherrschten, lebte politisch von der
Hand in den Mund und hatte kein Verlangen, sich in mithsamer
Arbeit mit staatlichen Problemen zu befassen, die auch dieser
Zeit nicht gefehlt hétten.

Aber es waren fast jederzeit auch fichtige, iiber diesem
Durchschnitte stehende Médnner da, welche erkannten, auf wie
schwachen Fiissen dieses merkwiirdige Staatswesen stand, oder
die wenigstens den ehrlichen Willen besassen, die Staatsver-
waltung auf eine gesundere Basis zu stellen. Es sind dies
meist jene Ratsherren, die wir an den Tagsatungen treffen, als
»Ehrengesandte“, wie man sie nun nennen musste, und die zu
den obersten Staatsdamtern gelangten. Es darf gesagt werden,
dass an der Spitte meist tiichtige Polifiker standen, aber ihre
Macht war nicht gross genug, die grundsdslichen Aenderungen
durchzufiihren, die nur schon in der administrativen Richtung
hin notig gewesen wadren, von Verfassungsdanderungen gar nicht
zu reden. Unter ihnen waren zwar die meisten von aus-
landischen Einfliissen beherrscht oder doch beeinflusst, und trot
aller Eifersucht auf ihre Souverdnitdt und Empfindlichkeit mussten
selbst vorurteilslosere Staatsmadnner allzusehr auf die Ambassade
Riicksicht nehmen, die im innerpolitischen Leben der Stadt als
fiinftes, nicht gesesliches Standeshaupt mitsprach.

Am meisten zeigt sich diese Abhdngigkeit beim Schultheissen
Joh. Viktor von Besenval (1638—1713), dem ftreuesten und be-
deutendsten Anhédnger, den die franzosische Krone im solothur-
nischen Patriziate gefunden hat'). GQrosse staatsmdnnische
Fahigkeiten sind ihm nicht abzusprechen ; aberer wandte sie, wenn
auch im guten Glauben, in einer Weise an, die dem Staate in
der Folge nicht zum Segen gereichte.

Von unabhédngigem Urteile dagegen und scharfem Opposi-
tionsgeiste gegen Frankreich, wie er wenigen eigen war, war
Besenvals grosser Gegner, der Schultheiss Joh. Ludwig von
Roll (1645—1718), darum von Du Luc unversohnlich gehasst, was

") s. seine Charakteristik: Dorfliger p. 300.
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Amelot musste anerkennen, dass er fiir nichts zu gewinnen sei,
wodurch nur von ferne das Wohl des Vaterlandes gefdhrdet
werden kodnnte?).

Auch die beiden Schultheissen Hieronymus Sury und Joh.
Jos. Sury von Steinbrugg, welche nach von Rolls Tod die Op-
position gegen die unbedingten Anhédnger Frankreichs und Ver-
treter oligarchischer Ideen leiteten und gegen die Vormacht des
kleinen Rates entschieden auftraten, miissen fdhige Personlich-
lkeiten von guten politischen Einsichten und Vorsdtsen gewesen
sein. Avaray berichtet iiber sie mit wenig Wohlwollen nach
Paris. Ein bedeutender Staatsmann war Wolfgang Greder, der
leste seines Geschlechtes, 1723 Fiirsprecher der Biirgerschaft bei
ihrer Petition, seit 1705 im tdglichen Rate, 1761 gestorben und
in seinem Nachrufe vom Schultheissen Fr. Vikt. Aug. von Roll
als der zweite Restaurator des Spitals gepriesen ®).

Dieser von Roll war, nachdem seit der Beruhigung der
Gegensdpe zwischen den beiden Réten wenige hervorragende
Politiker zur Geltung gekommen waren, ein fiichtiger Staats-
mann und einer der ersten Vertreter der Aufkldrungsideen in
Solothurn. Sein Ansehen ging weit iiber die Grenzen des Hei-
matkantons, und er unterhielt mit bedeutenden Zeitgenossen
eine grosse Korrespondenz. 1760 erliess er ein Memoriale
iiber die Wiederherstellung der Einheit und Freiheit des Schwei-
zerischen Vaterlandes?®). Weniger sympathisch beriihrt uns seine
schwdchliche Haltung im Conseiller-honoraire-Handel.

Aus der Reihe der solothurnischen Mitglieder der helvetischen
Gesellschaft ragt als einer der bedeutendsten Kopfe des alten
Solothurn iiberhaupt der Schultheiss Joh. Karl Stephan Glus-
Ruchfi hervor?), der sich ebenso um die Staatsgeschéfte, wie
um das neuerwachende Geistesleben Solothurns die grossten
Verdienste erwarb.

Ein Hauptférderer des Erziehungswesens war der leste

') Zit. Vulliemin, 3. Teil p. 394 f. Anmerkung 289, wo auch Puisieul’s
Urteil iiber Besenval: ,Wenn der Konig in jedem Kanton einen Mann er-
kaufen konnte, wie in Solothurn den Schultheissen Besenval, so diirfte er
auf die Schweiz wie auf sein eigenes Reich rechnen*.

) R. M. p. 423.

#) Schmidlin, Genealogie von Roll p. 151 ff.

*) Mésch, 1ll p. 3 Anmerkung 4 und 5. Amiet, Pisoni p. 5.
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Seckelmeister des patrizischen Solothurn, Franz Phil. Ignaz
Glup-Blosheim, der Reformator des Waisenhauses und Anhédnger
der Ideen Pestalozzis, ein aufgekldrter Mann, der dem neuen Zeit-
geiste in Staat und Gesellschaft Eingang zu verschaffen suchte ')

Unter den gewohnlichen Ratsmitgliedern fanden sich eben-
falls treffliche Mdnner, die sich um einzelne Verwaltungszweige
bemiihten. So finden wir jahrelang einen Altvogt Brunner in
der Kanzlei tdtig, der, anfangs ohne Entgelt, die so dringliche
Registrierung der Ratsprotokoll-Bdnde des 18. Jahrhunderts
vornahm, um so einen bessern Ueberblick iiber die Gesesgebung
zu ermoglichen. Dieses Werk, das vom grossten Werte nicht
bloss fiir die damaligen Regierungsorgane, sondern fiir die
jepige Qeschichtsforschung ist, entsprang ganz seiner Initiative
und wurde vom Rate nur schlecht unterstiist.

Wir horen ferner von einem Landvogt Urs von Besenval,
der in den 1760er Jahren auf dem Schlosse FalKenstein mit
fdhigen Knaben der umliegenden Dorfer Schule hielt und mit
800 Franken die Schule von Holderbank stiftete?), ebenso von
einem Vogte Joh. Vikfor Josef von Besenval, der sich hier im
folgenden Jahrzehnt um die Landschulen bemiihte?).

Fiir das Zoll- und Umgeldwesen, das in einem grossen
Schlendrian steckte, war in den 80er und 90er Jahren unermiidlich
tatig der Grossrat und Altstadtleutnant Benedikt Jos. Bass. Er
wurde dann als Zolldirektor angestelit und erhielt eine jahrliche
Gratifikation von 100 Kr.*).

Solche iiber dem Durchschnifte stehende Politiker und Be-
amte aufzuspiiren und ihr Bild aus den Akten herauszuarbeiten,
in denen sie zwar leider nur sparliche Eindriicke hinterliessen,
wdre ein dankbares Unternehmen, da wir bis jest fiir diese Zeit
der Erstarrung sehr wenig von einzelnen Personlichkeiten
wissen, die auch ihr einen gewissen Reiz verleihen konnten.

Diese politisch fdhigeren Patrizier waren aber doch verein-
zelte Erscheinungen, und sie fanden in den Réten mehr Wider-

2) Strohmeier p. 217.

%) Mosch, Il p. 37, 148 ff.

*) Tatarinoff, Stadtneuigkeiten. Bass war der Verfasser dieses Tage-
buches. Mscr. St. B. Sol.
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stand als Unterstiipung. Noch zur Zeit der Aufkldrung blieb
die Mehrzahl der Ratsherren in den veralteten Anschauungen
befangen, gegen die der Einfluss einzelner Personlichkeiten zu
schwach war. Und auch diese blieben eben, bei aller Begeisterung
fiir die geistige Erneuerung, wie alle Schinznacher, Aristokraten,
vielleicht der einzige Chorherr Gugger ausgenommen, der Ver-
fasser der ,Lehrart in Silena“ und Prédsident der helvetischen
QGesellschaft im Jahre 1778, der damals den kiihnen Sat auszu-
sprechen wagte, die hochste Gewalt stehe beim Volke, der aber
natiirlich als Kleriker keinen Einfluss auf die Politik besass.
Immerhin war der Rat schon so weitherzig, dass Gugger seine
Erziehungsideale veroffentlichen konnte und sogar noch die
Anerkennung der gnddigen Herren ernfete?).

Das Paftriziaf machte doch im Laufe des Jahrhunderts eine
bedeutsame, immerhin langsame Wandflung durch. Sie kann
nach der in der Vogelsang-Chronik als Bliitezeit bezeichneten
Periode von 1661 bis 17580, die aber vielmehr eine starke Aus-
niisung des Bodenreichtums war, zusammenhdngen mit einem
wirtschaftlichen Riickgange des Staates und der regierenden
Familien, sicher aber mit dem Einflusse der Aufkldarung, die
hier ebenfalls ihre Anbetfer fand.

Es scheinen in erster Linie die wirtschaftlichen Griinde zu
Versuchen, die Stadtverwaltung zu bessern, gefiihrt zu haben.
Am krassesten war die Ausniipung der natiirlichen Hilfsquellen
des Staates in der Abwirtschaffung der Wadlder zu Tage ge-
treten, die zu einem schweren Schaden fiir den Fiskus wurde,
sowie fiir die Privaten von empfindlichen Folgen war. Die
Misswirtschaft in vielen Verwaltungszweigen fiihrte um die Mitte
des Jahrhunderts zu Bestrebungen, die Staats6konomie zu heben.
Die erst 1750 zu Bedeutung gelangende Oekonomiekammer ®),
deren Geburtsdatum nicht feststeht, und die im ndamlichen Jahre
geschaffene Kommerzienkammer gingen an diese Forderung
der solothurnischen Staats- und Volkswirtschaft. Wie eng diese

) Mésch 1L p. 13 f.

) Die Protokolle der Oekonomiekammer beginnen 1750. Publikationen
daraus s. Tatarinoff, Zur soloth. Wirtschaftsgeschichte. Solothurner Tagblatt
Beilage 1917 Nr. 4 ff. Die Protokolle von 1750—57 befinden sich auf der St.
B. Sol., die von 1758—98 auf dem St. A. Sol. Sie bestand schon vorher,
wenigstens als Oekonomiekommission.

14
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Erhéhung der frithern fast bedeutungslosen Oekonomiekom-
mission zur Kammer mit der Holznot zusammenhdngt, zeigt
ein naiver Vermerk am Anfange des Ratsmanuals von 1781,
der auf Aufschwung der Oekonomie und des Kommerziums
hofft, weil eine neue Kammer fiir geringes Brennholz fiir die
Biirger sorgen werde, das durch eine neue Kunst ihnen zu-
schwimmen solle, und so werde alles trofs Missgunst gelingen!’).

Den zwar bescheidenen Aufschwung?®), den das solothur-
nische Erwerbsleben seit den &0er fahren nahm, verdankte die
Stadt aber mehr privater Inifiative und zum guten Teile wieder,
wie das spdtere Biirgerrechtsgesuch von Peter Zetter lehrt,
einem Nichtsolothurner. Es wandten sich dann auch, (ob aus
finanziellem Zwange oder aus mehr ideellen Motiven, muss
dahingestellt bleiben) einige Patrizier dem Handel und der Industrie
zu. Wir horen in den 50er Jahren ndheres davon, als sich ver-
schiedene ,Societdten“, d. h. Aktiengesellschaften um Darlehen
an den Rat wandten. Es darf angenommen werden, dass vorher
die Manufakturen ganz unbedeutend waren. Das stimmt mit der
von Zefter angegebenen Zeit.

Schon vorher héren wir iiber vereinzelte gewerbliche Be-
triebe, die Ratsherren gehorten. So befrieb seit 1747 Jungrat
Vigier in Nennigkofen eine ,Stampfi, Walki, Riebi und Oehli“.
Er erhielt dazu von R. und B. ein Wasserrechten und eine Ein-
schlagbewilligung gegen Bodenzins. Andere Patrizier hatten
wenigstens Kapitalien in gewerblichen Unfernehmungen, so be-
sassen die Qugger 1749 in Langendorf eine Miihle, ebenso die
Mollondin und andere Familien, wie die Pferdestellungsordnung
von 1796 zeigt, in der von einer QGibelin’schen, Wagner’schen
(in Langendorf), von Roll’schen, (jetst Gibelin’schen), Besen-
val’schen u. a. Miihlen die Rede ist?).

) Das Holz sollte kiinftig von Grenchen her auf der Aare nach Solo-
thurn geflésst werden, da rings um die Stadt keines mehr aufzufreiben war.
Auch die Holzkammer wurde damals reorganisiert.

2) Die Reisebeschreibungen erwdhnen die solothurnische Indusirie und
den Handel kaum oder als ganz unbedeutend, auch in der 2. Hdlfte des
Jahrhunderts, so noch Norrmann Il. p. 1749, der den ausfiihrlichsten Ueber-
blick iiber diese und andere Gegenstdnde des politischen und sozialen
Lebens gibt und selber die friihern Reisebeschreibungen heranzieht.

) R. M. p. 286.
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Grossern Umfang hatten eimige Manufakruren, die in den
50er Jahren gegriindet wurden.

Die Liste der Teilhaber einer Strumpffabrik in Solothurn,
die am 22. Januar 1796 dem grossen Rate vorgelegt wurde,
wies folgende Namen auf’):

Amtsschultheiss Buch, Stadtvenner Fr. Vik. Aug. von Roll,
Altrat Schwallers Erben, Altrat Zeltner, Gemeinmann Wagner,
Jungrat Grimm, Bauherr Sury, Amanz Gugger sel. Tochter, Frau
Hauptmann Gugger, Biirgermeister Rudolf, Bonaventura Bass’
sel. Witwe, Stadtleutnant Vogelsang.

Teilhaber einer Eisensocietdt waren laut Liste 17566%): Jungrat
Fr. Jos. Schwaller, Altvogt Fr. Karl von Roll d. &., Altschultheiss
(von Olten) Amanz Rob. Gugger, Jakob Reinhards Witwe.

An eciner Baumwollfabrik waren 1756 beteiligt: Gemeinmann
Wagner, Altvogt von Roll d. &., Stadthauptm. von Roll, Altschult-
heiss Gugger, Altvogt Buch, Hauptmann von Roll (Sohn des
Stadtvenners).

1759 gingen Jungrat Dunant und Dr. Gugger an die Ein-
richtfung einer Seidenbandiabrik 3).

Diese Listen weisen schon eine stattliche Zahl von Patri-
ziern auf, die sich nicht mehr ausschliesslich dem Militardienst
und dem Gutsbesite widmeten. Freilich fehlen uns vorldufig
nahere Angaben iiber die Erfolge dieses Unternehmerfums.

- 1788 ist von einer Tabakfabrik die Rede, an der Seckel-
meister Grimm, Altvogt Fr. Glus, Landvogt Gugger sel. Erben
und Peter Zetter beteiligt waren. Es nahmen also jetst, wie in den
50er Jahren, selbst Hdupter an solchen Befrieben teil.

- Diese und andere Zeugnisse zeigen doch schon deutlich,
dass ein ganz neuer Geist im solothurnischen Patriziate sich
Eingang zu verschaffen suchte. Auch auf Akulturellem Gebiete

) Diese Manufakturgeschdfte kamen deshalb vor Rat und grossen Rat,
weil diese Behorden sich mit dem Domizil der Arbeiter und den Societdts-
verhdltnissen zwischen Biirgern und Unfertanen oder Fremden zu befassen
hatten, besonders aber wegen Darlehensbegehren. Die Strumpffabrik erhielt
10,000 Kr. Vorschuss. Die Petenten erkldrten, dass durch dieses Unternehmen
den Untertanen (wohl hauptsdchlich fiir Heimarbeit) wochentlich 600 bis 700
Kr. zufliessen werde. R.M. 2. Juni.

%) R. M. 4. Februar.

N R. M. 7. Mdrz.

Py
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schuf dieses Geschlecht wenigstens einige Werke, die ein Aus-
druck der geistigen Erneuerung waren, vor allem die neue St.
Ursenkathedrale, 1773 eingeweiht, ein Kunstwerk, das freilich
in dieser vollendeten Form nur unter heftigster Opposition der
Anhdnger des Zopfes in Ratssaal und Biirgerschaft zu Stande
kam, gegen welche aber schiesslich die jiingere helvetische
Partei unter Karl Stephan Glus-Ruchti mit ihrem Renaissance-
ideal durchdrang?).

Von nicht zu unterschdasender Bedeutung war die Schu/-
reform, die der Initiative der helvetischgesinnten Mdnner ent-
sprang und 1782 zur Einfiihrung der Normalschulmethode
gedieh?), und auch das oft angefiihrte Beispiel der Aufhebung
der Leibeigenschaff 1785, eine der bekanntesten und schonsten
Taten des solothurnischen Patriziates, die freilich mehr wegen
der praktischen Regelung des Verhdltnisses zum Kloster Maria-
stein, mit dem fast das ganze Jahrhundert hindurch Verhand-
lungen wegen der Kammer Beinwil gepflogen worden waren,
notig wurde. Dieser Bezirk, wo es noch Leibeigene gab, denen
aber schon lange das fleissig benufte Recht des Loskaufs
zustand, kam durch Tausch 1785 an den Stand?). Da bei
dieser Gelegenheit die Rechtsverhéltnisse desselben neugeordnet
werden mussten, um sie einigermassen der iibrigen Landschaft
anzupassen, lag die Losung dieser prinzipiellen Frage nahe.
Die Leibeigenschaft bestand hier und in andern Vogteien
nur noch dem Namen nach. Ihre Abschaffung war, wie die
Obrigkeit betontie, bloss noch die Aufhebung eines hésslichen
Namens, der der Menschheit widrig sei. Besondere Beschwerden
waren von den Leibeigenen schon lange nicht mehr erhoben
worden. Diese Massnahme war aber doch ein anerkennenswerter
Akt des Patriziates, das damit den Willen zur Milderung der
Klassenunterschiede bekundete, umsomehr, wenn man bedenkt,
dass Schaffhausen, dessen Verfassung viel demokratischer war,

erst am 1. Januar 1798 diesen Schritt unternahm?). Die Be-
1) Amiet, Pisoni, p. 4 fl. iiber die Parteikdmpfe und beteiligten Personen.
2) Mosch IV. p. & ff.
*) Die entscheidenden Verhandlungen und Beschliisse 1785, 26. Januar,
8. Juni und 9. August. R. M. p. 88, 436, 586—601. s. auch von Burg, Leib-
eigenschaftswesen im Kanton Solothurn. Sol. Mbl. 1. p. 172 fl.
%) Dierauer IV. p. 472.
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troffenen begriissten in einer freudigen Danksagung ihre errun-
gene Freiheit.

Auch in anderer Hinsicht erscheint das solothurnische Pa-
triziat in vorteilhaftem Lichte. So streng es mit dem ganzen
Volke am katholischen Glauben festhielt, so pflegte es doch
im grossern Masse als seine Glaubensbriider in Freiburg und
Luzern und selbst in reformierten Orten die 7Toleranz, auf die
es sowohl durch seine strategische Lage als katholischer Aussen-
posten, sowie durch die bunfe Zusammensepung seines Staats-
gebietes angewiesen war. Solothurn war der einzige Stand, in
dessen Immediatlanden andersgldubige Untertanen wohnten, und
es ldsst sich nicht erfinden, dass die Bucheggberger ihren evange-
lischen Glauben entgelten mussten. Sie waren nicht schlechfer
behandelt als andere Landeskinder. Im Gegenteil, die reiche
Vogtei, die als die beste galt, blieb dem Stadtvenner zur Ver-
waltung vorbehalten, und bei Festen, an denen die Landschaft
teilnahm, wie auch in der offiziellen Aufzdhlung der Vogteien,
marschierte der Bucheggberg an der Spipe. Dieser Umstand
ist sicher in einer Zeif, die so viel auf Rang und Vortritt gab,
zu beachfen.

In der Politik nahm Solothurn mehr als einmal eine von
den katholischen Orten abweichende Halfung ein. Man denke
nur an seine Beziehungen zu Genf. In manchen politischen Fragen
wirkte der Einfluss der Ambassade vermittelnd, da die Krone
eben auch der reformierten Soldner bedurfte.

Die Furcht vor dem madchtigen Bern, dem die Stadt und
ihr Gebiet wehrlos ausgeliefert war, wirkte natiirlich stark zu
dieser biindnismdssig neutralen und versohnlichen Stellungnahme
mit. Aus diesem QGefiihle heraus mag die Obrigkeit vielleicht
1712 einen halben Monat nach dem Landfrieden von Aarau ein
Mandat!) an alle Vogte und auf den Lettner, (wo die Erlasse
fiir die Biirgerschaft angeschlagen wurden), geschickt haben, des
Inhaltes: Nachdem durch Gottes Liebe der innere Frieden wieder-
hergestellt ist, haben M. Gn. H. und O., damit er erhalten
bleibe, den Biirgern und Untertanen anbefohlen, dass sie iiber
das Vergangene keine higigen und verdriesslichen Worter aus-
stossen, sondern gegen jedermann freundlich sind, bei Strafe

1) R. M. 25. August.
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und Ungnade. Viel bedeutender aber ist die Tatsache, dass in
Solothurn eine sehr starke Partei unter Fiihrung des Schult-
heissen Joh. Ludwig von Roll gegen den Trucklibund kédmpfte
und zwar mif einem solchen Erfolge, dass dieses exklusiv-
katholische Biindnis am 12. April 1718 vom grossen Rate nur.
mit 8—10 Stimmen Mehrheit angenommen wurde!).

War dies zwar mehr eine politische Frage fiir die anti-
franzosische Partei, so bezeugen doch fiir die rein religiosen
Angelegenheifen mehrere Symptome einen weniger schroffen
Geist als in andern katholischen Gebieten, besonders in der
zweiten Haélfte des Jahrhunderts. So bemerkt der wohlwollende
Hirschfeld : , Nirgends ist man gelinder und hoflicher in Religions-
sachen als in Solothurn und dies ohne Gleichgiiltigkeit gegen
die Religion, zu der man sich bekennt®?).  Auch andere Reisende,
z. B. Norrmann, urteilen, dass die Solothurner weniger bigott
als andere Katholiken seien. Dass die Reformierten hier eine
gewisse Duldung genossen, hat schon die Behandlung der Arbeiter
der Indiennefabrik gezeigt?®). Ein altbernischer Biirger, der
Architekt Erasmus Ritter, wurde selbst zum Bau der neuen St.
Ursenkirche beigezogen, ein Mann, der allerdings einen be-
deutenden wissenschaftlichen Ruf genoss?). Bekannt ist auch,
dass die Solothurner Regierung im Mai 1777 fiir den erkrankten
Ziircher Biirgermeister Heidegger, der die grosse Tagsasung iiber
die Allianz mit Frankreich hdtte leiten sollen, ein offentliches
Kirchengebet anordnen liess. Wir wissen ebenfalls, dass Solo-
thurner Patrizier mit Bernern und Ziirchern in naher Freund-
schaft standen, so der gelehrte Karl Bernhard Wallier mit Hans
Jakob Leu, dessen Mitarbeiter am Lexikon er war?), Chorherr
Gugger mit Nikl. Friedr. von Steiger, dem er seine ,Lehrart
in Silena“ widmete®), Fr. Vikt. Aug. von Roll mit Leu, Erlach7),
und andere.

Dieser milden Gesinnung entsprang eine reiche gemein-

77‘)7D6rﬂ'iger p. 304 f.

) Hirschfeld 1776 p. 12, auch 1763.

*) s. 0. pag. 166, unten.

) Amiet, Pisoni p. 7.

) Ibid. p. .

%) Mosch 11 p. 11.

) Schmidlin, von Roll-Genealogie p. 151.
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niiige Tiétickeif, die ausserhalb der staatlichen Armen- und
Krankenfiirsorge von den Privaten gepflegt wurde, besonders
auch von den Frauen. Die vornehmen Familien machten sich
eine Ehre daraus, solche Bestrebungen zu unterstiigen, und vor
allem die Qotteshduser und das Spital zu beschenken. Der
Geist seines zweiten Stifters, des Schultheissen Wengi, blieb
in der Stadt lebendig. Die zahllosen, zum Teil reichen Verga-
bungen, die z. B. die Familie von Roll machte!), namentlich an
Dorfgemeinden, wie Walterswil und Holderbank, zur Unter-
halfung eines Schulmeisters, und fiir kirchliche Zwecke, sind
ein schoner Beweis christlicher Gesinnung.

Die neue Stadtbibliothek wurde von verschiedenen Familien,
so den Besenval, Wagner, von Roll, bedacht.

Es haben gewiss bei solchen Vergabungen Elitelkeit und
Ehrgeiz mitgespielt. Aber im ganzen bilden sie doch eine der
erfreulichsten Seiten der regierenden Familien. Es diirfen diese
mannigfachen guten Eigenschaften, die das solothurnische Pa-
triziat besass, gewiss nicht verschwiegen werden, umsoweniger, als
sie von den Zeitgenossen meist lobend anerkannt wurden. Sie
gehoren notwendig zu seinem Bilde, und sie zeigten sich auch,
freilich nicht immer zum Vorteile des Fiskus, in der Staatsver-
waltung. | ‘

Fassen wir den Charakter und die Leistungen dieser
regierenden Familien zusammen, so wird das Urteil der modernen
Geschichtsschreibung iiber sie im allgemeinen durchaus bestdtigt,
abgesehen davon, dass sie die Abhadngigkeit vom Ambassa-
dorenhofe teilweise zu stark hervorhebt ?). Sie fiihrten die Staats-
geschdfte mit einer Gutmiitigkeit und Nachldssigkeit, die uns
schon eher als Korruption erscheint, damals aber keineswegs
so aufgefasst und beabsichtigt war, sondern dem vollstandigen

") Schmidlin hebt diese Tdtigkeit der Familie iiberall besonders liebevoll
hervor, z. B. 1771 Fr. Vikt. Aug. fiir die beiden obigen Gemeinden je 1000
PId., do. fiir Rothacker, 1778 Fel. Friedr. Val. fiir die Armen in Wolfwil
2,500 gl. Das Testament Wolfgang Greders, 1751 + vermachte je 1000 gl.
{fiir das Gutleutehaus Klus und das Spital und 1000 Kr. fiir das neue Arbeits-
haus. 1719 stiftete die Frau Stadtvennerin Besenval-von Sury die Pfarrei
Gdnsbrunnen. (R. M. p. 982).

?) Die Parteikdmpfe zur Zeit des Schanzenbaues und auch in den
1760er Jahren waren z. B. Frankreich nicht immer so giinstig.
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L4

Vorherrschen der privaten Motive im Staatsleben entsprang.
Eine Untersuchung der Staatsverwaltung wird in dieSer Hinsicht
reiche Aufschliisse gewdhren. Im Verfassungsrechte brachte es,
allerdings zu spdt, das Patriziat wenigstens zu einem einfacheren
und gerechteren Wahlverfahren als viele andere Orte besassen,
der gewohnlichen geheimen Urnenabstimmung, die jedes Prakti-
zieren und Stimmenaufnehmen ausschloss, ein politischer Akt,
der zu wenig hervorgehoben wird.

Dass bei solchen Anlagen das Patriziat aus seinem Staats-
gebiete keinen Musterstaat zu schaffen vermochte, ist klar. Aber
da die Lebensbedingungen jener Zeit viel leichter waren und
sich nur selten ein wirklicher Mangel bemerkbar machte, wie
<«ftwa an Holz, war es viel weniger schwer zu regieren und die
ganz agrarische LUntertanenschaft liess sich, nach der durch
aussergewohnliche Verhdltnisse veranlassten Krisis des Bauern-
krieges, willig beherrschen. So urteilt einer der glaubwiirdigsten
fremden Reisenden, William Coxe, die Regierung sei milde und
gerechf, das Volk zufrieden und ruhig'), und behauptet sogar,
die am stdrksten aristokratischen Regierungen, zu denen Solothurn
zweifellos gehorte, seien besonders sanft?). Dieses gelinde Re-
giment erkldrt es denn auch, warum sich diese Familien nach
den Stiirmen des Revolutionszeitalters der Herrschaft wieder
bemdchtigen konnten und nach den Wirren des Jahres 1814 trofs
der Opposition aufgekldrter Stddter und Landleute zu halten
vermochten. Es bildet zudem, abgesehen von der nahen und
jederzeit bereiten Unterstiipung durch das patrizische Bollwerk
Bern, einen Hauptgrund, dass der so verschiedenartig zusammen-
gesefste Kanton, der reformierte Bucheggberg, das rivalisierende,
zur politischen Opposition geneigte Olten und die wirtschaftlich
ganz nach Basel orienfierten Birsvogteien, iiberhaupt auf die
Dauer als ein Staatsgebiet beieinander blieben.

) Coxe, Briefe II. Bd. 1791 p. 116.
?) 1bid. 1. Bd. 1781 p. 373.
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12. Kapitel.

Die Ziinfte.

Bei der ausschliesslichen Herrschaft, die das Patriziat fiihrte,
ist es verstdndlich, dass den Ziinften keine grosse Bedeufung
im Sfaatsleben mehr zukam. lhre Aufhebung hétte am Charakter
des Regiments kaum etwas gedndert. Im Rosengarten hatten
sie langst keinen Einfluss mehr, und auch sonst wurden sie,
ausser in Handwerkssachen, nicht um ihre Meinung befragt. In
den Zunftprotokollen finden sich keine politischen Geschafte,
ausser gelegentlich eine Erwdhnung des Rosengartens und
der vorherigen Anempfehlung der dort zu wiahlenden Standes-
mitglieder ?).

) Solche Eintragungen sind zwar selten, z. B. Schmiedenzunftprotokoll
1783, 13, Juni p. 211, Altschultheiss Tugginer, Stadtvenner Wallier, Jungrat
Gemeinmann Vogelsang und Grossweibel Sury lassen sich auf bevorste-
henden Rosengarten um Bestdtigung ihrer ,Ehrendmter“ anempféehlen.

Gerbernzunftprotokoll 1784. 20. Juni p. 315: Die betr. Herren hdtten
bei den Obleuten der Zunft um Bestdtigung angehalten, die ihnen erteilt
worden sei; legtere Wendung ist aber nur ein ungeschickter Ausdruck des
Zunftschreibers statt: Empfehlung zur Bestdtigung. 1785 19. Juni p. 325 fi.:
werden iiblichermassen ,bestédtigt“. Eigentliche Wahlakte konnen nicht statt-
gefunden haben. Es handelte sich bloss um die auch bei andern Bestdti-
gungswabhlen iiblichen, rein zeremoniellen Besuche bei den Wiahlern. (B. A.
Sol.).

Im iibrigen habe ich das Zunftprotokoll der Schmieden von 1748—98
durchgangen, Es gibt keine Anhaltspunkte, dass Wahlen oder andere Ge-
schdfte des Staates behandelt wurden. Die Zunftbotte waren iiberhaupt wenig
zahlreich, 2—3 jdhrlich. Es kamen da bloss interne Zunftangelegenheiten
und etwa Handwerkssachen vor. Von Ratswahlen durch die Ziinfte kann
absolut nicht die Rede sein. Es herrscht in den Soloth. Geschichisdarstel-
lungen noch vielfach diese Auffassung, so besonders krass in von Sury,
Landvogteien, p. 11: ,Jede Zunft ernannte durch freie Wahl 6 Grossrite.
2 Jungrdte und einen Altrat, der zugleich Zunftmeister war“. Der Alfrat war
ja gar nicht Zunftmeister, sondern Obmann. Auch in andern Werken,
z. B. Gisi, Franzosische Schriftsteller p. 67: Peter Jos. Viktor von Besenval
wurde ,von der Gerbern-Zunft, ... zum Mitglied des grossen Rates ge-
wahlt . ...«

Diese Meinung ist unhaltbar. Auf diesem Wege widre ein Patriziat
durchaus unmoglich gewesen.
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Auch den Fremden kam dieser Charakter so vor. Besonders
Angehorigen von Zunftaristokratien musste diese Bedeutungs-
losigkeit der solothurnischen Gesellschaften auffallen, so Rudolf
Schinz, der schreibt:

Ungeachtet es nicht in den Grundsédsen der Verfassung
liege, konne man doch behaupten, dass in Solothurn der Patri-
ziat statthabe. Man kenne nur wenige Beispiele, dass Hand-
werker in den Rat gelangt seien.

Ausser den Wahlen im Rosengarten hétten die Ziinfte keinen
Einfluss in die Regierungsverfassung'). Die zeitgen6ssischen Dar-
stellungen der Regimentsverfassungen vertreten dieselbe Ansicht.

Die Ziinfte blieben einfach aus alter Gewohnheit die poli-
tische Einteilung der Biirger, iiberhaupt aller Einwohner der
Stadt?). ,Biirger und ziinftig werden® gehorte zusammen. Der
Zunftzwang bestand trots des Aufhebungsbeschlusses von 1500
fort; denn die Biirger mussten, um am Rosengarten teilnehmen
zu konnen, einer Zunft angehéren und konnten nur aus ihr in
den grossen Rat gelangen. Ebenso blieb den Handwerkern
nur die Wahl der Zunft ihres Handwerkes, da diese nach wie
vor Berufsinnung war?®). Der Beschluss ermoglichte nur den
Personen, die sich vom Handwerke abwandten oder es nie
betrieben hatten, sich besser auf die Ziinfte zu wverteilen, um
eher in den Rat zu kommen.

") Schinz, Joh. Rud., Reise durch die Schweiz 1773. Handschr. Zentr.
Bibl. Ziirich, bez. E. 48, p. 167.

*) 1705, 25. Januar, die Ziinfie sollen die Zunfttafeln besser in Ordnung
halten und deutlich alte und neue Burger, Hintersdssen und Schirmunter-
gebene von einander getrennt halten. R. M. 47,

%) Ratsbeschluss betr. die Bauleutenzunft. 1691, 29. Dezember: Auf
Anhalten der Rdte dieser Zunft sollen kiinftig die Drechsler, Seiler und
Krummholz (Wagner) nur noch dort ziinftig werden, doch so, dass diejenigen,
welche ihres Handwerkes wegen kiinftig daselbst ziinftig werden miissen,
des Zunftrechts halber nicht hGher gehalten werden, als ob ihre Vdter schon
der betreffenden Zunft angehdrt hitten. (M. B, Il. p. 403).

Achnliche Beschliisse wurden auch zu Gunsten anderer Gesellschaften
gefasst und in den Handfesten der Ziinfte niedergelegt. Doch scheint ge-
legentlich diesem Grundsate zuwidergehandelt worden zu sein. So wurde
auf Anzeige, einige Handwerker seien nicht auf ihrer Zunft einverleibt, 1752
vom kleinen Rate erkannt: Alle diejenigen, die Handwerk treiben und erlernt
haben, sollen sich wie vor altem auf der Zunft aufnehmen lassen, zu der
ihr Handwerk gehort. (R, M, p. 49).



219

Es wire erst noch zu untersuchen, wie sich die Verfeilung
der Familien auf die Ziinffe mit der allmahlichen Ausbildung
des Patriziates gestaltete. Wie schon bemerkt, hatten viele
Familien auf gewissen Ziinften traditionelle Vorrechte. Ein
-Wechsel der Zunft in den Familien war wohl nicht sehr hdufig,
da der Biirgerssohn, der eine andere Zunft als die des Vaters
wdhlte, ausgenommen wenn er ihr Handwerk betrieb, ein be-
trachtliches Eintrittsgeld zu bezahlen hatte, das wie alle solchen
Gebiihren im Laufe der Zeit allmdhlich stark erhoht wurde?).
Konnte aber ein junger Herrensohn nicht hoffen, auf der Zunft
seines Vaters in absehbarer Zeit in den Rat zu gelangen, so
wdhlte er sich eine andere. Vor dieser Notwendigkeit werden
sich am ehesten jiingere Sohne und Familien mit starkem Per-
sonalbestande gesehen haben. So wichen die Vigier in der
Zeit des gesteigerten Familienregimes von ihrer traditionellen
Wirtenzunft ab, und wir finden 1700 einen zu Webern als Grossrat.
Im allgemeinen mussten aber die einzelnen Familien oder Familien-
zweige darnach trachten, in einer bestimmten Zunft festen Fuss
zu haben, da es bei der Art des Wahlverfahrens nur so méglich
war, dass bei Abgang eines Familiengliedes ein Verwandter
nachriicke; denn ein Wechsel der einmal empfangenen Zunft
war in der patrizischen Zeit nicht moglich.

Dieser Grundsat stand zu Haffners Zeit schon durchaus
fest. Er bemerkt: ,Aus diesen (den aufgezdhlten Ziinften) nun
mag sich jeder Biirger anfdnglich eine erwdhlen, aber alsdann
dabei bleiben und darf solche sein Lebtag nicht mehr &dndern,
wegen enfstandener grossen Ungelegenheit vor Jahren der
Aemter halber®, eine deutliche Anspielung auf die Aemterjagd
und die unlautern Wabhlsitten, die mehrere Praktiziermandate
notig gemacht haften. Die werdenden Patrizier hatten unfer
andern Mitteln, in den grossen Rat zu kommen, jedenfalls

) So sette schon 1655 die Schmiedenzunft das Eintrittsgeld fiir Kan-
didaten, die nicht des Handwerks und deren Vater nicht dort ziinftig gewesen
war, auf 100 Pfd. fest. Urkunde im Pergamentsbiichlein der Zunftsatungen.
St. A. Sol.

Gelegentlich bhatte sich der Rat mit iibertriebenen Zunftgeldern zu be-
fassen, da Klagen gegen solche Erschwerungen des Eintrittes laut wurden,
z. B. 1766, wo solche und andere Zunftmissbrduche betreffende Beschwerden
sogar vor R. und B. gelangten. (R. M. p. 643).
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den willkiirlichen Wechsel bei eintretendem Todfall angewandt,
um sich unter Verdrdangung &lterer Zunftgenossen in den Rat
zu bringen?).

Trosdem in politischer Bezichung die Ziinfte zur Zeit des
Patriziates nur noch die formale Bedeutung rein passiver Wahl- -
korper hatten, hielt der Zunftverband auch jett seine Mitglieder
stark gefesselt. Das offentliche Leben der Stadt spielte sich
zum grossen Teile in den Ziinften ab, und unter den Zunftbriidern
herrschte eine enge Solidaritdt®). Durch die Ziinfte verkehrte
die Obrigkeit mit den Biirgern. An sie schickte sie in der Regel
die Mandate zur Publikation, oder sie liess durch die Altréte,
die die Hdupter ihrer Ziinfte waren, Zunftbotte abhalten, um den
Biirgern ihren Willen kundzutun und, in seltenen Fadllen, deren
Meinung zu vernehmen. B

Den Ziinften war die direkte Steuer, das Schanzgeld, aufer-
legt, die sie ihrerseits von ihren Mitgliedern zu erheben hatten,
eine Abgabe, die wohl hauptsdchlich wegen ihrer ungewohnten
Form (als einzige direkte Steuer, die weit und breif bekannt
war!) von den Zahlern schwer empfunden wurde und am ehesten
geeignet war, Unzufriedenheit zu erregen ?).

") Einen diesbeziiglichen Beschluss habe ich nicht gefunden. Vielleicht
hdngen diese Lingelegenheiten mit Besenvals Wahl 1638 (s. o. p. 88 und 73,
Anm. 1!) zusammen.

?) z. B. musste schon 1545 li. Ratsdekret jeder Ziinfter mit verstorbenen
Zunftbriidern zur Beerdigung. (R. M. p. 348).

#) s. Biichi, p. 96 ff. Die Ziinfte, und iibrigens auch die Landsgemeinden,
kamen Gfters um Milderung des Schanzgeldes ein, so in der grossen Biir-
gerpetition von 1723, da sie unfdhig seien, fernerhin zu zahlen. Der Erfolg
ist unbekannt. Doch kam es 1725 zu bedenklichen Gehorsamsverweigerungen
der Metger, die iiberhaupt eine ziemlich widerhaarige Gesellschaft waren,
indem die Kleinmetsger die Landleute mit Gewalt vom Markte abhielten und
die Grossmetger beschlossen, kein Schanzgeld mehr zu zahlen, bis die
andern Ziinfte ihre Exstanzen bezahlt hdtten. Der Rat verhandelte darauf
durch die Obleute mit den Ziinften. Den Grossrdten der Mefsgerzunft wurde
das obrigkeitliche Misslieben iiber diese Vorfidlle ausgedriickt mit der Er-
wartung, dass die Metger kiinftig mit mehr Respekt von der Obrigkeit
reden. Vom Schanzgeld war vorldufig nicht mehr die Rede. (R. M. 1725,
30. April, 2. Mai, p. 293). Auch nach Einstellung der Schanzarbeiten blieb
diese Auflage, zu andern Bau-, besonders Strassenarbeiten verwendet. 1734

waren laut Meldung des Schanzseckelmeisters von den Ziinften 4000 Taler
Schanzgeld ausstdndig (R. M. 6. Januar, 8. April). 1740 warde & Ziinften
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Die Ziinfte hatten die Pflicht, iiber die Auffithrung ihrer Mit-
glieder zu wachen'). Bei ihnen, d. h. den Obleuten, hatten sich
diese anzumelden, wenn sie fiir gewisse Bittsachen vor Rat
treten wollten 2).

Das Zunffgeliibde, das der neu Eingetretene vor dem Zunft-
meister und einem Ausschuss abzulegen hatte, dokumentiert die
starken Bande, die den Biirger an seine Gesellschaft kniipften?).
Die Ziinfte hatten auch ein gewisses Strafrecht, das ihnen aber
im Laufe der Zeit im Interesse einer straffern Staatsgewalt von
der Obrigkeit beschnitten wurde und das sich dann nur noch
auf kleine Handwerkssachen und Streitigkeiten innerhalb der
Zunft bezog?). -

die Betreibung angedroht. 1741 klagt der Schanzseckelmeister, 3 Ziinfte
schulden fiir 8—11 Jahre jede 5—700 Pfd. Die Obleute, welche auf die ge-
ringen Mittel der Ziinfte aufmerksam machten, wurden ernstlich ermahnt,
1742 geschah die gleiche Erinnerung. Man liess es aber bei der Hoffnung
auf allmdhliche Zahlung bewenden. Diese Verhandlungen geben nicht bloss
iiber die Finanzkraft und die Ordnung auf den Ziinften, sondern auch iiber
ihr Verhdltnis zur Obrigkeit Aufschluss. Uebrigens gab es auch bei den
laufenden Zunftrechnungen meistens Exstanzen.

) 1698 befahl der Rat, die Ratsherren und Grossrdte.- aller Ziinfte
sollten jdhrlich einmal mit den vermoglichsten und hduslichsten Biirgern
derselben zusammentreten, um sich iiber die Hduslichkeit oder Liederlichkeit
der iibrigen Zunftbriider auszusprechen, je nach Umstdinden Remedur vor-
zukehren und den Befund Ihro Gnaden melden. (M. B. Il. p. 697).

*) 1692 Ratsbeschluss: Die Parteien, die vor Rat begehren, um Almosen
oder andere Beisteuern zu erbitten, sind vom Schultheissen abzuweisen.
Sie sollen sich bei den Obleuten ihrer Zunft anmelden und von diesen ihre
Notdurft examinieren lassen, (die die Sache dann ev. vor Rat brachten).
M. B. Il. p. 418.

®) So mussten die Zunftgenossen zu Schmieden geloben, die Zunft
und ihre Saftungen stets in Ehren zu halten, die ,Botte“ zu besuchen und
die Verhandlungen geheim zu halten, Streitigkeiten mit Ziinftern oder
Aussenstehenden vor die Zunft zu bringen, soweit nicht die offentliche Ge-
richtsbarkeit kompetent war, Gewehr, Harnisch und Eimer zu halten, keine
andere Zunft zu empfangen und innert Monatsfrist Biirger zu werden, falls
sie es nicht schon waren (in der patrizischen Zeit natiirlich nur noch so zu
verstehen, dass der Biirgerssohn sich zum Biirgereide melden musste), jdhrlich.
der Zunft die Neujahrsgabe zu entrichten und mit den Zunftgenossen Freud
und Leid zu teilen. _

*) Grossere Streitigkeiten kamen stets vor Rat. Lleber die Gewalt
gegen Fremde gibt ein Mandat von 1692, 19. September Aufschluss: Die”
Ziinfte sollen, obschon einige das Recht haben, von solchen, die gegen




222

Dass der Zunft ein stark religiGser Charakfer zukam, be-
weisen nicht nur die Verpflichtungen der Ziinfter, bei gewissen
Anldssen Kerzen zu liefern, sondern auch die gemeinsame Teil-
nahme an Kkirchlichen Feiern, wie Prozessionen, ebenso die
Altdre und Kapellen, die verschiedene Ziinfte in den Kirchen der
Stadt besassen, so die DPfistern, Webern und Schiffleute zu
Franziskanern, ferner dass die Ziinfte ihre Kapldne haftten.

Vor allem aber war die Zunft eine gesellige Vereinigung.
Mahlzeiten und Trinkgelage waren die Freude der Biirger und
die vornehmlichste Gelegenheit, sich zu vergniigen. Das geht
aus den mannigfachen Beitrdgen hervor, die ,ze vertrinken®
bestimmt %aren, z. B. wenn ein Zunftgenosse ein Haus kaufte
oder zu Aemtern promoviert wurde, auch aus den Abgaben von
Fastnachthiihnern u.s. w. Die zu hohen Standesdmtern gewdhlten
Zunftgenossen hatten Becher von bestimmfem Werte zu spenden.
Gewisse Abgaben und Bussen mussten statutarisch vertrunken
werden!

Der urspriinglichste Charakter der Ziinfte als Handwerks-
innungen blieb ihnen am ldngsten erhalten. Sie hatten sich
mit allen Handwerksfragen zu befassen, d. h. in erster Linie
die Meister der Zunft, diejenigen, welche das Zunfthandwerk
ausiibten, auf den sogenannten Meisterboften. Zu deren Ab-
haltung war aber die Einwilligung der Obleute der Zunft notig,
und auch in der materiellen Behandlung dieser Geschdfte waren
sie nicht durchaus frei, besonders nichf in den Tarifen, speziell
der Viktualien, da der Rat hier immer die Inferessen des Publi-
kums wahrnahm?).

Es seien hier die elf Ziinfte und die ihnen einverleibten
Berufe aufgezdhlt:

1. Wirten (mit Kiifern und Fassbindern),
2. Pfistern (mit Miillern),

ihre Freiheiten verstossen, nichts abzufordern oder hinwegzunehmen (zu
konfiszieren) befugt sein, ohne dass der Schultheiss es weiss, und die
Exekution soll nur durch einen Kleinweibel geschehen. (M.B. 2 p. 456).
Damit war ihre Gerichtsbarkeit stark beschrankt.

) z. B. Weintax, Fleischtax. Wegen leiterm herrschte fast durch das
ganze Jahrhundert eine latente Opposition der Gross- und Kleinmefiger gegen
" die Festsepungen durch den Rai, die gelegentlich etwas respektlos zum
Ausdrucke kam.
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Schiffleute (und Fischer),

Schmiede (Biichsenschmiede und Schlosser),
Weber (und Gartner),

Schuhmacher (und Sattler),

Schneider (Pelzer, Kiirschner, Knopfmacher),
Mesger,

Bauleute (Drechsler, Wagner, Kaminfeger,
Rechen- und Gabelmacher, Sciler),

10. Gerber (Weiss- und Rotgerber),

11. Zimmerleute (und Maurer, Steinmesen, Tischmacher).

O RN AW

Eine Herrenzunft gab es nicht. Die Ansicht, dass die der
Wirten die vornehmere war, ist wenigstens fiir die Zrit des
Patriziates falsch und kénnte sich hochstenfalls auf die Tatsache
stiiten, dass der Weinhandel noch als ein standesgemdsses
Gewerbe galt und mit dem Rechte, Wein auszuschenken, den
Biirgern reserviert war. Im iibrigen waren aber auf allen Ziinften
vornehme Geschlechter. Die Wirten standen bloss an der Spifse
der obigen ftraditionellen Rangfolge.

Aus der Organisation der einzelnen Ziinfte ist zu erwidhnen,
dass der Alfrat der Zunft ihr Obmann war. Einige Ziinfte
scheinen mehrere Obleute, also noch die Jungrate als solche
gezdhlt zu haben. Die Ratsherren bildeten das Bindeglied
zwischen Zunft und Obrigkeit. Ohne sie durfte kein Zunftbott
abgehalten werden?'). Die Obleute vertraten die Interessen der
Zunft im Rate und waren ihre Representanten nach aussen?).

Als wichtigstes inneres Zunftamt galt der Zunftmeisfter,
der aber lange nicht die Stellung wie in Zunftstddten einnahm,
sondern vielmehr der Seckelmeister der Zunft war. Dieses Amt
war beschwerlich und wurde von niemandem gerne gefragen,
was den besten Beweis fiir seine unpolitische Bedeutung bildet.
Der Rat musste sogar ofters Zunftgenossen zur Uebernahme

') Schon 1608 vom Rate festgesent (R. M. 7. Mdrz); doch musste ge-
legentlich an diese Bestimmungen erinnert werden, so 1749 (R. M. 14. Médrz)-
Es sei sehr unanstdndig, dass auf einzelnen Ziinften Zusammenkiinfte und
Botte der Meister ohne Vorwissen der Obleute gehalten werden. Bei un-
fehlbarer Strafe sollen ohne deren Konsens keine mehr gehalten werden.

¥) Sie erschienen in Zunftsachen als Bittende hinter den Schranken
und mussten bei den Verhandlungen und Abstimmungen abftreten.
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desselben anhalten und sogar prinzipielle Beschliisse iiber diese
Pflicht fassen).

Es war also keineswegs ein Ehrenamt und musste in den
meisten Ziinften im Turnus fiir ein oder zwei Jahre von allen
Ziinftern, also auch den geringern Biirgern gefragen werden.
Es spielt im Verfassungsleben der Stadt keine Rolle, und es
ist selten in den Ratsverhandlungen von ihm die Rede, ebenso
wenig von den andern Zunftdmfern.

Als solche werden genannt: zwei Fiihrer, der Zunftsekretar,
der Zunftschaffner, der Hauswirt der Zunft ?). Sie wurden jdhrlich
auf dem ordentlichen Bott, gewdhnlich am Sonntage vor St.
joh. Bapt. bestellt oder bestdtigt. Hier fanden auch die Auf-
nahmen statt, nachdem sich die Kandidaten darum bei allen
Zunftbriidern beworben hatten. Die Neuaufgenommenen wurden

) Das Amt erforderte wegen dem Einzuge der Zunftgebiihren, vielleicht
sogar der Schanzgelder, bei der gemiitlichen Zahlungsweise der Solothurner
viel Zeit und war vielleicht auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Deshalb
entband der Rat 1666 alle mit der Stadtfarbe versehenen Biirger und Diener
(Weibel, Profosen, Stadtreiter u.s. w.) von demselben, konnte aber diese Ord-
nung nicht durchwegs aufrecht erhalten, da einige Ziinfte einen zu geringen
Mannschaftsbestand haiten. So klagte gegen die Bauleuten 1727 der Kleinweibel
Thomann, dass er zu diesem Amte verpflichtet werden solle. Die Zunft
berief sich auf das Geliibde, das jeden zur Annahme der Zunftdmter ver-
pilichte (ein neuer Beitrag zu den vielen Widerspriichen in den 6ffentlichen
Rechtsverhdltnissen des alten Solothurn!), und wies auf einen Prdzedenzfall
hin. Thomann habe als Zunftmeister an Mahlzeiten teilgenommen und moge
nun auch die Beschwerden tragen, welche nicht gross seien. Sie erhielt
recht. (R. M. p. 1138). Aechnliche Félle zeigen, dass dieses Amt nicht von
besonderem Ansehen war.

1772 musste der Rat soger ein Statut erlassen, das Zunftmeisteramt
sei dem Alter nach von allen Zunftbriidern zu versehen.

*) Es ist Sache der einzelnen Zunftgeschichten, diese Aemter fiir die
verschiedenen Gilden festzustellen. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass
die Bezeichnung ,Vierer, die in den Akten und Darstellungen erscheint,
nicht zur Annahme verleiten darf, es handle sich um vier solche Beamten.
Das Wort kommt nicht von ,vier”, sondern ist die solothurnische Schreib-
weise fiir ,Fiihrer“. Die damalige solothurnische Mundart sprach hier ii
ungerundet als i aus, wie umgekehrt i als ii (in Wiirfen, Wiirz, Wiirken
u. s. w.). Das Wort wird auch etwa Fichrer geschrieben! Die Regiments-
biichlein sprechen immer von Fiihrern der Schiitenzunft. Es waren wahr-
scheinlich auf allen Ziinften und Bruderschaften zwei Fiihrer.
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in die Zunfttafeln eingetragen, die, wenigstens pro forma, bei
den Grossratswahlen dem Rate vorgelegt wurden.

Die Mannschaftsstédrke') der Ziinfte war verschieden. Laut
»Register und Namen der alten Burgeren 1690“ befanden sich
aut Wirten 29, Pfistern 23, Schiffleuten 27, Schmieden 49,
Webern 27, Schuhmachern 29, Schneidern 40, Metgern 36,
Bauleuten 18, Gerbern 26 und Zimmerleuten 30 regimentsfahige
Biirger, die nicht des kleinen oder grossen Rates waren. Dazu
kamen die Neubiirger, Hintersdssen und Schirmunfergebenen,
deren Rechte in der Zunft hier nicht ndher untersucht werden
konnen, und die Landmeister, die lauf einzelnen Zunftbriefen
verpflichtet waren, der stadtischen Zunft beizutreten 2).

Wenn auch die Ziinfte zur Staatsleitung nichts mehr zu
sagen haften, so bildeten sie doch im offentlichen Leben der
Stadt ein wichfiges und noch einigermassen demokratisches
Element; denn hier sassen Herren und Biirger zusammen, trafen
sich auf den Zunfthdusern, beim , Bott* und bei den Zunftfesten.
Es war also immer noch ein gewisser persdnlicher Kontakt
zwischen den beiden Stdnden da, der auf die Ratsverhand-
lungen, wenn auch nur unbewusst, einwirken konnte, und ein
gemeinsames Interesse am Wohle der Zunft. Es ist freilich
schwierig, sich iiber diesen Verkehr und iiberhaupt das Leben
in den Ziinften ein richtiges Bild zu machen, da die Quellen
dariiber karg sind. Doch lassen wenigstens der religiose und

) Dieser iibliche Ausdruck deutet auf den militdrischen Charakter der
Ziinfte. Ihr Bestand war im Laufe der Jahrhunderte wenig gestiegen. Ein
Rodel von 1829 (B. A. Sol.) gibt an: Wirten 22, Pfistern 17, Schiffleuten 31,
Schmieden 43, Webern 25, Schuhmachern 20, Schneidern 25, Mefigern 23,
Bauleuten 33, Gerbern 24, Zimmerleuten 40 = 303.

?) Die Handwerke auf der Landschaft hatten zum Teil eigene Korpo-
rationen. So erhielten die Weber der Vogtei Gosgen 1712 eine der stddfischen
dhnliche Handveste (R M. p. 1272). Dagegen wird den Zimmerleuten der
Vogteien Bechburg, Gésgen, Olten mehrmals das Gesuch um Errichtung
einer eigenen Zunft abgeschlagen. Sie sollen der stddtischen Zunit beifreten
konnen, ohne Zwang! (R. M. 1717 p. 63, 179). Die Zunft kam dann doch
zustande, denn 1725 forderte die Obrigkeit die Zimmerleute und Maurer
der Vogtei Gosgen auf, sich der Zunft in Olten einzuverleiben. (R. M. p. 651).
1725 wird in Dorneck eine Zimmerleutenzunft errichtet, so im Laufe des
18. Jahrhunderts noch mehrere. Die Gewall der stddtischen Meister iiber
die Landmeister war also begrenzt.

15
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der gesellige Charakter der Ziinfte erkennen, dass sich alle
Zunftbriider in besonders infimer Weise miteinander verbunden
fiihlten.

Auch die politische Fiktion wurde noch zu bewahren ge-
sucht, wie die Begriissungen der Ziinfte vor dem Rosengarten
beweisen, und die regimentsfdahigen Zunftgenossen hielten un-
endlich viel darauf, jahrlich von ihren Zunfthdusern am St. Joh.
Bapt. Tage in den Rosengarten zu Barfiissen in feierlichem
Zuge hinaufzuziehen, um dort die Hé&upter der Stadt und Re-
publik zu wdhlen, — die ihnen schon zum voraus bestimmt
waren.



	Die Träger der Verfassung

